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I RAHMENBEDINGUNGEN 

1 ANLASS DER PLANUNG UND ALLGEMEINE ZIELSETZUNG 
 
Im Laufe der nächsten Jahrzehnte soll auf den Freiflächen westlich und südlich des Stadtteils 
Conrebbersweg in mehreren Bauabschnitten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ein neuer 
Stadtteil entstehen, der den aktuellen und kommenden Anforderungen der Demografie sowie 
des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht wird und dabei eine höchstmögliche Lebensqualität 
gewährleistet.  
 
Mit der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die Planung für die Gesamtentwicklung 
des Stadtteils eingeleitet, die zusätzlichen Wohnraum, Arbeitsplätze sowie Versorgungseinrich-
tungen schaffen und die Verkehrsinfrastruktur ergänzen soll. Hierbei wurden schon zahlreiche 
Detailfragen beispielsweise bezüglich des entstehenden Eingriffs in Natur und Landschaft, die 
Qualität des vorhandenen Bodens oder die Lärmbelastung, die auf das Gebiet einwirkt, geklärt. 
 
Im Nordosten des gesamten Plangebiets Conrebbersweg West wurde bereits der Bebauungsplan 
D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A (Wohnen) als erster umzusetzender Bauabschnitt 
mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 01.04.2021 rechtskräftig. Die Erschließung des Bebauungs-
plangebietes D 156 Conrebbersweg III. Abschnitt Teil A wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. 
 
Mit seinem Aufstellungsbeschluss vom 20.09.2021 für den Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg 
West IV. Abschnitt (Wohnen) hat der Verwaltungsausschuss eine weiterführende verbindliche Bau-
leitplanung eingeleitet. Damit können weitere Wohnbauflächen und überörtliche Hauptverkehrs-
flächen sowie ein Spielplatz entwickelt werden. Zur planungsrechtlichen Absicherung der überört-
lichen Hauptverkehrsstraße erfolgt derzeit die Aufstellung des Bebauungsplanes D 156 Conreb-
bersweg West I. Abschnitt (Erschließung.) 
 
Aufgrund der bislang bekannten Voruntersuchungen ist mit dem Vorkommen potenziell sul-
fatsaurer Böden im Baugebiet zu rechnen, daher wird eine ortsnahe Fläche zur fachgerechten 
Umlagerung von Böden planungsrechtlich entwickelt und gesichert. Westlich der geplanten 
Wohnbebauung gelegene Flurstücke sind zum Zwecke der Umlagerung von Böden in den Gel-
tungsbereich mit einbezogen. Zur planungsrechtlichen Absicherung als Fläche für die Abfallent-
sorgung wurde die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Als Puffer zwischen 
der Wohnbaufläche und der Abfallentsorgungsfläche verbleibt eine öffentliche Grünfläche, die 
erforderliche Kompensationsmaßnahmen aufnehmen kann.  
 
Im Südwesten sollen entlang der bereits bebauten Grundstücke an der Clara-Schumann-Straße 
Maßnahmen zur Entwässerung und eine fuß- und radläufige Durchlässigkeit gesichert werden. 
Daher wird dieser Bereich in den Geltungsbereich Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg West 
IV. Abschnitt mit einbezogen. 
 
Zur Entwicklung der in der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes bereits planerisch 
gesicherten Haupterschließungstraße, der Wohnbauflächen sowie des urbanen Gebietes und der 
durch die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes vorbereiteten Fläche für die Abfallentsorgung 
wird der Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt aufgestellt. Für den 
letztgenannten Bereich wurde als Teilfläche A bereits ein gesondertes Bebauungsplanverfahren 
begonnen und die frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Da für diese Fläche die planerische 
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Festsetzung geändert wird, wird der Teilbereich in den Gesamtplan mit einbezogen. Die bisher 
angedachte Teilung des Plangebietes in die Teilbereiche A und B ist nicht mehr erforderlich. 
 
 
2 GELTUNGSBEREICH DES PLANS 

Der Änderungsbereich umfasst bisher landwirtschaftliche Flächen zwischen der Autobahn BAB A 31 
und dem östlichen Siedlungsrand des Stadtteils Conrebbersweg in einer Größe von 173.781 m². Im 
südöstlichen Geltungsbereich grenzt der Bebauungsplan unmittelbar an die Grundstücke der Clara-
Schumann-Straße. Der räumliche Geltungsbereich ist im Übersichtsplan bzw. der Planzeichnung ge-
kennzeichnet und kann diesem entnommen werden. 
 
 
 
3 ÜBERGEORDNETE VORGABEN 

 

3.1 RAUMORDNUNG 

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen weist Emden als Mittel-
zentrum mit oberzentralen Teilfunktionen aus. Oberzentrale Teilfunktionen übernimmt Emden als 
Arbeitsort sowie in den Bereichen Einzelhandel und Bildung. Die kreisfreie Stadt Emden hat gemäß 
§ 5 Abs. 2 NROG von der Aufstellung eines Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) abge-
sehen. Aufgrund der geringen Größe der Stadt wird die Steuerung der Raumnutzung über den 
Flächennutzungsplan als ausreichend erachtet. 
 
 

3.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB ist die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplanes aus dem Flächen-
nutzungsplan (FNP) zu entwickeln. Der östliche Abschnitt des Plangebietes ist durch die 67. Än-
derung des Flächennutzungsplanes (siehe nachfolgende Abbildung 1) als Wohnbaufläche, urba-
nes Gebiet, als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ und als sonstige überörtliche 
oder örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt, aus denen die geplante Entwicklung möglich ist. Im 
Südosten sind Wohnbauflächen dargestellt, die ebenfalls die gewollte Entwicklung ermöglichen.  
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Abb. 1 Auszug aus der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Der nordwestliche Abschnitt ist im geltenden Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt. Diese wird im Rahmen der 87. Änderung des Flächennutzungsplanes in eine 
„Fläche für die Abfallentsorgung“ umgewandelt. Für die FNP- Änderung wurde der Feststellungs-
beschluss gefasst. Die Genehmigung wird aktuell beantragt. 
 

 
 

 
Abb. 2 Auszug aus der 87. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
3.3 BUNDESRAUMORDNUNGSPLAN HOCHWASSERSCHUTZ (BRPH) 
 
Seit dem 01.09.2021 besitzt der Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz Rechtskraft. Aus 
diesem Plan resultieren planerische Anforderungen an dessen Ziele. 
Es besteht demzufolge im Rahmen der Bauleitplanung ein Prüf- bzw. Planungsauftrag über fol-
gende Aspekte zum Hochwasserschutz: 
 
I. Allgemeines 

 Hochwasserrisikomanagement (Ziffer I 1.1 (Z))  
 Vorausschauende Prüfung von Auswirkungen des Klimawandels (Ziffer I 2.1 (Z)) 
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II. Schutz vor Hochwasser 
 Zum Schutz vor Hochwasser ggf. erforderliche Freihaltepflichten (Ziffer II 1.2) 
 Erhalt von Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen im jeweiligen Einzugs-

gebiet (Ziffer II 1.3) 
  Planungs- und Zulassungsverbot von kritischer Infrastruktur und Störfallanlagen in Über-

schwemmungsgebieten (Ziffer II 2.3) 
 

 III. Schutz vor Meeresüberflutung 
 Freihaltung binnenseitiger Flächen für die Verstärkung von Hochwasserschutzanlage (Zif-

fer III 1) 
 Freihaltung des Vorlandes, sofern sie Teil eines Überflutungskonzeptes sind (Ziffer III 2) 

 
 
Der Geltungsbereich ist hier wie folgt einzuordnen: 
 

I. Allgemeines 

I.1.1 (Z) Hochwasserrisikomanagement 
Das Plangebiet befindet sich in einem Überflutungsgebiet mit zu erwartenden signifikanten Schä-
den für ein Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQextrem). Die Stadt Emden liegt di-
rekt an der Küste an der Mündung der Ems und damit in einem Gebiet mit naturbedingten Hoch-
wasserrisiken. Durch die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen ist das Land hinter den 
Deichen jedoch sehr gut vor Hochwasserereignissen geschützt. Besondere Anforderungen für 
diese Bauleitplanung ergeben sich daher nicht. 

I.2.1 (Z) Klimawandel und Klimaanpassung 
Die Häufigkeit von Starkregenereignissen nimmt bedingt durch den Klimawandel zu, so dass der 
Vor-Ort-Versickerung sowie der Rückhaltung und geordneten Ableitung von Regenwasser eine 
zunehmende Bedeutung zukommt. Für den Geltungsbereich liegt eine mit den Behörden und 
Verbänden abgestimmte Plangenehmigung zur Oberflächenentwässerung vor. Insofern ist hier 
nicht von einer nennenswerten Veränderung der Entwässerungssituation auszugehen.   

II. Schutz vor Hochwasser 

II.1.2 (Z), II.1.3 (Z) Einzugsgebiet nach § 3 WHG 
Der Geltungsbereich befindet sich nicht in einem Einzugsgebiet gem. § 3 Nr. 13 WHG. 

II.2.3 (Z) Überschwemmungsgebiet nach § 76 WHG 
Der Geltungsbereich befindet sich nicht in einem Überschwemmungsgebiet gem. § 76 WHG. 

III. Schutz vor Meeresüberflutungen 

III.1 (Z) Binnenseitige Flächen 
Der Geltungsbereich befindet sich in einer Entfernung von mindestens 4 km Luftlinie zum Deich. 
Die Freihaltung von Flächen für die Verstärkung von Hochwasserschutzmaßnahmen ist hier nicht 
erforderlich. 

III.2 (Z) Seewärtige Flächen 
Der Geltungsbereich befindet sich binnenseits des Deichs. 
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3.4 BEBAUUNGSPLANUNG 

Das Plangebiet liegt überwiegend im unbeplanten Außenbereich gem. § 35 BauGB und wird zur-
zeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzt.  

Im Nordosten grenzt der Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt Teil A an das 
Plangebiet. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen für allgemeine Wohngebiete und urbane Ge-
biete in unterschiedlicher Verdichtung. Die Grundflächenzahl der allgemeinen Wohngebiete ist mit 0,4 
festgesetzt, die Geschossflächenzahl liegt zwischen 0,6 und 1,2. Die Anzahl der zulässigen Vollge-
schosse beträgt zwei bis drei. Im urbanen Gebiet gilt eine Grundflächenzahl von 0,8, eine Geschossflä-
chenzahl von 2, 4 und die Zulässigkeit von drei Vollgeschossen. Zudem enthält der Plan die Festsetzung 
von Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen. Weiterhin sind Vorkehrungen zum Schutz vor 
Verkehrslärm festgesetzt. Der Bebauungsplan enthält zudem Festsetzungen zur Regelung von Neben-
anlagen, zu Gewässerrandstreifen, zum Klimaschutz und örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung der 
Dächer, der Verkehrsflächen und der Grundstückseinfriedung. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung der überörtlichen Hauptverkehrsstraße erfolgt derzeit die 
Aufstellung des Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg West I. Abschnitt (Erschließung.) Der 
Bebauungsplan enthält ausschließlich die zeichnerische Festsetzung einer öffentlichen Straßen-
verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie, die im Süden an den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt angrenzt. Zudem enthält der Plan textliche 
Festsetzungen zum Umgang mit potenziell sulfatsauren Böden und Kampfmitteln.  
 
 
3.5 BODENSCHUTZ- UND UMWIDMUNGSSPERRKLAUSEL 

Nach § 1a Abs. 2 S. 3 BauGB sind die Bodenschutzklausel und die Umwidmungssperrklausel in 
der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Das BauGB enthält in § 1a Abs. 2 
Regelungen zur Reduzierung des Freiflächenverbrauchs. Dies soll im Wesentlichen über zwei Re-
gelungsmechanismen erfolgen:  

Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden (Bo-
denschutzklausel). 

Die Ausweisung von Bauflächen entspricht dem Stadtentwicklungskonzept der Stadt Emden. Die 
Ausschöpfung des Flächenpotenzials in Conrebbersweg wurde im Sinne des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden durch die Streichung von Reserve- und Potenzialflächen für die Sie-
dungsentwicklungsplanung an anderer Stelle des Stadtgebietes ausgeglichen. Zusammenfas-
send ist festzustellen, dass die Stadt Emden das von ihr entwickelte Konzept einer integrierten 
und flächensparenden Siedlungsentwicklung nach dem Leitbild einer Stadt der kurzen Wege kon-
sequent umgesetzt hat. Es wurden sowohl Maßnahmen zur Entwicklung und besseren Ausnut-
zung des Bestands als auch zur Erschließung brachgefallener oder baulich noch ungenutzter Flä-
chen umgesetzt. Weitergehende Mittel stehen der Stadtverwaltung nicht zur Verfügung. Zur De-
ckung des bestehenden Bedarfs nach Wohnraum ist daher die Entwicklung von neuem Bauland 
im Ortsteil Conrebbersweg unabdingbar. Eine detaillierte Standortbegründung findet sich in der 
Begründung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplanes. In der Begründung zur 67. FNP-Än-
derung wird ausführlich auf die umfangreichen Bemühungen der Stadt Emden eingegangen, eine 
effektive Ausnutzung der Bestandsbebauung sowie Nachverdichtungen zu erreichen. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der 67. FNP-Änderung nur die Arten der 
zulässigen baulichen Nutzungen in genereller Hinsicht vorgegeben wurden. Im Rahmen der jewei-
ligen verbindlichen Bauleitplanung bestehen daher noch Spielräume, die jeweilige Bauleitplanung 
im Hinblick auf Art und Maß der baulichen Nutzung usw. weiter zu differenzieren. Hiermit kann 
auch auf sich ändernde Bedingungen reagiert werden. Die Flächen der vorliegenden Planung wer-
den zunächst durch die Stadt Emden oder durch ein von ihr beauftragtes drittes Unternehmen 
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erworben, da sie hierdurch eine strategische Flächenbevorratung betreiben und die städtebauli-
che Entwicklung dieser Flächen sowie den Verkauf selbst regeln kann. Eine Veräußerung von Flä-
chen an private Investoren erfolgt transparent und den geltenden rechtlichen Regelungen entspre-
chend. Dies bietet auch interessierten Bürgern die Möglichkeit, in eigener Entscheidung und Ver-
antwortung Wohnraum zu schaffen, z. B. im Rahmen von Baugemeinschaften. 

§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (Umwidmungs-
sperrklausel).  

Grundsätzlich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die überwiegende Art der Bewirtschaftung 
im Plangebiet extensiv und die Ertragskraft der Böden überwiegend nicht hoch ist. Dadurch ergibt 
sich hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erträge keine besondere Bedeutung der Flächen. Zudem 
wurde der Änderungsbereich der 67. FNP-Änderung wesentlich verkleinert und die mehr über-
plante Fläche zur Größe von rund 27 ha im Flächennutzungsplan weiterhin als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine zusammenhängende Fläche, deren Erreich-
barkeit für die Bewirtschaftung dauerhaft sichergestellt werden kann. Die Eigentümer im Planbe-
reich haben ihre Flächen bereits an die Stadt oder an ein von ihr beauftragtes drittes Unternehmen 
veräußert oder überwiegend schriftlich oder mündlich ihre Verkaufsbereitschaft erklärt. Damit ge-
hen in der Tat Pachtflächen verloren. Um diese Situation beurteilen zu können, wurde die Struktur 
der Pachtverhältnisse geklärt. Dies ergab, dass es zu keinen gravierenden Auswirkungen auf die 
Einkommensverhältnisse der Pächter kommt. Im Hinblick auf die Einschränkungen der Flächen-
nutzung, die sich aus der Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen ergeben, befindet sich die 
Stadtverwaltung in ständiger Abstimmung mit den Vertretungen der Landwirtschaft. Die Bemü-
hungen der Stadt um Kompensationsflächen stehen dabei im Einklang mit dem Vorgehen beim 
Flächenerwerb. So soll vorzugweise von den sich aktuell bietenden Möglichkeiten Gebrauch ge-
macht werden, die Ländereien von Hofstellen zu erwerben, für die eine Aufgabe des Betriebs ab-
sehbar ist. Lage und Umfang der Kompensationsflächen werden in den jeweiligen Verfahren zur 
verbindlichen Bauleitplanung offengelegt, an denen die Vertretungen der Landwirtschaft ebenfalls 
beteiligt werden. Auf den Kompensations- und Ausgleichsflächen ist weiterhin eine landwirtschaft-
liche Nutzung vorgesehen, allerdings sind zur Erreichung der Ausgleichsziele Nutzungsauflagen 
unumgänglich. 
 
 

4 FACHPLANUNGEN 
 
4.1 LANDSCHAFTSRAHMENPLAN 
 
Der Landschaftsrahmenplan übernimmt für die Stadt Emden gleichzeitig die Funktion des Land-
schaftsplans. Der Geltungsbereich liegt im dargestellten Landschaftsraum „Hammriche der 
Krummhörn“ mit dem Bodentyp knickige und Knick-Brackmarsch. Gemäß der Biotoptypenkartie-
rung liegen verschiedene Grünlandausprägungen, insbesondere Mesophiles Grünland sowie 
Nassgrünland vor. In der Bewertung von Vogelbrutgebieten ist der Bereich als ein Bereich von 
nationaler Bedeutung ausgewiesen; für die Graugans als Gastvogel wird eine lokale Bedeutung 
attestiert. Das Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans sieht eine Sicherung aufgrund der über-
wiegend sehr hohen Bedeutung für Arten (Wiesenvogelbrutgebiet) und Biotope (Nassgrünland) 
vor. 
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4.2 KAMPFMITTEL 

Die Stadt Emden und ihre Umgebung waren während des 2. Weltkriegs von Luftangriffen betrof-
fen. Daher wurde zur abschließenden Klärung einer möglichen Kampmittelgefährdung eine Detail-
Luftbildauswertung und Kampfmittelrecherche durchgeführt.  

Die Stadt Emden beauftragte erstmals im Mai 2014 eine Gefahrenerforschung hinsichtlich Kampf-
mittel. Während der Bearbeitung ergab sich die Notwendigkeit erweiterter Auswertungen, die im 
März 2016 und Mai 2017 beauftragt wurden. Es liegt ein Bericht des Sachverständigenbüros 
Staude1 vor. Die Auswertung des verfügbaren Materials berücksichtigt neben Bombenabwürfen 
auch militärische oder Luftschutzanlagen, da diese nach Kriegsende oft für die „Entsorgung“ von 
Kampfmitteln genutzt wurden, sofern sie vorhanden waren. Abgesehen von einer Flak-Batterie im 
nordwestlichen Anschluss an den Geltungsbereich (außerhalb des Geltungsbereiches) gab es im 
Plangebiet keine militärischen oder Luftschutzanlagen, die für die Gefahrenerforschung von Rele-
vanz wären. Zu Beginn des Jahres 2023 wurde das Sachverständigenbüro zur Feststellung der 
Aktualität der Auswertungsergebnisse zum Plangebiet Conrebbersweg West um Auskunft er-
sucht, ob die bislang vorgenommene Bewertung und Empfehlung noch Bestand hat oder ob sich 
durch eine neue Erkenntnislage/zusätzlich zur Verfügung stehendes Archivmaterial der Alliierten 
und weiterer eine neue Bewertung oder Empfehlung ergibt. Als Ergebnis hat das Sachverständi-
genbüro mit Stellungnahme vom 24.02.20232 bestätigt, dass „keine neuen Erkenntnisse zu even-
tuell weiteren standortrelevanten Luftangriffen oder hinsichtlich neuer Verdachtspunkte vorlie-
gen“. Im Plangebiet wurden einige Bereiche mit potenzieller Kampfmittelgefährdung identifiziert. 
Daher wurde eine Sondierung des Grundstücks durch eine Fachfirma und bei Bedarf die Räumung 
von Munitionsfunden beauftragt. Durch die KMB Kampfmittelbergung GmbH 3 wurde eine Unter-
suchung der Verdachtsflächen auf mögliche Kampfmittel durchgeführt. Vom 18.09.2023 bis 
20.09.2023 wurden 5 Stück Bombentrichter untersucht. Dazu wurde der Oberboden maschinell 
abgetragen. Der Aushub wurde visuell kontrolliert. Anschließend wurde die Sohle sondiert und 
beräumt. Der Oberboden wurde danach wieder unverdichtet eingebaut und mittels Baggereinsatz 
glattgezogen. Im Verlauf der Sondierarbeiten konnten 2 Anomalien festgestellt und geborgen wer-
den. Hierbei handelte es sich um Bauschutt und Metallschrott. Es kam während der Arbeiten zu 
keinen Munitionsfunden. Eine Arbeitsfreigabe für die untersuchten Bombentrichter T201, T202, 
T203, T301 und TI 01 hinsichtlich Bombenblindgänger wurde erteilt. Alle Arbeiten wurden gemäß 
den aktuellen Bestimmungen des Kampfmittelräumdienstes Niedersachsen und nach anerkann-
ten Regeln der Technik durchgeführt. Die Arbeiten wurden von einem Mitarbeiter der Firma KMB 
Kampfmittelbergung GmbH, Befähigungsscheininhaber nach § 20 Sprengstoffgesetz geleitet.  

Da vereinzelte Funde von Kampfmitteln an anderer Stelle nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den können, werden Hinweise zum Umgang mit Kampfmittelfunden in die Planunterlagen aufge-
nommen. 

 

 
4.3 DENKMALSCHUTZ 
 
Im Änderungsbereich befindet sich kein in die Liste der Kulturdenkmale der Stadt Emden aufge-
nommenes Denkmal.  

 

1 Luftbildauswertung und Kampfmittelrecherche zur Verifizierung der Kampfmittelgefährdung zum Bebauungsplan  
     D 156, 2. Erweiterung, Sachverständigenbüro Staude, Albert-Einstein-Straße 4 D-09212 Limbach-Oberfrohna,  
    vom 25.09.2017 (Auftrag-Nr.: BP-001-17) 
2 Bebauungsplan Emden-Conrebbersweg West D 156 IV. Abschnitt, Verifizierung der Kampfmittelgefährdung, Sachverständi-
genbüro Staude, Albert-Einstein-Straße 4 D-09212 Limbach-Oberfrohna, vom 24.02.2023 (Auftrag-Nr.: BP-002-23) 
3  KMB Kampfmittelbergung GmbH, Baumschulenweg 10, 26127 Oldenburg, Bericht vom 30.09.2023 
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Die Möglichkeit des Auftretens archäologischer Bodenfunde kann jedoch nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. Um den Anforderungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) nachzukommen, wird ein entsprechender Hinweis in die Planzeichnung übernommen: 

Laut dem Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBl. S. 517), sowie der Ände-
rung vom 26.05.2011 (Nds. GVBI. S. 135) §§ 2, 6, 13 und 14 ist eine Genehmigung der Denkmal-
schutzbehörde erforderlich, wenn Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen werden, wo Funde 
vermutet werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG; vom 
30.05.1978) meldepflichtig und müssen der Stadt Emden FD Bauaufsicht – Untere Denkmal-
schutzbehörde - unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Ar-
beiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG 
bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
stattet. Dieser Hinweis ist in die Baugenehmigung unter Angabe der Meldestelle aufzunehmen. 
 
 
 

II BESTANDSAUFNAHME (BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG) 

5 NUTZUNGEN UND EINFLÜSSE 

 

5.1 GEBIETSCHARAKTERISTIK; PRÄGUNG 
 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich als Grünland genutzt und grenzt an 
weitere Grünlandflächen an. Nördlich und westlich verläuft ein landwirtschaftlicher Weg, der spo-
radisch zur Naherholung genutzt wird und einen gewissen Erholungswert für den Menschen auf-
weist. Der nördliche Geltungsbereich überlagert einen Teilbereich der Verkehrsfläche, die den 
Neuen Weg mit der Autobahn verbindet. Die Autobahntrasse verläuft nördlich und westlich des 
Plangebietes in ca. 70 m Entfernung zur geplanten Abfallentsorgungsfläche und in ca. 300 m Ent-
fernung zur geplanten Wohnbaufläche.  
 
Der nordöstliche Geltungsbereich ist ca. 200 m zur Wohnbebauung des Stadtteils Conrebbersweg 
entfernt. Im Südosten grenzt der Geltungsbereich an die vorhandenen Siedlungsflächen an. Die 
Siedlungserweiterung ist bis an den Geltungsbereich des D 156 Conrebbersweg West III. Ab-
schnitt geplant.  
 
Der Geltungsbereich liegt überwiegend als von Gräben durchzogenes Grünland feuchter Stand-
orte vor. Dabei dominieren insbesondere Ausprägungen von Mesophilem und Nassgrünland. Das 
Gebiet wird durch den östlich verlaufenden Vorfluter „Westerhuser Neulandschloot“ entwässert. 
Der „Westerhuser Neulandschloot“ wird regelmäßig geräumt.  
Die weiträumig offene Landschaft bietet dabei einen bedeutsamen Lebensraum für Wiesenvögel, 
aber auch für weitere Artengruppen wie Fledermäuse, Amphibien und Libellen. Detaillierte Aus-
führungen hierzu sind dem Umweltbericht zu entnehmen.  
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5.2 LAGE IM SIELDUNGSGEFÜGE 

Bei den von der 67. FNP-Änderung erfassten Bereichen handelt es sich um die letzte größere, 
zusammenhängende Freifläche innerhalb des Autobahnrings, der das zentrale Stadtgebiet Em-
dens umschließt. Während praktisch überall sonst die Bebauung bereits so nah wie möglich an 
die Trasse der Autobahn heranreicht, ist im Plangebiet noch ein beträchtlicher Abstand vom Rand 
der Ortslage gegeben. 

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans D 156 IV. Abschnitt liegt im mittleren Teil der 
FNP-Änderung und schließt südöstlich an den bestehenden und im Zusammenhang bebauten 
Emder Stadtteil Conrebbersweg an. Im Norden zwischen Plangebiet und Autobahn ist die Ent-
wicklung von Wohnbauflächen, eines Urbanen Gebietes, gewerblicher Bauflächen sowie eines 
Sondergebietes „Großflächiger Einzelhandel“ durch den Teil B des Bebauungsplans D 156 III vor-
gesehen. Im Süden ist die weitere Entwicklung von Wohnbauflächen vorgesehen.  
 
 
5.3 ÄUSSERE VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG 
 

Das künftige Wohngebiet wird über den Neuen Weg, der in nordöstlicher Richtung an die Straße 
„Conrebbersweg“ anbindet, erschlossen. Über den Neuen Weg besteht eine direkte Anbindung 
an die Autobahn BAB A31 mit Verbindung nach Leer und Oberhausen. Das Flurstück für die Ab-
fallentsorgung ist über einen landwirtschaftlichen Weg angebunden, der in den Neuen Weg mün-
det.  

Zur verkehrlichen Anbindung der neuen Quartiere im Rahmen der Siedungserweiterung Conreb-
bersweg ist eine Haupterschließungsstraße in Nord-Süd-Richtung mit Anbindung an den Neuen 
Weg und in West-Ost-Richtung mit Anbindung an den Steinweg vorgesehen. 
 
 
5.4 VER- UND ENTSORGUNG, SONSTIGE TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 
Die technische Infrastruktur für Ver- und Entsorgung, Verkehr, Information und Kommunikation ist 
im Plangebiet noch nicht vorhanden. Diese wird im Zuge der Erschließungsmaßnahmen entspre-
chend der festgesetzten Nutzungen hergestellt. Ein Anschluss an das Erdgasnetz erfolgt nicht. 

Oberflächenentwässerung 

Die Stadt Emden hat bereits im Vorfeld der Planaufstellung ein Oberflächenentwässerungskon-
zept in Auftrag gegeben. Dieses wurde im Zuge der frühzeitigen Beteiligung mit den zuständigen 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erörtert und nach dem Vorliegen ergänzen-
der Untersuchungen entsprechend modifiziert. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, die 
Planung wesentlich zu ändern, wurde das Konzept erneut angepasst. Die Entwässerungsplanung4 
ist mit dem I. Entwässerungsverband Emden sowie dem Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden 
(BEE) abgestimmt und zwischenzeitlich genehmigt. Die ordnungsgemäße Oberflächenentwässe-
rung ist damit gewährleistet. Dieses gilt auch für die Zeit der Erschließung und angrenzende land-
wirtschaftliche Flächen. Im weiteren Verfahren zur Aufstellung der 67. Änderung des Flächennut-
zungsplans wurden aus Gründen der Vorsorge für den künftigen Hochwasserschutz mit Blick auf 
den Klimawandel über das notwendige Maß hinaus noch Reserve- und Erweiterungsflächen ein-
bezogen.  

 

4 Entwässerungskonzept zum B-Plan D 156 Teil IV , Thalen Consult, Urwaldstraße 39, 26340 Neuenburg, Projekt  
   11703 mit Stand vom März 2022 
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Das von den Grundstücken im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird über geplante 
Regenwasserkanäle in die im Osten und Westen des Plangebietes vorhandenen und geplanten 
Entwässerungsgräben abgeleitet. Die vorhandenen Gräben im Westen werden ausgebaut und 
profiliert. Der Westerhuser Neulandschloot (zurzeit noch Gewässer II. Ordnung Nr. 418), der ent-
lang der westlichen Plangebietsgrenze verläuft, wird Teil des Entwässerungsnetzes und daher ab-
gestuft. Die Unterhaltungspflicht geht an den Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden über. Die An-
forderungen an die Gewässerbreiten und die Gewässerunterhaltung werden im Rahmen des über-
arbeiteten Konzeptes in Abstimmung mit der Wasserbehörde berücksichtigt. Entlang der Entwäs-
serungsgräben werden Unterhaltungstreifen (Räumstreifen) festgesetzt. Die öffentliche Zugäng-
lichkeit zum Westerhuser Neulandschloot ist über die Planstraße und die öffentlichen Grünflächen 
gesichert.   

Über die Gräben wird das Wasser ungedrosselt dem Larrelter Tief zugeführt. Das erforderliche 
Rückhaltevolumen für das Erschließungsgebiet wird in einem Hochpolder bereitgestellt, der in ei-
nem gesonderten Verfahren betrachtet und beantragt wird. 

Abwasserbeseitigung 

Für die Abwasserbeseitigung werden Flächen für die Abwasserbeseitigung im Anschluss an die 
Erschließungsstraßen festgesetzt. 

Abfallentsorgung 

Im Plangebiet werden zwei Stichstraßen vorgesehen. Die Wendeanlagen sind nicht auf Müllfahr-
zeuge ausgerichtet. Müllsammelplätze werden daher im Einmündungsbereich der Stichstraßen in 
die Sammelstraße innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche vorgesehen. 

 
 
 
5.5 IMMISSIONEN 
 
Auf das Plangebiet einwirkende Immissionen sind von den umliegenden Straßen der östlich gele-
genen Bahntrasse und der geplanten Haupterschließungsstraße zu erwarten.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durch den TÜV SÜD5 wurde die zu erwartende Ge-
räuschsituation innerhalb des Bebauungsplangebietes Nr. D 156 Conrebbersweg West, IV. Ab-
schnitt im Stadtteil Conrebbersweg der Stadt Emden durch Straßen- und Schienenverkehr ermit-
telt und beurteilt. Die schalltechnischen Untersuchungen zum Straßen- und Schienenverkehr er-
folgten auf der Basis einer Verkehrsuntersuchung, die die Prognoseverkehrsbelastung für das Jahr 
2035 aufzeigt, sowie auf Zugdaten der Deutsche Bahn AG für die Bahnstrecke 1570 Emden - 
Abelitz (Prognose 2030). 

Die schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslärm hat ergeben, dass in Teilbereichen des Be-
bauungsplangebietes tags und nachts Überschreitungen der für Allgemeine Wohngebiete (WA) 
bzw. für Urbane Gebiete (MU) geltenden schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblatt 1 zu 
DIN 18005-1 durch den Straßenverkehr hervorgerufen werden.  

Für Verkehrslärmeinwirkungen gelten die folgenden schalltechnischen Orientierungswerte bzw. 
Immissionsgrenzwerte: 

 
 

 

5 TÜV Süd Industrie GmbH, Standort Lingen, Hessenweg 38, 49809 Lingen, Schalltechnischer Bericht  Nr.- LL14775.3/02 vom  
   22.09.2023 
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Gebietsnutzung Schalltechnische Orientierungswerte 
in dB (A) tags/nachts gemäß Beiblatt 
1 zu DIN 18005-1 

Immissionsgrenzwerte der 16 BIm-
SchV in dB (A) tags/nachts 

Allgemeine Wohn-
gebiete WA 

55/45 59/49 

Urbane Gebiete 
(MU) 

60/50 64/54 

 

Die schalltechnische Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete (WA) und für urbane Gebiete 
(MU) werden tagsüber und nachts im gesamten Plangebiet überschritten.  

In den allgemeinen Wohngebieten (WA) wird der Orientierungswert von 55 dB(A) tagsüber im ge-
samten Plangebiet überschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A) wird 
tagsüber der geplanten Bauflächen entlang der Haupterschließungsstraßen im Osten sowie in 
großen Teilen der geplanten Bauflächen im Westen überschritten. In den südwestlich und östlich 
geplanten Bauflächen wird der Wert eingehalten. 

Im urbanen Gebiet (MU) wird der Orientierungswert von tags 60 dB(A) im gesamten Gebiet über-
schritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von tags 64 dB(A) wird entlang der Haupt-
erschließungsstraßen überschritten, in einem rückwärtigen Teilbereich aber eingehalten.  

In der DIN 18005-1 wird darauf hingewiesen, dass der Belang des Schallschutzes bei der in der 
städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrund-
satz neben anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener Stadtstruk-
turen - zu verstehen ist. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Be-
lange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schall-
schutzes führen. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 gibt Hinweise, dass sich in vorbelasteten Berei-
chen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemenge-
lagen, die Orientierungswerte oft nicht einhalten lassen.  

Die Stadt Emden nimmt im Rahmen ihrer Abwägungsentscheidung eine Überschreitung der 
schalltechnischen Orientierungswerte in Kauf und wird zur Sicherung der Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse Schallschutzmaßnahmen festsetzen.  

Zum Schutz von Wohn- und Aufenthaltsräumen werden im gesamten Plangebiet Maßnahmen zum 
Schutz der Außenbauteile entsprechend den Lärmpegelbereichen der DIN 4109-1 festgesetzt. Es 
werden Maßnahmen entsprechend den Lärmpegelbereichen III und IV erforderlich. Gemäß des 
Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) nachts selbst bei nur teil-
weise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. Dieses trifft auf das ge-
samte Plangebiet zu. Daher sind zusätzlich Maßnahmen zum Schutz der Schlafräume erforderlich. 
Dieses kann durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder durch eine angepasste Grund-
rissgestaltung erfolgen. Bezüglich der Außenwohnbereiche nimmt die Stadt im Rahmen ihrer Ab-
wägungsentscheidung eine Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte bis zu den 
Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) ohne weitergehende 
aktive Lärmschutzmaßnahmen zugunsten der Siedlungsentwicklung in Kauf, da die Immissions-
grenzwerte im Sinne der 16. BImSchV mit gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen in den je-
weiligen Gebietskategorien vereinbar sind. In den Bereichen, wo auch die Immissionsgrenzwerte 
im Sinne der 16. BImSchV überschritten werden, werden Maßnahmen zum Schallschutz festge-
setzt. In den Gebieten mit Überschreitungen sind Außenwohnbereiche nur mit zusätzlichen schall-
abschirmenden Maßnahmen bzw. Einzelfallnachweis zulässig. 

Zudem wird im Sinne der Lärmvorsorge empfohlen, in Bereichen mit einem Beurteilungspegel von 
70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts oder darüber hinaus keine schutzbedürftigen Nutzungen zu-
zulassen. Diese Werte kennzeichnen die Grenze, ab der nach den Erkenntnissen der Lärmwir-
kungsforschung eine Gesundheitsgefährdung beginnen kann.  
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Die als Schwellenwerte für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit in der Regel genannten 
Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden lediglich im Nahbereich der nördlich des 
Urbanen Gebietes verlaufenden Erschließungsstraße sowie im Nahbereich des Kreisverkehres 
überschritten. Dieser Bereich liegt außerhalb der überbaubaren Flächen. 

Weitere schädliche Umwelteinwirkungen, die auf das Plangebiet einwirken, sind derzeit nicht be-
kannt. 

 

 
5.6 BAUGRUND 

Die Stadt Emden hat im Vorfeld der Planung Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Wie für den 
Untergrund im Naturraum der Marschen typisch, besteht der oberflächennahe Boden aus Klei und 
Torf. Diese sind mangels ausreichender Tragfähigkeit und wegen ihres großen Setzungspotentials 
ohne Maßnahmen zur Baugrundverbesserung weder als Untergrund für die geplanten Straßen 
noch als Baugrund für Wohn- oder Gewerbebauten geeignet. Es sind daher Maßnahmen zur Bau-
grundverbesserung erforderlich. 

 

 
5.7 POTENZIELL SULFATSAURE BÖDEN 

In den Jahren 2015 und 2016 wurde durch das Ingenieurbüro IDV GbR6 im gesamten Plangebiet 
des Bebauungsplans D 156 Conrebbersweg West eine Bodenuntersuchung bis in 1 m Tiefe auf 
potenziell sulfatsaure Eigenschaften durchgeführt.  

Ergänzend wurden im Juli 20207, im Juni 20218 und September 20229 durch das Ingenieurbüro 
Linnemann (ILP) entsprechende Erkundungen vorgenommen. Dabei wurden Bodenproben ent-
nommen und durch das Chemische Untersuchungsamt Emden (CUA) auf potenziell sulfatsaure 
Eigenschaften getestet und Handlungsempfehlungen gegeben. Um das Vorkommen sulfatsaurer 
Böden räumlich und auch tiefenorientiert besser eingrenzen zu können, wurden im November 2022 
durch das Büro Linnemann weitere Proben analysiert und im September 2023 ein Ergebnisbericht10 
vorgelegt. 

Nach den vorliegenden Erkundungsergebnissen variieren die betreffenden PASS- Bodeneigen-
schaften im Osten und Süden des Untersuchungsgebiets sowohl über die Fläche als auch über 
die Tiefe. Daher ist für die Aushubarbeiten ein erhöhter Planungsaufwand einzurechnen und die 
enge Zusammenarbeit mit einer bodenkundlichen Baubegleitung zu empfehlen, um eine möglichst 
genaue Separation von potenziell und nicht potenziell sulfatsaurem Material zu erreichen. Anhand 
der Analyseergebnisse lässt sich weiterhin sagen, dass im Nordwesten der Untersuchungsfläche 
bis 3 m u. GOK keine potenziell sulfatsauren Eigenschaften vorzuliegen scheinen. Auch hier ist 

 

6 Dokumentation der Untersuchung zur Bodenbeschaffenheit unter besonderer Berücksichtigung möglicher sulfatsaurer  
     Eigenschaften, Ingenieurbüro IDV GBR , Stand 23. 01.2017 
7  Dokumentation der Bodenbelastung auf sulfatsaure Böden, Ingenieurbüro Linnemann, Dr. Munderloh-Str. 7, 27798 Hude- 
    Wüsting und Hauptstraße 79, 26524 Hage, Stand Juli 2020 
8 Handlungsempfehlung für den Umgang mit sulfatsaurem Bodenaushub unter Berücksichtigung der Geofakten 25 (LBEG) im  
   Bereich des B-Plans D 156 „Conrebbersweg West“, III. Abschnitt, Ingenieurbüro Linnemann, Dr. Munderloh-Str. 7, 27798 Hude- 
   Wüsting und Hauptstraße 79, 26524 Hage, Stand Juni 2021 
9  Dokumentation der Bodenbelastung auf sulfatsaure Böden, Ingenieurbüro Linnemann, Dr. Munderloh-Str. 7, 27798 Hude- 
   Wüsting und Hauptstraße 79, 26524 Hage, Stand September 2022 
10  Dokumentation der Bodenbelastung auf sulfatsaure Böden, Ingenieurbüro Linnemann, Dr. Munderloh-Str. 7, 27798 Hude- 
    Wüsting und Hauptstraße 79, 26524 Hage, Stand September 2023 
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aufgrund des nesterweisen Auftretens von sulfatsauren Eigenschaften eine Begleitung der Bauar-
beiten durch fachkundiges Personal erforderlich.  

An neun Ansatzpunkten liegen Anzeichen für aktuell sulfatsaure Böden in Form von Jarositflecken 
vor. Ist der pH-Wert in den betreffenden Schichten < 4, so ist das Material gesondert zu lagern 
und zu verwerten. Die Untersuchungen des Ingenieurbüro IDV zeigen, dass das Bodenmaterial im 
ersten Meter als nicht potenziell sulfatsauer eingestuft werden kann. Hinsichtlich der Verwertung 
von möglichen Aushubmassen reicht das Spektrum von Böden, die ohne besondere Maßnahmen 
auch unter oxischen Bedingungen abgelagert werden können, über Böden, für die ein einfaches 
Bodenmanagement ausreicht (erhöhte CRS-Gehalte), bis zu Böden, für die ein spezielles Boden-
management erforderlich ist (potenziell sulfatsaurer Boden).  

Der Grund für das Erfordernis eines speziellen Bodenmanagements besteht darin, dass ein Sulfat- 
und Eisenexport aus Umsetzungsprozessen im oxischen Sediment mit einer einhergehenden ein-
setzenden Versauerung zu erwarten ist. Weiterhin ist der Gehalt an organischer Substanz (TOC) 
für eine schadlose Verwertung zu berücksichtigen. Den Maßstab für eine schadlose Verwertung 
bildet seit dem 01.08.2023 die Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz (2021) un-
ter Berücksichtigung des geogenen Hintergrunds am späteren Ablagerungsort und ist bei der Ver-
wertung von Bodenmaterial zu beachten. 

Eine Ablagerung von nicht potenziell sulfatsaurem Bodenaushub des ersten Meters kann anhand 
der Ergebnisse des Ingenieurbüros IDV für den größten Teil des Plangebiets ohne weitere Maß-
nahmen erfolgen. An vier Ansatzpunkten ist die Konzentration an chromreduzierbarem Schwefel 
im ersten Meter erhöht. Daher wird empfohlen, die Ablagerung des Materials aufgrund der zu 
erwartenden erhöhten Sulfatfrachten mit der zuständigen Behörde abzustimmen. Nach den aktu-
ellen Untersuchungen wurden in den darunterliegenden Tiefen bei den als nicht potenziell sul-
fatsauer eingestuften Schichten häufig erhöhte CRS- Konzentrationen festgestellt, sodass für 
diese Aushubmassen die gleiche Empfehlung ausgesprochen wird. Nach dem Prinzip „Gleiches 
zu Gleichem“ wird zu einem Verbleib des Materials im norddeutschen Küstenraum und damit in 
Gebieten mit geogen erhöhtem Sulfatvorkommen im Boden geraten. 

Für den fachlichen Umgang mit potenziell sulfatsauren Böden, die im Rahmen von Baumaßnah-
men anfallen, hat das LBEG in Hannover eine Handlungsempfehlung erarbeitet. Demnach sollten 
grundsätzlich drei Kernstrategien verfolgt werden, die wie folgt zu priorisieren sind: 

1. Vermeidung oder Minimierung des Eingriffs, 

2. Vor-Ort-Management, 

3. Umlagerung/Ablagerung. 

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, in wie weit eine Geländeerhöhung bei geplanten Bau-
maßnahmen dazu beiträgt, Aushubmassen ab 1 m Tiefe (häufig potenziell sulfatsauer) zu vermei-
den bzw. zu minimieren; hierbei sind neben den ökologischen auch die ökonomischen Sachver-
halte zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Planung der Gewässer- und Leitungsverläufe. Auf 
den Bau von Kellerräumen sollte, sofern die Bohrungen auf potenziell sulfatsaures Bodenmaterial 
schließen lassen, verzichtet werden. Alternativ sollten fachgerechte Prüfungen/Separationen des 
anfallenden Bodenaushubs erfolgen. Sollte eine Grundwasserabsenkung durchgeführt werden, 
müssen nicht nur die Aushubmassen untersucht werden, sondern auch das im Boden verblei-
bende Material Beachtung finden und entsprechende Maßnahmen geplant werden. Generell ist 
von einer Absenkung des Bodenwassers abzuraten. Falls bautechnisch möglich, sollten die Grä-
ben möglichst flach gehalten werden. Ist weder eine Vermeidung/Minimierung noch ein Vor-Ort-
Management umsetzbar, sollte das Material nach dem Aushub fachgerecht abgelagert werden. 

Ausgehobenes Bodenmaterial sollte so zeitnah wie möglich wieder in reduzierende Bedingungen 
eingebracht werden. Zwischenzeitlich empfiehlt sich eine Abdeckung und Befeuchtung der Miete 
sowie gegebenenfalls eine Kalkung. Da die Dauer bis zur Versauerung des Bodens unter oxischen 
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Bedingungen vom Wasser-, Organik- sowie Kalkgehalt des Materials abhängt, kann keine pau-
schale Zeitspanne genannt werden, bis der Boden sich von potenziell zu aktuell sulfatsauer um-
wandelt. 

In der Praxis erfolgt die Verwertung von potenziell sulfatsauren Bodenmaterial i.d.R. in Form einer 
semiterrestrischen Ablagerung (abflussloser Polder). Hierfür bedarf es einer Ausnahmegenehmi-
gung gemäß § 28 Abs. 2 KrWG. Bei der Prüfung der abfallbezogenen und bodenkundlichen Be-
lange ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim und das LBEG Hannover zu beteiligen. 
Um nachteilige Veränderungen des Grundwassers zu vermeiden, sollte dieses Verfahren zur Ab-
lagerung von potenziell sulfatsaurem Material durch eine Beweissicherung begleitet werden.  

Eine weitere Möglichkeit bietet die Verklappung des Bodenmaterials in Bergwerken oder Kavernen 
durch spezialisierte Firmen. Allerdings sollte der Einbau in Polder und damit der Verbleib des Ma-
terials im norddeutschen Küstenraum bevorzugt werden. 

Bei der Ablagerung von potenziell sulfatsaurem Bodenmaterial in abflusslosen Poldern sollte eine 
Kalkung erfolgen, damit für den Fall des Sauerstoffkontakts ein Puffer vorherrscht. In der Regel 
bietet sich die Kalkung in Verbindung mit weiteren Sicherheitsmaßnahmen an, um eine Versaue-
rung und einen Austrag von gelöstem Eisen(ll) oder von Schwer-/Halbmetallen sowie erhöhte Sul-
fatfrachten zu verhindern.  
 
 
 
5.8 ERGEBNIS DER BODENKUNDLICHEN PRÜFUNG 
 
Im August 2021 wurden im Rahmen eines Gutachtens der Geonovo GmbH zwei Flächen ausge-
sucht, deren Eignung als Polderstandort überprüft werden sollte. Die erste Fläche liegt westlich 
des Erschließungsgebiets, unmittelbar westlich des Westerhuser Neulandschloots. Die zweite Flä-
che befindet sich nordöstlich des Erschließungsgebiet und wird von der A31 im Norden, dem 
Westerweg im Osten, dem Conrebbersweg im Süden und dem Neuen Weg im Westen einge-
rahmt. Beide Flächen befinden sich innerhalb des Küstenholozäns, als Bodentypen werden in der 
Bodenkundlichen Karte von Niedersachsen (BK50) Knickmarsch und Kleimarsch ausgewiesen. 
Für am besten für den Polder geeignet wird der nördliche Bereich der südwestlich gelegenen Flä-
che angesehen. 

Die westliche Fläche wird Bestandteil des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes D 156 Con-
rebbersweg West IV. Abschnitt und der 87. Änderung des Flächennutzungsplans und kann bei 
Bedarf zur Bodenlagerung bei der Erschließung des Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg 
West IV. Abschnitt genutzt werden. 
 
 
 

III PLANUNG (AUSWIRKUNGEN; MASSNAHMEN) 

6 STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

 

Der Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt stellt den zweiten Teil der Umset-
zung der im Rahmen der 67. FNP- Änderung vorbereiteten Planung zur Realisierung eines neuen 
Stadtteils Conrebbersweg West dar.  
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Zur Erschließung wird eine Hauptsammelstraße als Verbindung zwischen dem Anschlusspunkt im 
Nordosten und an den vorhandenen Stadtteil im Südosten erstellt. Von dieser Straße werden die 
einzelnen Quartiere durch Ring- und Stichstraßen erschlossen. 

Die Planung dient dazu, den anstehenden Bedarf an Wohnraum zu decken. Überwiegend sollen 
hier Wohnungen in verdichteten Bauformen wie Mehrfamilienhäuser und Reihen- und Doppelhäu-
ser entstehen. Die Mehrfamilienhäuser mit zwei bis drei Vollgeschossen sollen vorrangig entlang 
der Haupterschließungsstraßen angeordnet werden, um eine Abschirmung des Verkehrslärms 
durch Gebäuderiegel zu erzielen. Die Mehrfamilienhäuser sollen überwiegend dem Wohnen die-
nen, aber in einem Teilbereich auch eine Quartiersversorgung anbieten.  

Zudem sollen auch ein Mehrfamilienhausquartier abseits der Haupterschließung entstehen, wel-
ches in Grünzüge eingebunden wird. Im Anschluss an dieses Quartier ist im Osten ein Quartiers-
parkplatz geplant, der Sammelgaragen zur Entlastung der Mehrfamilienhausquartiere aufnehmen 
kann.  

Die Reihen- und Doppelhausbebauung soll überwiegend zweigeschossig sein, um ausreichend 
Wohnraum zu sichern und eine einheitliche Höhenentwicklung zu gewährleisten. Lediglich am 
südwestlichen Rand sind Quartiere vorgesehen, die Einzel- und Doppelhäuser mit geringerer Hö-
henentwicklung aufnehmen können. Hier soll flexibel eine ein- bis zweigeschossige Bebauung 
möglich sein. Diese wird durch zwei Stichstraßen erschlossen und im Süden durch einen Grünzug 
zur freien Landschaft abgegrenzt.  

Im Südosten soll eine Vorbehaltsfläche für öffentliche Einrichtungen wie Schule und Kita mit den 
dazugehörigen Spiel- und Freiflächen sowie Stellplätzen vorgesehen werden. Die Stellplätze sind 
zur Haupterschließungsstraße ausgerichtet. Nach Osten wird das Gelände durch eine Parkanlage 
eingebunden, die weitere Spiel- und Freiflächen aufnehmen kann.  

Die Gebäude des neuen Baugebiets sollen im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-
lung und zur Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz der Stadt Emden beitragen. Daher 
wird einerseits eine Dachbegrünung festgesetzt, andererseits die Verwendung fossiler Brennstoffe 
zur Deckung des Wärmebedarfs ausgeschlossen. Eine Verpflichtung zur Solarenergienutzung ist 
bereits durch die NBauO (Niedersächsische Bauordnung) vorgeschrieben. 

Neben den genannten Bauflächen sind zur Erschließung des Baugebietes Verkehrsflächen und 
Gräben zur Oberflächenentwässerung vorgesehen. Grünflächen binden die Gräben und Verkehrs-
flächen randlich ein. Eine weitere Grünfläche schafft einen Abstand zwischen der geplanten Fläche 
für die Abfallentsorgung im Westen und dem Wohngebiet. Diese Fläche ist geeignet, um natur-
schutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen (Eingriffsregelung, Ausgleich von § 30-Biotopen) zu über-
nehmen. 

Im südöstlichen Abschnitt sollen entlang der Grundstücke an der Clara-Schumann-Straße Maß-
nahmen zur Oberflächenentwässerung und Schmutzwasserentsorgung sowie zur fußläufigen 
Durchlässigkeit und der schnellen Radverkehrsanbindung gesichert werden. 

Die städtebauliche Konzeption ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen. 
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Abbildung 3: Städtebauliches Konzept und Anschluss B-Plan D 156, III. Abschnitt 
 

 

7 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Der Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt dient im östlichen Abschnitt der 
Entwicklung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche als allgemeine Wohnge-
biete mit Verkehrsflächen für die Haupterschließungsstraße sowie eines urbanen Gebietes. Zur 
inneren Erschließung werden weitere Verkehrsflächen erforderlich. Hierzu gehören auch Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung für Parken und Fuß- und Radwege. 

Weiterhin erfolgt die Festsetzung von zweckgebundenen Grünflächen für Parkanlagen sowie Er-
halt und Anpflanzungen von Gehölzen. Zudem sollen Grün- und Wasserflächen für die Oberflä-
chenentwässerung und Kompensationsmaßnahmen sowie eine landwirtschaftliche Wegeverbin-
dung gesichert werden. 

Entlang der Grundstücke an der Clara-Schumann-Straße werden Grünflächen, Verkehrsflächen 
und Flächen zu wasserwirtschaftlichen Regelungen festgesetzt. 
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Der westliche Abschnitt dient der planungsrechtlichen Sicherung einer Fläche für die Abfallent-
sorgung. Diese Fläche dient zur Umlagerung von Boden, der im Zuge der Erschließungsmaßnah-
men voraussichtlich als umzulagernder potenziell sulfatsaurer Boden anfallen wird. Die Fläche 
wurde auf ihre technische Eignung und mit Blick auf umweltrelevante Aspekte vorgeprüft und wird 
aus der 87. Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt. 
 
 
7.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 
Im Geltungsbereich D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt wird folgende bauliche Nutzung 
gem. BauNVO festgesetzt: 

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO: 

Dieses Gebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Gartenbaubetriebe und Tankstellen gem. § 4 Abs. 
3 Nr. 4 und 5 BauNVO können auch ausnahmsweise nicht zugelassen werden. Der Ausschluss 
erfolgt, um die Wohnnutzung vor Lärmimmissionen zu schützen und die Wohnruhe zu wahren. Für 
die genannten Betriebstypen bestehen an anderer Stelle im Stadtteil Ansiedlungsmöglichkeiten.  

Da das Gebiet vorrangig Dauerwohnraum schaffen soll, werden Ferienwohnungen als Unterart 
von Betrieben des Beherbergungsgewerbes im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO und als Un-
terart nicht störender Gewerbebetriebe im Sinne im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 12 BauNVO ebenfalls 
als Ausnahme nicht zugelassen.  

Urbanes Gebiet (MU) gem. § 6a BauNVO:  

Das urbane Gebiet dient dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozi-
alen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Ziel der 
Planung ist eine flexible Ansiedlung von Gewerbebetrieben oder Wohnnutzungen. Die Stadt 
möchte mit der Festsetzung des urbanen Gebietes Versorgungsstrukturen für mögliche Wohnnut-
zungen im urbanen Gebiet und für die allgemeinen Wohngebiete im neuen Stadtteil Conrebbers-
weg sicherstellen. Eine Einschränkung von möglichen Einzelhandelsnutzungen oder Sortimenten 
erfolgt nicht, da ein vielfältiges Angebot ermöglicht und die Versorgungsstrukturen für die Bewoh-
ner gesichert werden sollen. Die Prüfung der raumordnerischen Konzentration erfolgt im Bedarfs-
fall im Rahmen des Zulassungsverfahrens. 

Ausgeschlossen werden die gem. § 6a Abs. 3 BauNVO Nr. 1 ausnahmsweise zulässigen Vergnü-
gungsstätten. Auch Unterarten sonstiger Gewerbebetriebe wie Bordelle, bordellartige Betriebe und 
Einrichtungen im Sinne von § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO werden von der Zulässigkeit ausgeschlossen. 
Durch den Ausschluss soll vermieden werden, dass durch die o.g. Errichtungen die zulässigen 
Nutzungen in einer Art und Weise beeinträchtigt werden, die ein einvernehmliches Miteinander 
hinsichtlich der zu erwartenden Emissionen und der sozialen Verflechtungen ausschließen. Für die 
o.g. Nutzungen bestehen in anderen Bereichen des Stadtgebietes Möglichkeiten zur Ansiedlung.  

Werbeanlagen im Sinne von § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO sind als Unterart sonstiger Gewerbebe-
triebe ebenfalls nicht zulässig, da das urbane Gebiet vorrangig Einrichtungen zur Quartiersversor-
gung aufnehmen soll. 

 

 
 
7.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

Die bauleitplanerischen Festsetzungen orientieren sich im Grundsatz an den Festsetzungen des 
angrenzenden Bebauungsplanes D 156 Conrebbersweg West III. Abschnitt. 
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Allgemeines Wohngebiet (WA)  

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung einer Grundflächenzahl gemäß § 17 
BauNVO und die Festsetzung einer Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Die Zahl der Vollgeschosse 
richtet sich nach dem geplanten Grad der Verdichtung und der Lage im Plangebiet und erfolgt in 
gestaffelter Form.  

Allgemeines Wohngebiet WA 3: Entlang der Haupterschließungsstraßen sowie im nordwestli-
chen Plangebiet sind nach dem städtebaulichem Konzept Mehrfamilienhäuser vorgesehen, um 
durch zwei bis drei Vollgeschosse eine höhere Verdichtung an den Haupterschließungsstraßen 
und eine Riegelbebauung als Lärmschutz zu den Hauptverkehrsstraßen zu ermöglichen. Daher 
wird eine Bebauung mit mindestens zwei und maximal drei Vollgeschossen festgesetzt. Die 
Grundflächenzahl wird auf 0,4 begrenzt. 

Allgemeines Wohngebiet WA 2: Eine weitere Verdichtung ist nach dem Konzept durch Reihen- 
und Doppelhausgrundstücke auf überwiegend kleinen Grundstücken vorgesehen. Diese sind im 
Nordwesten zwischen den Mehrfamilienhausquartieren und im Südosten im Anschluss an das 
geplante Schul- und Kitagelände angeordnet. Um für diese Quartiere in der Umsetzung den an-
gestrebten Grad der Verdichtung und eine gleichmäßige Höhenentwicklung zu sichern, wird zwin-
gend eine zweigeschossige Bebauung festgesetzt. Diese Festsetzung ermöglicht auch Einfamili-
enhäuser mit einer höheren Ausnutzung des Obergeschosses. Die Grundflächenzahl beträgt 
ebenfalls 0,4. 

Allgemeines Wohngebiet WA 1: Im südwestlichen Abschnitt des Plangebietes ist nach dem Kon-
zept eine lockere Bebauung auf größeren Einzel- oder Doppelhausgrundstücke vorgesehen. Hier 
wird die Anzahl der Geschosse auf maximal zwei begrenzt, um eine ein – bis zweigeschossige 
Bebauung und damit auch das klassische Einfamilienhaus zu ermöglichen. Hier wird entspre-
chend des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ebenfalls eine Grundflächenzahl von 0,4 
zugelassen. 

Allgemeines Wohngebiet WA 4: Im Südosten im Bereich der geplanten öffentlichen Einrichtun-
gen wie Schule und Kindertagesstätte wird ebenfalls eine bis zu zweigeschossige Bebauung zu-
gelassen, um flexibel sowohl zwei- als auch eingeschossige Gebäude zu ermöglichen. Zur Siche-
rung einer optimalen Grundstücksausnutzung wird hier Grundflächenzahl auf 0,6 begrenzt. Auf-
grund der geplanten Nutzung als Schule und Kita ist hier voraussichtlich eine höhere Ausnutzung 
für Stellplätze und Hofflächen erforderlich. 

Urbanes Gebiet (MU) gem. § 6a BauNVO:  

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,6 gemäß 
§ 17 BauNVO bestimmt. Die maximale Zahl der Vollgeschosse wird mit III festgesetzt, um eine 
hohe Verdichtung entsprechend der Zielsetzung für dieses Quartier zu ermöglichen.  
 
 
7.3 BAUWEISEN, BAUGRENZEN 

Im gesamten Plangebiet gilt die offene Bauweise, die Gebäudelängen bis zu 50 m ermöglicht. 
Diese Festsetzung trägt einer möglichen Riegelbebauung und dem geplanten bzw. erforderlichen 
Grad der baulichen Verdichtung Rechnung.  

Im gesamten Plangebiet werden Baugrenzen festgesetzt, die einerseits, eine straßenseitige Be-
bauung und andererseits eine flexible Grundstücksausnutzung sicherstellen. 
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7.4 ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 

Die Erschließungsstraßen werden als öffentliche Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
festgesetzt. Die Haupterschließungsstraßen erhalten Breiten von 14,50 m bis 23 m, um entspre-
chenden Nebenanlagen, Verkehrsgrün und die Straßenentwässerung unterzubringen. Die übrigen 
Planstraßen sind in der Regel 7 m breit. Die südwestlichen Quartiere werden durch 6 m breite 
Stichstraßen mit kleiner Wendeanlage erschlossen. Die Wendeanlagen sind nicht auf Müllentsor-
gungsfahrzeuge ausgerichtet; daher werden in der Einmündungsbereichen der Stichstraße im öf-
fentlichen Straßenraum Mülltonnenstandplätze eingerichtet. 

Die Sicherung der Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer erfolgt durch Verkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung. Hierdurch werden eine Wegeverbindung in Nord-Süd-Richtung pa-
rallel zum Graben an der Siedlung Clara-Schumann-Straße, eine Verbindung zu den bebauten 
östlich angrenzenden Siedlungen sowie Wegeverbindungen nach Süden zum Schul- und Kitage-
lände, nach Osten zur Parkanlage und zum grabenbegleitenden Weg gesichert.   

Eine weitere Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sichert einen gebietsinternen Park-
platz, der Sammelparkplätze die Gebiete mit verdichteten Bauformen anbieten soll.  

Im Nordwesten wird durch die Festsetzung eine Verkehrsfläche eine landwirtschaftlichen Wege-
verbindung gesichert. Gleichzeitig wird hierdurch die Abfallentsorgungsfläche erschlossen. 

Die Erschließung der südlich und westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist durch 
die öffentlichen Verkehrsfläche gesichert. 
 
 
7.5 WASSERFLÄCHEN, FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWAS-

SERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 

Zur schadlosen Oberflächenentwässerung werden am westlichen Rand des allgemeinen Wohn-
gebietes 5 bis 7 m breite Wasserflächen festgesetzt, die unter Einbeziehung vorhandener Gräben 
eine Rückhaltung des Oberflächenwassers und eine landschaftliche Einbindung des Plangebietes 
gewährleistet. Die Sicherung der Gewässerunterhaltung erfolgt durch 5 bis 10 m breite Räumstrei-
fen. 

Im Südosten wird ein 7 m breiter Streifen als Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses festgesetzt, um die Entwässerung der bestehen-
den Grundstücke an der Clara-Schumann-Straße zu verbessern.  

 

 
 
7.6 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN 

Im Nordwesten werden entlang der landwirtschaftlichen Wegeverbindung und der geplanten Was-
serflächen öffentliche Grünflächen festgesetzt, um Freiflächen und Kompensationsflächen zu si-
chern.  

Südlich der geplanten Mehrfamilienhausgebiete werden öffentliche Grünflächen mit der Zweck-
bestimmung „Parkanlage“ festgesetzt, um Grünverbindungen in Ost-West-Richtung und eine An-
bindung an den westlich angrenzenden Wasserzug zu sichern.  

Im Südosten wird ebenfalls eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ 
festgesetzt, um im Anschluss an das geplante Schul- und Kita-Gelände Spiel- und Freiflächen zur 
Quartiersversorgung aufzunehmen. Diese Fläche ist in der 67. Änderung des Flächennutzungs-
planes bereits als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ dargestellt.  
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Am südwestlichen Rand wird zur Sicherung einer landschaftsgerechten Einbindung eine öffentli-
che Grünfläche mit einem Anpflanzungsgebot festgesetzt. Weitere Anpflanzungsgebote dienen 
zur Sicherung von Grünflächen entlang der Fuß- und Radwege. 

Zudem wird im Südosten ein 3 m breiter Grünstreifen zwischen der wasserwirtschaftlichen Fläche 
an der Siedlung Clara-Schumann-Straße und dem Fuß- und Radweg festgesetzt, um einen Räum-
streifen zu sichern und Maßnahmen zur Schmutzwasserentsorgung aufzunehmen. 
 
 
 
7.7 FLÄCHE FÜR VERSORGUNGSANLAGEN 
 
Zur Umlagerung von Bodenaushub ist die Herstellung eines abflussfreien Hochpolders erforder-
lich, der ein Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB darstellt und daher eines Bauleitplanverfahrens 
bedarf. Da das geplante Bauwerk der dauerhaften Lagerung von Böden dient, handelt es sich 
nicht lediglich um eine Fläche für Aufschüttungen im Sinne des § 9 (1) Nr. 17 BauGB. Es erfolgt 
daher die Festsetzung gemäß § 9 (1) Nr. 14 BauNVO als Fläche für die Abfallentsorgung mit der 
Zweckbestimmung „Abfall“. 

Weitere Versorgungsflächen im Anschluss an die Erschließungsstraßen dienen zu Abwasserent-
sorgung.  
 
 
 

7.8 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung  

1.1 Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Die in den allgemeinen Wohngebieten (WA) nach BauNVO § 4 Abs. 3 

Nr. 4 Gartenbaubetriebe, 
Nr. 5 Tankstellen, 

vorgesehenen Ausnahmen sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des vorlie-
genden Bebauungsplans. 

Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Ferienwohnungen als Unterart von Betrieben des Beher-
bergungsgewerbes im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO und als Unterart nicht störender 
Gewerbebetriebe im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 12 BauNVO und als Ausnahme nicht Be-
standteil des vorliegenden Bebauungsplanes. 

1.2 Urbanes Gebiet (MU): 

Die im urbanen Gebiet (MU) nach BauNVO § 6a Abs. 3 vorgesehene Ausnahme Nr. 1 „Ver-
gnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur 
in Kerngebieten allgemein zulässig sind“ ist nicht Bestandteil des vorliegenden Bebau-
ungsplans. 

Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Bordelle, bordellartige Betriebe und Einrichtungen im 
Sinne von § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO sowie Werbeanlagen im Sinne von § 6a Abs. 2 Nr. 4 
BauNVO als Unterart sonstiger Gewerbebetriebe nicht zulässig. 

Gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO ist im urbanen Gebiet im Erdgeschoss auf der Straßen-
seite eine Wohnnutzung nicht zulässig.  
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2. Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird in den Allgemeinen Wohngebieten WA 
1 und WA 2 auf gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB 2 Wohnungen pro Gebäude begrenzt. 

3. Garagen und Carports  

Innerhalb der straßenseitigen nicht überbaubaren Grundstücksflächen (Bereich zwischen 
Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze) sind Garagen/Carports gem. § 12 BauNVO un-
zulässig. 

4. Bauliche Anlagen an Gewässerrandstreifen 

Auf den mit der Kennzeichnung RS gekennzeichneten Gewässerrandstreifen sind Anlagen 
und Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO, Stellplätze und Garagen gem. § 12 BauNVO un-
zulässig. Der Räumstreifen muss jederzeit befahrbar sein. 

5. Festsetzungen zum Klimaschutz 

5.1 Verbot bestimmter luftverunreinigender Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) 

Die Verwendung fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) zur Deckung des Wärmebe-
darfs in Gebäuden ist unzulässig. Dem Antrag auf Baugenehmigung gem. §§ 63 oder 64 
NBauO oder einer Mitteilung gem. § 62 NBauO ist ein Nachweis über die Art der Wärme-
bereitstellung beizufügen. 

Holz und Biomasse gehören nicht zu den fossilen Brennstoffen und werden von dieser 
Festsetzung nicht erfasst. 

5.2 Dachbegrünung 

Gemäß § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB sind Dachflächen mit einer Dachneigung von bis zu 15 
Grad bei nachfolgend genannten baulichen Anlagen ab einer Grundfläche von 30 m² ex-
tensiv zu begrünen oder mit Photovoltaikmodulen auszustatten: 

 zulässige Hauptanlagen und -gebäude gem. §§ 4 und 6 der BauNVO 

 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 

 Garagen und überdachten Stellplätzen gem. § 12 BauNVO  

Bei einer Begrünung beträgt die Mindeststärke der Drän-, Filter- und Vegetationsschicht 6 
cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

Dies gilt nicht für Teile der Dachflächen, die für Belichtungszwecke in Anspruch genom-
men werden.  

Die Anlage als Gründach widerspricht nicht der Nutzung als Dachgarten und der integrier-
ten Aufstellung von Modulen zur Nutzung solarer Energie. 

Ausnahme für technische Anlagen wie Lüftungsanlagen, Schornsteine, Aufzugsschächte 
sind zulässig. 

 

 

6. Festsetzungen zum Immissionsschutz  

6.1 Schallschutz von Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 

Im Plangebiet sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige Änderungen von Auf-
enthaltsräumen nach der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbau-
teile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen. 
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Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von schutz-
bedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach 
DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7. 1, Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei sind die Außenlärm-
pegel zugrunde zu legen, die sich aus den in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärm-
pegelbereichen ergeben. Die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgebli-
chem Außenlärmpegel ist wie folgt definiert 

Spalte   
Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel La in dB 
1 I 55 
2 II 60 
3 III 65 
4 IV 70 
5 V 75 
6 VI 80 
7 VII >80* 
 * Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen behördlicherseits 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

 
 

Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind im Einzelfall im Rahmen 
des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulässig, wenn 
aus dem konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maß-
geblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen 
an die Außenbauteile unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 
4109-1:2018-01, Kapitel 7. 1, Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden. 

Zusätzlich sind schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für zum Schlafen genutzte Räume 
erforderlich.  

6.2 Schallschutz von Schlafräumen 

Im gesamten Plangebiet sind beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Änderun-
gen im Zusammenhang mit Fenstern von Räumen, die vorwiegend zum Schlafen genutzt 
werden, schallgedämpfte, ggf. fensterunabhängige Lüftungssysteme vorzusehen, die die Ge-
samtschalldämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern. Alternativ hierzu ist die Belüf-
tung überausreichend abgeschirmte Fassadenseiten mit entsprechendem Einzelnachweis 
über gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten. 

6.3 Schutz von typischen Aufenthaltsbereichen im Freien (Außenwohnbereiche 

In den gekennzeichneten Bereichen sind beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen 
Änderungen Außenwohnbereiche ohne zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen nicht 
zulässig. Als schallabschirmende Maßnahme kann die Anordnung von zusätzlichen schallab-
schirmenden Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwände oder Nebengebäude, geschlossene Log-
gien) im Nahbereich verstanden werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass solche schallab-
schirmenden Maßnahmen so dimensioniert werden, dass sie eine Minderung des Verkehrs-
lärm-Beurteilungspegels um das Maß der Überschreitung des schalltechnischen Orientie-
rungswertes des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 tags/des Immissionsgrenzwertes der 16. BIm-
SchV tags*> bewirken. 

Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind mit entsprechendem 
schalltechnischem Einzelnachweis über gesunde Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig. 

7. Grünordnerische Festsetzungen 
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Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Räumstreifen“ entlang der Gräben 
sind nach einer Aushagerungszeit (vollständiger Verzicht auf Düngung) von 2-3 Jahren durch 
Schlitzsaat mit einer für das nordwestdeutsche Tiefland geeigneten, artenreichen Regiosaat-
gutmischung zu ergänzen und extensiv mit einer maximal zweischürigen Mahd zu pflegen. 

 

7.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die mit M1 gekennzeichnete Fläche ist zur Entwicklung halbruderaler Gras- und Staudenflu-
ren der Sukzession zu überlassen. Um ein Aufwachsen von Gehölzen zu vermeiden, ist die 
Fläche jährlich oder alle zwei Jahre zwischen Oktober und Februar unter Abfuhr des Mahd-
gutes zu mähen. 

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft M2 ist vollflächig als Weidengebüsch zu entwickeln und dauerhaft zu erhal-
ten. Dazu werden in lockeren Gruppen Arten in Anlehnung an die folgende Pflanzliste ge-
pflanzt (Pflanzqualität 2xv, oB, 100 – 150 cm). Ausfälle sind zu ersetzen.  

Pflanzliste: Silberweide (Salix alba), Ohrweide (Salix aurita), Salweide (Salix caprea), Grau-
weide (Salix cinerea), Knackweide (Salix fragilis), Purpurweide (Salix purpurea), Korbweide 
(Salix viminalis) 

7.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Die mit P1 gekennzeichnete Fläche ist eine mehrreihige Heckenpflanzung aus standortge-
rechten heimischen Gehölzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Sträucher sind in einem 
Reihenabstand von 1,20 und einem Gehölzabstand von 1,50 m zu pflanzen. Bäume sind in 
einem Abstand von ca. 10 m zu pflanzen. Ausfälle sind nachzupflanzen. Als Pflanzqualitäten 
sind 2xv., oB. 150-200 cm (Bäume) bzw. 2xv., oB. 100-150 cm (Sträucher) zu verwenden. 
Geeignete Arten sind der nachfolgenden Pflanzliste zu entnehmen. 

 Pflanzliste: 

a) Baumarten: Feldahorn (Acer campestre), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Moorbirke (Betula pu-
bescens), Hainbuche (Carpinus betulus), Faulbaum (Frangula alnus), Esche (Fraxinus excel-
sior), Vogelkirsche (Prunus avium), Stieleiche (Quercus robur) 

b) Straucharten: Bluthartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Weißdorn (Cratae-
gus monogyna), Pfaffenhütchen (Euonimus europaeus), Schlehe (Prunus spinosa), Schnee-
ball (Viburnum opulus) 

Innerhalb der mit P2 – P5 gekennzeichneten Flächen eine dichte mehrreihige Anpflanzung 
aus Sträuchern anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Sträucher sind in einem Reihenab-
stand von 1,20 und einem Gehölzabstand von 1,50 zu pflanzen. Die Pflanzware ist in Anleh-
nung an die vorstehende Pflanzliste auszuwählen. 

7.2 Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Innerhalb der gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern sind der 
Gehölzbestand, die Gräben sowie die Saumstrukturen zu erhalten und dauerhaft zu sichern. 
Abgehende Gehölze sind artgleich zu ersetzen.  
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7.9 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Geltungsbereich 

2. Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. D 156 
Abschnitt IV. Die Vorschriften Nr. 2 bis 6 gemäß § 84 Abs. 3 NBauO gelten für die Allgemeinen 
Wohngebiete. Die örtliche Bauvorschrift Nr. 7 gemäß § 84 Abs. 3 NBauO gilt für das urbane 
Gebiet. 

Begründung: Die Vorschriften für die bauliche Gestaltung beziehen sich nur auf die allgemeinen 
Wohngebiete. In den allgemeinen Wohngebieten sollen einheitliche städtebauliche Merkmale ge-
sichert werden. Im urbanen Gebiet soll eine höchstmögliche Flexibilität erhalten bleiben. 

2. Dächer 

Die geneigten Dächer sind mit Materialien in roten, rotbraunen, schwarzen oder schwarzbraunen 
Farbtönen einzudecken. Es sind andere Farben zulässig, sofern es sich um Photovoltaikanlagen, 
Solaranlagen und anderen Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien handelt. Ein Eindecken in 
stark glänzenden oder reflektierenden Materialien ist unzulässig.  

Flachdächer sind zulässig. 

Begründung: Sofern geneigte Dächer errichtet werden, sollen die orttypischen Dachfarben ver-
wendet und untypische Farben und Materialien ausgeschlossen werden. Flachdächer sollen zu-
gelassen werden, um urbane und zeitgemäße Bauformen zu ermöglichen. Diese Bauvorschrift 
sichert einheitliche Merkmale, ermöglicht jedoch auch eine hohe Flexibilität. 

3. Fassaden 

Die Fassaden von Hauptgebäuden (ohne Hinzuzählung von Fensterflächen und Hauseingangstü-
ren) sind mit einem Flächenanteil von mindestens 75 % aus Verblendmauerwerk herzustellen. Die 
Verwendung von Riemchen ist ebenfalls zulässig. Die Außenfassaden der Hauptgebäude sind in 
rotem bis rotbraunem oder braunem Verblendmauerwerk/Riemchen herzustellen. Teilflächen bis 
zu 25 % der Gesamtfassadenfläche sind aus anderen Materialien zulässig. Wintergärten sind voll-
verglast zulässig.  

Ausnahmen von bis zu 10 % der Fassadenanteile sind zugelassen, wenn hierdurch die Gewährung 
von Fördermitteln zur Energieeinsparung erreicht bzw. gewährleistet werden kann. Diese sind 
vorab mit dem Fachdienst Stadtplanung der Stadt Emden abzusprechen. 

Begründung: Diese Bauvorschrift soll in der Materialwahl das Erscheinungsbild regionstypische 
Fassaden wiedergeben. Dabei kann die Mischung 75%/25% auf einen Baukörper bezogen wer-
den oder z.B. bei Hausgruppen die 75 % auf mehrere Gebäude und die 25 % auf ein Gebäude 
verteilt werden.  

4.  Trauf- und Gebäudehöhen 

Es gelten folgende Trauf- und Gebäudehöhen: 
 

 Traufhöhe (TH) Gebäudehöhe (OK) 
WA 1 (max. II) mind. 4,50 m max. 10,50 m 
WA 2 (zwingend II)  mind. 6,50 m max. 12,00 m 
WA 3 (II bis III) mind. 6,50 m max. 14,00 m 

Unterer Bezugspunkte für die Trauf- und Gebäudehöhe sind die in der Planzeichnung festgelegten 
Höhen der Oberkante der Fahrbahn in der jeweils nächstgelegenen Erschließungsstraße, jeweils 
mittig vor dem Grundstück in Fahrbahnmitte gemessen. Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen dem 
unteren Bezugspunkt und den äußeren Schnittlinien von Dachhaut und Außenwand. 
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Begründung: Mit der Bauvorschrift der Mindesthöhe soll sichergestellt werden, das quartiersweise 
im Zusammenhang mit der zulässigen Geschossigkeit einheitliche Traufhöhen und relativ homo-
gene Strukturen entstehen. Die maximale Gebäudehöhen soll je nach Verdichtung eine gestaffelte 
Höhenentwicklung sichern.  

5. Vorgartenbereiche 

Zur öffentlichen Verkehrsfläche hin dürfen versiegelte Flächen, wie Garagenzufahrten und Haus-
eingänge, eine Breite von insgesamt 5,00 m nicht überschreiten. 

Begründung: Diese Vorschrift soll begrünte Vorgartenbereiche, regionstypisch sind, sichern und 
zu hohe Versiegelungen im Straßenrandbereich vermeiden. 

6. Grundstückseinfriedungen 

Als Grundstückseinfriedung sind entlang öffentlicher Verkehrsflächen, ausgenommen an den 
Haupterschließungsstraßen, nur Heckenanpflanzungen zulässig. 

Begründung: Durch die Heckenanpflanzung erfolgt eine optische Aufwertung des Straßenraums, 
die zusätzlich als Lebensraum für gehölzbrütende Vogelarten dient. Für die Haupterschließungs-
straßen mit höherem Verkehrsaufkommen gilt die Vorschrift nicht, um feste und sichere Einfrie-
dungen zu ermöglichen. 

7. Werbeanlagen 

(1) Werbeanlagen sind im Urbanen Gebiet nur an der Stätte der Leistung, am Gebäude (Wand-
montage) auf maximal 10 % der jeweiligen Fassadenfläche zulässig. Darüber hinaus sind Wer-
beanlagen nur im Erdgeschoss zulässig. 

Begründung: Mit dieser Vorschrift sollen Werbeanlagen nur für den jeweiligen Betrieb im Plan-
gebiet zugelassen werden und der flächenmäßige Umfang begrenzt werden, damit das Stadt-
bild nicht durch Werbeanlagen dominiert wird.   

(2) Werbeanlagen mit himmelwärts gerichtetem, blinkendem, farbwechselndem und/oder beweg-
tem Licht sowie akustische Werbeanlegen sind unzulässig. 

Begründung: Mit dieser Vorschrift sollen störenden Werbeanlagen ausgeschlossen werden. 

 
 
 
8 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, HINWEISE 
 
a) Gestaltung nicht überbauter Grundstücksflächen 

Gem. § 9 Abs. 1 NBauO sind die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken so herzurichten 
und zu unterhalten, dass sie nicht verunstaltend wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstal-
ten. Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht 
für eine andere zulässige Nutzung genehmigt sind (§ 9 Abs. 2 NBauO). 

b) Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. Denkmalschutz-
gesetz vom 30.05.1978). Es wird gebeten, die Funde unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder der Ostfriesischen Landschaft zu melden. Archäologische Funde sowie deren Fund-
stellen sind ggfs. bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. 
ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 
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c) Baugrund, sulfatsaure Böden 

Bauwilligen wird empfohlen, vor Beantragung der bauaufsichtlichen Genehmigung, Baugrundun-
tersuchungen nach DIN 1054 vornehmen zu lassen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden an vielen Aufschlüssen sulfatsaure Eigenschaf-
ten in verschiedenen Schichten festgestellt, die sowohl über die Fläche als auch die Tiefe variieren. 
Insbesondere im Tiefenbereich ab einem Meter unter der derzeitigen Geländeoberkante ist das 
Antreffen potenziell sulfatsaurer Böden wahrscheinlich. Daher sollte auf die Unterkellerung von 
Gebäuden möglichst verzichtet werden, um den Anfall potenziell sulfatsaurer Böden zu vermei-
den.  

Sofern Bodenaushub unterhalb von einem Meter unter der derzeitigen Geländeoberkante erfolgt, 
darf der Bodenaushub nicht auf dem Grundstück umgelagert werden und ist grundsätzlich als 
potenziell sulfatsaurer Boden über einen hierfür zugelassenen Entsorger oder in einem abfallrecht-
lich genehmigten Polder zu entsorgen. Das gilt nur dann nicht, sofern vor dem Eingriff durch eine 
entsprechende Analytik eines Gutachterbüros der Nachweis geführt wurde, dass es sich nicht um 
potenziell sulfatsauren Bodenaushub handelt.  

Es wird eine Bodenkundliche Baubegleitung empfohlen. Die fachliche Grundlage hierfür stellt die 
DIN 19639 dar (s.u.). Vorhandener Oberboden sollte vor Baubeginn schonend abgetragen und 
einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten fol-
gende DIN-Normen aktiv Anwendung finden: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-
rung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 
19731 Verwertung von Bodenmaterial. 

Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu vermei-
den, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im 
Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten 
sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt 
vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). Außerdem sollte das Vermischen von Böden ver-
schiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdich-
tungsempfindlichen Flächen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechani-
schen Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und 
den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden. Der Geobericht 
28 Bodenschutz beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hinweise 
zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in 
der Planungspraxis zu finden. 

d) Erdwärmenutzung 

Hinsichtlich der formalen und technischen Anforderungen wird auf den Leitfaden Erdwärmenut-
zung in Niedersachsen (GeoBerichte 24, Herausgeber: Landesamt für Bergbau, Energie und Ge-
ologie, April 2022) hingewiesen. 

e) Brandschutz 

Die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes für dieses Plangebiet wird von der Feuerwehr 
der Stadt Emden gewährleistet. Im Einvernehmen mit der Stadt, insbesondere FD 437 werden die 
Einrichtungen zur Löschwasserversorgung für den Brandfall festgelegt und in die Feuerwehrein-
satzpläne übernommen. Für die Allgemeinen / Urbanen Wohngebiete ist die Löschwasserversorgung 
für den Grundschutz gem. DVGW Arbeitsblatt W 405 sicherzustellen. Der Löschwasserbedarf ist dem-
nach mit min. 96 m3/ h über einen Zeitraum von min. 2 Stunden zu bemessen und über geeignete 
Löschwasserentnahmestellen in einem Abstand von nicht mehr als 150 m (max. 75 m Lauflinie zu jedem 
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planbaren Gebäude) sicherzustellen. Der Betriebsdruck bei Wasserentnahme aus Hydranten (Nenn-
leistung) darf 1,5 Bar nicht unterschreiten.  

Um die gem. § 2 (1) 2. NBrandSchG durch die Stadt Emden sicherzustellende Grundversorgung mit 
Löschwasser zu gewährleisten, ist der Brandschutzprüferin der Stadt Emden (Tel. 04921 -87 2020) 
mindestens drei Wochen vor Beginn der diesbezüglichen Erschließungsarbeiten eine Planung zur Ver-
fügung zu stellen, aus der mindestens Art und Lage sowie Erreichbarkeit der geplanten Löschwasser-
entnahmestellen sowie die jeweiligen Löschwassermengen (m3/h über einen Zeitraum von x Stunden) 
hervorgehen.  

f) Kampfmittelbeseitigung 

Die Beurteilung zur Kampfmittelgefährdungssituation konnte nur anhand der aktuell zur Verfügung 
stehenden Informationen zum Zeitpunkt der Planaufstellung erfolgen. Die Erkenntnislage z.B. kann 
sich in der Zukunft verändern kann. Die Feststellung der Eignung des Baugrundes ist daher aus 
kampfmitteltechnischer Sicht auch weiterhin verantwortlich durch den Bauherrn bzw. dessen be-
auftragten Architekten erforderlich. 

Sollten bei Erdarbeiten Granaten, Panzerfäuste, Minen etc. gefunden werden, ist umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, der Fachdienst Umwelt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
des LGLN - Regionaldirektion Hameln-Hannover (Tel.: 0511/30245500) zu benachrichtigen. 

g) Anbaurechtliche Einschränkungen/Immissionsschutz (Bundesautobahn A 31) 

Im Abstand bis zu 100 m (Baubeschränkungszone), gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn der BAB A 31, sind bauliche Anlagen, erhebliche Änderungen, andersartige Nutzungen 
bzw. Anlagen der Außenwerbung, im Sichtfeld der BAB A 31, gemäß § 9 Abs. 6 FStrG ohne Zu-
stimmung der Straßenbauverwaltung nicht zulässig. 

Von der BAB A 31 gehen Emissionen aus. Für das geplante Baugebiet können gegenüber dem 
Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschut-
zes geltend gemacht werden. 

h) Abfallentsorgung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt durch den Bau- und Entsorgungs-
betrieb (BEE) entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils 
gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung der Stadt Emden. 

i) Versorgungsleitungen 

Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, Abwasser) ist den 
jeweiligen Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsunternehmen zu entnehmen; die notwen-
digen Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. Vor Beginn der Bau-
ausführung sind mit den jeweiligen Leitungsträgern die erforderlichen Abstimmungsgespräche zu 
führen und der Beginn der Bauausführung zu koordinieren. 

j) Bauliche Nutzung 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786). 

k) Vorschriften 

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften können im Verwaltungsgebäude II der Stadt Em-
den, Ringstraße 38B, Fachdienst Stadtplanung, Zimmer 208, zu den Dienstzeiten eingesehen wer-
den. 

Dies betrifft vorwiegend nachfolgende in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen aufgeführte 
DIN-Normen und Vorschriften in der aktuellen Fassung: 
DIN 4109  - Schallschutz im Hochbau 
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DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau 
DIN 1054 - Baugrunduntersuchungen 
16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung 

l) Luftverkehr 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze 
gem. § 18a Luftverkehrsgesetz sowie (in einem Hubschraubertiefflugkorridor). Aufgrund der Lage 
des Plangebiets zum Flugplatz Wittmundhafen ist mit Lärm- und Abgasemissionen durch den mi-
litärischen Flugbetrieb zu rechnen. Es besteht kein Anspruch auf Ersatzansprüche. 
 
 
IV NATURSCHUTZRECHTLICHE UND –FACHLICHE BELANGE 
 

UMWELTBERICHT, ARTENSCHUTZRECHTLICHE UND FFH-VORPRÜFUNG 

 
Für die Erstellung einer Lagerstätte zur Umlagerung von Böden wurde mit Datum vom 21.12.2021 
eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1 Satz 1) UVPG i. 
d. F. v. 18.03.202111 erarbeitet, auf die hier verwiesen wird. Das Ergebnis des Gutachtens wird im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden öffentlich zugänglich gemacht. 
 
Für die vorliegende Planung wird ein Umweltbericht separat erstellt. Er wird der Begründung als 
Anlage beigefügt. Hierin wird die Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB in Verbindung mit § 18 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) abgehandelt. Zudem wird die Verträglichkeit der Planung 
mit dem europäischen ökologischen Netz Natura 2000 gemäß § 34 BNatSchG beurteilt und die 
sich ergebenden Anforderungen zur Einhaltung der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz 
gemäß § 44 BNatSchG herausgearbeitet. Weiterhin werden die zu leistenden Kompensations-
maßnahmen ermittelt und ein Ausblick auf deren Durchführung gegeben. Hierbei wird der Schutz-
status von Biotopen im Plangebiet gemäß § 30 BNatSchG besonders berücksichtigt. Diese Aus-
führungen werden auch Angaben im Hinblick auf die Lage und Größe von Kompensationsflächen 
sowie die durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen enthalten. 
 

 

V SONSTIGE PLANUNGS-/ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE ASPEKTE 

9 FLÄCHENBILANZIERUNG 
 
Die geplanten Flächen verteilen sich im Plangebiet wie folgt: 
 

Gebiet Fläche (in m2) 
Allgemeine Wohngebiete 82.312 
Urbanes Gebiet 5.522 
Verkehrsflächen 23.908 
Verkehrsflächen Fuß- und Radweg 3.017 
Verkehrsfläche Parkhaus 1.739 

 

11 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1 Satz 1) UVPG in der Fassung vom  
    18.03.2021, Kalberlah -Bodenbiologie- Faldernstraße 2, 26725 Emden 
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Grünflächen 26.234 
Wasserflächen 7.288 
Fläche für Abfallentsorgung 23.504 
Fläche für Abwasserentsorgung 255 
Gesamt 173.779  

 

 

 
 

10 ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG GEM. § 10A (4) BAUGB 
 
Dem Bebauungsplan ist mit Abschluss des Verfahrens eine zusammenfassende Erklärung beizu-
fügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten gewählt wurde. 
 
 
10.1 ZIEL DER BEBAUUNGSPLANAUFSTELLUNG 
 
Ziel dieses Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung von Wohnbauflächen, urbanen 
Gebieten, Verkehrsflächen, Wasserflächen und Flächen für den Hochwasserschutz sowie einer 
Fläche zur Umlagerung von Boden, der im Zuge der Erschließungsmaßnahmen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes D 156, Conrebbersweg West, IV. Abschnitt - voraussichtlich - als 
umzulagernder potenziell sulfatsaurer Boden anfallen könnte. 
 
 
10.2 VERFAHRENSABLAUF 
 

Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Zeitraum vom ______ bis zum ____- früh-
zeitig an der Planung beteiligt. Es sind keine privaten Stellungnahmen eingegangen.  

Die frühzeitige Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange erfolgte gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ebenfalls vom --------- bis zum -------. Die nachfolgend 
aufgeführten Anregungen und Hinweise wurden wie folgt berücksichtigt: 

Landkreis Aurich 

Der Landkreis Aurich führt keine grundsätzlichen Bedenken auf. Aus Sicht der Raumordnung wer-
den Regelungen zur Beschränkung der Einzelhandelsnutzung im Sondergebiet angeregt, dieses 
vor mit Blick auf das gegenüberliegend geplante Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel und vor 
dem Hintergrund des möglichen Entstehens einer großflächigen Einzelhandelsagglomeration im Sinne 
des LROP Kap. 2.3 Ziff. 02. Die Anregung wird nicht berücksichtigt, um eine flexible Ansiedlung zu 
ermöglichen. Hierzu wurde die Begründung zur Art der baulichen Nutzung ergänzt.  

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Durch die Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Die Hin-
weise zur Betroffenheit des Luftverkehrs werden zur Kenntnis genommen und auf der Planzeich-
nung vermerkt. 

Stadtwerke Emden 
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Die Hinweise zu den Versorgungsleitungen und -einrichtungen werden im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung beachtet. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Die Hinweise zur Zuständigkeit und zum möglichen Ausbau der Infrastruktur werden zur Kenntnis 
genommen. 

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Kampfmit-
telbeseitigungsdienst 

Die Hinweise zur Kampfmittelerforschung werden zur Kenntnis genommen. Zur Kampfmittelerfor-
schung liegen Berichte des Sachverständigenbüros Staude aus den Jahren 2017 und 2023 vor. 
Zusätzlich wurde im Jahre 2023 durch die KMB Kampfmittelbergung GmbH eine Untersuchung 
auf mögliche Kampfmittel durchgeführt. Die Kampfmittelfreiheit wurde damit bestätigt. Die Be-
gründung wurde um entsprechende Aussagen ergänzt. 

Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.V., Ostfriesisches Landvolk 

Es bestehen Bedenken aufgrund des Flächenentzugs von ca. 100 ha landwirtschaftlichen Produk-
tionsflächen in dem Gebiet der FNP-Änderung und zu den daraus resultierenden ca. 165 ha Kom-
pensationsflächen. Zudem ist ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden nicht zu erkennen. 
Auch die Ansiedlung von Gewerbe in betreffendem Gebiet ist vor dem Hintergrund der Flächen-
inanspruchnahme nicht nachvollziehbar. Des Weiteren werden negative Auswirkungen auf die 
Oberflächenentwässerung und auf Natur und Landschaft, insbesondere geschützte Arten be-
fürchtet.   

Die Hinweise und Einschätzungen zum Umgang mit Grund und Boden werden seitens der Stadt 
Emden nicht geteilt. Zur Begründung wird auf das Kapitel 3.4 Bodenschutz- und Umwidmungs-
sperrklausel verwiesen. Die Darstellung des Gewerbegebietes liegt außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes Nr. 156 Teil IV und ist daher für dieses Planverfahren nicht relevant. 
Ein Konzept zur Sicherung der schadlosen Oberflächenentwässerung wurde erstellt und in der 
Bauleitplanung berücksichtigt. Die Begründung wurde hierzu ergänzt.  

Der Umfang der Umweltprüfung und die Untersuchungstiefe entspricht den gesetzlichen Vorga-
ben für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung 
werden für die Schutzgüter, insbesondere Biotoptypen mit den gesetzlich geschützten Biotopen 
und Landschaftsbestandteilen sowie für die Avifauna, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen ge-
plant, um einen vergleichbaren Zustand möglichst schnell auf anderen Flächen wiederherzustellen 
und so die Beeinträchtigungen auszugleichen. Die konkreten Ausgleichsflächen werden im Zuge 
der verbindlichen Bauleitplanung endgültig festgelegt und gesichert. Es ist vorgesehen, großflä-
chige zusammenhängende Bereiche zu entwickeln. Im Zuge der Bauleitplanung wird die ab-
schnittsweise Bebauung des Gebietes im Hinblick auf Natur- und Artenschutz insofern berück-
sichtigt, als dass verschiedene „Ausgleichs-Varianten“ im nächsten Planungsschritt aufgeführt 
werden, je nachdem welcher Planungsabschnitt jeweils realisiert wird. 

Positiv wird vom Hauptverein zur Kenntnis genommen, dass eine Fläche für die Abfallentsorgung 
planungsrechtlich gesichert und der abgetragene Boden ortsnah gelagert wird. Der Hinweis, dass 
die ortsnahe Lagerung des Bodens begrüßt wird, wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum 
Abtrag des sulfatsauren Bodens werden bei der Erschließungsplanung berücksichtigt. Es liegt ein 
Gutachten des Ingenieurbüros Linnemann vor, dass die Massen umzulagernden potenziell sul-
fatsauren Materials und dessen Behandlung beziffert; demnach ist die Fläche ausreichend groß 
dimensioniert. Eine Präzisierung der Angaben erfolgt im Genehmigungsverfahren gemäß Kreis-
laufwirtschaftsgesetz. 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
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Die Stellungnahmen enthalten Anmerkungen zum Flächenverbrauch der landwirtschaftlichen Flä-
chen. Die Hinweise und Einschätzungen werden seitens der Stadt Emden nicht geteilt (siehe 
oben). Kritisch wird auch gesehen, dass aufgrund von Baugrunduntersuchungen im Plangebiet 
festgestellt wurde, dass mangels ausreichender Tragfähigkeit und des großen Setzungspotentials 
des betreffenden Bodens ohne Maßnahmen zur Baugrundverbesserung der Untergrund weder für 
die geplanten öffentlichen Straßen noch als Baugrund für Wohn- oder Gewerbebauten geeignet 
ist. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt nimmt die zusätzlichen Maßnahmen zur 
Sicherung der Siedlungsentwicklung in Kauf. 

 

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Aurich 

Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Bedenken, da wesentliche Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt nicht erwartet werden. Landeseigene Gewässer) und GB III (GLD) sind durch 
die Planungen nicht nachteilig betroffen Es wird auf das Erfordernis nach einem Entwässerungs-
konzept und auf eine Abstimmung zum Ausbau des Westerhuser Neulandschlootes ist mit dem 1. 
Entwässerungsverband Emden hingewiesen.  

Es wurde ein Entwässerungskonzept zum Nachweis der schadlosen Oberflächenentwässerung 
erstellt. Der Hinweis zum Ausbau des Gewässers wird beachtet, der Ausbau wird dem Entwässe-
rungsverband abgestimmt. 

Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden (BEE) 

Die Stellungnahme enthält Hinweis zur Oberflächentwässerung und zur Gewässerunterhaltung.  

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde überarbeitet 
und mit dem Entwässerungskonzept abgeglichen. Die erforderlichen Räumstreifen wurden in Ab-
stimmung mit der Wasserbehörde festgesetzt. 

Weitere Hinweise betreffen die Müllentsorgung im Hinblick auf den Flächenbedarf für Müllfahr-
zeuge. Die Hinweise zur Abfallbeseitigung werden dahingehend berücksichtigt, dass Müllsammel-
plätze im Einmündungsbereich der Stichstraßen vorgesehen werden. 

Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

Gegen die oben genannte Bauleitplanung der Stadt Emden bestehen aus Sicht des Fischereikund-
lichen Dienstes des Landes Niedersachsen keine Bedenken. Allerdings wird um Berücksichtigung 
der Anmerkungen zum Fischbestand gebeten. Die geplanten Veränderungen dürfen sich nicht ne-
gativ auf die nord-östlich gelegenen Schlammpeitzgerhabitate auswirken. 

Die Hinweise bezüglich der möglichen Schlammpeitzgervorkommen werden zur Kenntnis genom-
men. Da es sich bei dem Schlammpeitzger nicht um eine streng geschützte Art handelt, sind hier 
keine artenschutzrechtlichen Anforderungen zu beachten. Eintretende Beeinträchtigungen werden 
im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt. Ggf. erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Fische 
werden in der Erschließungsplanung berücksichtigt. 

Stadt Emden – Fachdienst Umwelt und Klimaschutz 

Es wird von der Unteren Wasserbehörde darauf hingewiesen, dass Im B-Plan Abweichungen zu 
den genehmigten Bauausführungen aus der wasserrechtlichen Plangenehmigung Nr. 25-22 beste-
hen. Zudem bestehen Hinweise zur Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung sowie zur Erd-
wärmenutzung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde überarbeitet und mit dem Entwässerungskonzept abge-
glichen. Die Anforderungen an die Gewässerbreiten und die Gewässerunterhaltung werden im 
Rahmen des überarbeiteten Konzeptes in Abstimmung mit der Wasserbehörde berücksichtigen. 
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Die Gewässer und die Gewässerräumstreifen sowie ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten 
des Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden werden im B-Plan festgesetzt. 

Für die Abwasserbeseitigung werden Flächen für die Abwasserbeseitigung im Anschluss an die 
Erschließungsstraßen festgesetzt. 

Der Hinweis zur Erdwärmenutzung wird beachtet; die Begründung wird angepasst. 

Die Untere Naturschutzbehörde verweist auf eine vorherige Stellungnahme. Die Stellungnahme 
beinhaltet Anmerkungen zu tierökologischen Untersuchungen, artenschutzrechtlichen Ausführun-
gen, Eingriffsbilanzierung sowie den notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und 
Verringerung nachteiliger Umweltwirkungen. Die Kartierergebnisse werden inklusive Auszüge der 
kartografischen Darstellungen im Umweltbericht ergänzt. 

Die Untere Bodenschutzbehörde hat Hinweis zur Kampfmittelerforschung. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass nach dem Bericht des Sachverständigenbüros Bereiche mit potenzieller Kampfmit-
telgefährdung vorhanden sind und einer Sondierung empfohlen. Im Rahmen der Erkundungen zu 
geogenen Bodenbelastungen wurde der Kampfmittelverdachtspunkt bis zu einer Tiefe von 4 m 
untersucht und für Bohrungen zur Probenahme freigegeben. Die Sondierung zum Nachweis der 
Kampfmittelfreiheit wurde durchgeführt. Durch eine Untersuchung im Jahre 2023 durch die KMB 
Kampfmittelbergung GmbH wurde die Kampfmittelfreiheit bestätigt. Die Aussagen zur Kampfmit-
telgefährdung in der Begründung werden überarbeitet. 

Weitere Hinweise der Bodenschutzschutzbehörde betreffen das Vorkommen sulfatsaurer Böden. 
Um das Vorkommen sulfatsaurer Böden räumlich und auch tiefenorientiert besser eingrenzen zu 
können, wurden im November 2022 durch das Büro Linnemann weitere Proben analysiert und im 
September 2023 ein Ergebnisbericht vorgelegt. Die Begründung wurde um die Ergebnisse dieser 
Untersuchung ergänzt. Der Hinweis, dass eine Umlagerung/semiterrestrische Ablagerung erst vor-
genommen werden darf, wenn hierzu eine abfallrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 28 
KrWG in Abstimmung mit dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim und dem LBEG Han-
nover erteilt wurde, wird beachtet. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; ein entsprechender 
Antrag wird zu gegebener Zeit – üblicherweise im Rahmen der Erschließungsplanung – gestellt. 
Die aus den Untersuchungen und Berichten vorliegenden Kenntnisse werden im Umweltbericht 
ergänzt. 

Stadt Emden, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen die Planung keine Bedenken, wenn die aufge-
führten Hinweise zum Brandschutz beachtet werden. Die Hinweise wurden in die Planunterlagen 
aufgenommen. Die Begründung wurde hierzu ergänzt. 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Die Hinweise zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden und zur Vermeidung und Verminde-
rung von Bodenbeeinträchtigungen werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wurde 
hierzu ergänzt. 

Die Hinweise zum Umgang mit sulfatsauren Böden werden zur Kenntnis genommen. Um das Vor-
kommen sulfatsaurer Böden räumlich und auch tiefenorientiert besser eingrenzen zu können, wur-
den im November 2022 durch das Büro Linnemann weitere Proben analysiert und im September 
2023 ein Ergebnisbericht vorgelegt. Die Begründung wurde um die Ergebnisse dieser Untersu-
chung ergänzt. 

Die Hinweise zur eingriffs- und funktionsbezogenen Kompensation von Bodenfunktionsbeein-
trächtigungen werden zur Kenntnis genommen und nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Die Hinweise zu den Erkundungsmöglichkeiten für Bergwerkseigentum und Salzabbaugerechtig-
keiten werden zur Kenntnis genommen. 
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Ostfriesische Landschaft 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege keine Be-
denken. Der Hinweis zum Umgang mit Bodenfunden wird auf der Planurkunde vermerkt. 

 

NABU Regionalverband Ostfriesland 

Der NABU lehnt den in Rede stehenden Planvorentwurf zum Bebauungsplan D 156 Conrebbers-
weg West IV. Abschnitt (Wohnen) ab. Folgende Kritikpunkte werden aufgeführt: 

Bodenlagerung 

Der NABU fordert, Vorkommen potenziell sulfatsaurer Böden an Ort und Stelle zu belassen. Unter 
anderem wurde kritisiert, dass die Problematik mit den in den Planunterlagen aufgeführten Emp-
fehlungen zum Umgang mit Boden teilweise an die Bauherren weitergeben wird. Zudem geht der 
Nabu davon aus, dass mehr sulfatsaurer Boden anfällt, als in der geotechnischen Untersuchung 
festgestellt und stellt mögliche Risiken für die Lagerung auf der Polderfläche dar. Des Weiteren 
verweist der NABU auf die Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. Bodenaushub wird – auch und insbesondere durch 
eine bodenkundliche Baubegleitung – auf das zwingend erforderliche Maß reduziert. Auf diese 
Maßnahmen zu verzichten hieße, auf das Baugebiet zu verzichten. Die Stadt Emden vertritt die 
Auffassung, dass die Umlagerung von potenziell sulfatsauren Böden gemäß des unten angespro-
chenen Runderlasses zur „Umlagerung von potenziell sulfaftsauren Aushubmaterialien im Bereich 
des niedersächsischen Küstenholozäns“ (RdErl. D. MU vom 12.02.2019) zu erfolgen hat. Die Best-
immungen des Erlasses werden berücksichtigt. Das Landesbergbauamt (LBEG) und das Gewer-
beaufsichtsamt Hildesheim sowie die Untere Natur-, Wasser- und Bodenschutzbehörde werden in 
einem noch durchzuführenden Genehmigungsverfahren beteiligt und das Niedersächsische Um-
weltministerium durch das GAA Hildesheim informiert. Um das Vorkommen sulfatsaurer Böden 
räumlich und auch tiefenorientiert besser eingrenzen zu können, wurden im November 2022 durch 
das Büro Linnemann weitere Proben analysiert und im September 2023 ein Ergebnisbericht vor-
gelegt. Für die Lagerflächen sind Schutzmaßnahmen vorgesehen. Bei der Ablagerung von poten-
ziell sulfatsaurem Bodenmaterial in abflusslosen Poldern sollte eine Kalkung erfolgen, damit für 
den Fall des Sauerstoffkontakts ein Puffer vorherrscht. In der Regel bietet sich die Kalkung in 
Verbindung mit weiteren Sicherheitsmaßnahmen an, um eine Versauerung und einen Austrag von 
gelöstem Eisen (ll) oder von Schwer-/Halbmetallen sowie erhöhte Sulfatfrachten zu verhindern. Im 
Rahmen der Erschließung des Bebauungsplangebietes D 156, III. Abschnitt fallen insgesamt rd. 
10.000 m³ Bodenaushub an. Die genaue Menge von anfallendem potenziell sulfatsauren Böden 
kann vorab nicht abschließend bestimmt werden. Die von Geonovo durchgeführten Untersuchun-
gen zeigen jedoch, dass nicht der gesamte Bodenaushub sulfatsauer reagieren wird. Durch 
Schnelltests im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung während der Aushubarbeiten kann 
die aufzupoldernde Bodenmenge somit minimiert werden. Die geplante Polderfläche weist insge-
samt eine Größe von rd. 25.000 m² auf und weist damit eine entsprechend hohe Kapazität auf. 
Dabei ist ein abschnittweises Einbauen des Bodenaushubs möglich. Die Empfehlung für den Bau-
herrn ist eine Vorsorgemaßnahme. 

Die Hinweise zu den Risikofaktoren auf der Polderfläche werden zur Kenntnis genommen. Im Rah-
men der Genehmigung des Polders sind erfahrungsgemäß – sofern noch nicht bereits eingeplant 
– entsprechende Auflagen zu erwarten, die seitens der Stadt Emden entsprechend umgesetzt 
werden.  

Das im Zuge der Baumaßnahmen anfallende (potenziell) sulfatsaure Bodenmaterial wird unter ei-
ner bodenkundlichen Baubegleitung fachgerecht innerhalb des geplanten Polders abgelagert. 
Sulfatsaures, bzw. potenziell sulfatsaures Bodenmaterial liegt dabei überwiegend erst an einer 
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Tiefe von 1 m vor. Eine Gefährdung geht von sulfatsauren Böden aus, sofern diese im Rahmen 
von Bauvorhaben entwässert und/oder aus dem natürlichen Verbund entnommen werden. Bei 
stabilen Lagerungsbedingungen (natürliche Schichtung unter reduzierenden Bedingungen) geht 
keine Gefährdung für die Umwelt aus.  

 

 

Einzelfallvorprüfung  

Bedenken bestehen gegen die nach Auffassung des NABU nicht ausreichende Einzelfallvorprü-
fung für die geplante Bodenlagerstätte nach § 7 UVPG i.V. m. Anlage 1 erforderlichen „Allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls“.  

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Für diese Flächen sowie die angrenzenden Bereiche 
wurde eine Beschreibung und Bewertung in der dafür notwendigen fachlichen Tiefe durchgeführt. 
Die Untersuchungsergebnisse wurden von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde der 
Stadt Emden fachlich geprüft. In den Ausführungen der Einzelfallvorprüfung sind die Ziffern der 
Vorhabeneinstufung falsch dargestellt. Die Vorhabeneinstufung ist unter Nr. 8.9.2.1 (nicht gefähr-
liche Abfälle mit einer Aufnahmekapazität von 10 t je Tag oder mehr oder einer Gesamtlagerkapa-
zität von 150 t oder mehr) vorzunehmen. Somit wurde richtigerweise eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls nach Spalte 2 durchgeführt. Die vorgenommene Bewertung der „allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalls“ ist gerechtfertigt. Das geplante Bodenlager wird gemäß den standardi-
sierten Vorgaben des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie angelegt. – hier: Geofakten 
25: Handlungsempfehlungen zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub aus (potenziell) 
sulfatsauren Sedimenten-. Zudem ist in Kap. 5 Satz 5 der Vorprüfung festgelegt, dass der UWB 
und der UNB der Stadt Emden fortlaufend Statusberichte vorzulegen sind, die sichern und nach-
weisen, dass eine Gefahr für eine Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen nicht vorliegt. 
Weiter heißt es in Kap. 5 Satz 6, dass die Einhaltung der Auflagen durch eine bodenkundliche 
Baubegleitung zu sichern und nachzuweisen sind. 

Klimawandel/ Hochwasserrisiko 

In der Stellungnahme wurde auf Risikofaktoren durch den Klimawandel, insbesondere das Hoch-
wasserrisiko, hingewiesen. Eine Höherlegung des Plangebietes zugunsten des Hochwasserschut-
zes würde zusätzliche Kosten bedeuten. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand (hier nach Aktenlage) kann ein Hochwasserrisiko ausgeschlossen wer-
den. Der Hinweis, dass die Folgen des Klimawandels noch nicht abschätzbar sind, wird dabei zur 
Kenntnis genommen. Der Hinweis zu den Kosten wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Emden 
ist hier ausschließlich für die Erschließungsarbeiten im öffentlichen Raum verantwortlich. 

Umweltbericht 

Bedenken bestehen gegen die nach Auffassung des NABU nicht ausreichende Abarbeitung der 
naturschutzfachlichen Belange. Es wird kritisiert, dass im Umweltbericht nicht ausführlich auf die 
Biotoptypen und geschützten Biotope eingegangen wurde. 

Die Stellungnahme bezieht sich in diesem Punkt nicht auf den Bebauungsplan, sondern auf eine 
Beschreibung des Änderungsbereiches der 87. Änderung des Flächennutzungsplanes (Abfallent-
sorgungsfläche). Inhaltlich ist diese Aussage zu den Biotoptypen somit korrekt. In den Ausführun-
gen zum Bebauungsplan D 156 „Conrebbersweg West IV. Abschnitt“ wird im Kapitel 1.2 hingegen 
deutlich auf das großflächige Vorhandensein von nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen ver-
wiesen. Die hohe Wertigkeit des Gebietes wird im Rahmen der Eingriffsregelung und artenschutz-
rechtlichen Betrachtung berücksichtigt. Für die von der Planung betroffenen geschützten Biotope 
werden Ausgleichsmaßnahmen im Verhältnis 1:2 vorgesehen. Eine detaillierte Darlegung des Aus-
gleichs erfolgt im weiteren Verfahrensverlauf. 
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Der Hinweis des Plangebietes zur Bedeutung für Natur und Landschaft wird zur Kenntnis genom-
men. Zur Beurteilung der Verhältnisse im Plangebiet erfolgten umfangreiche Kartierungen, welche 
im Umweltbericht ausgewertet und bei der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs berücksichtigt wur-
den: 

— Biotoptypenerfassung sowie Erfassung von Rote Liste-Pflanzenarten (2021, teilweise Ak-
tualisierung 2023) 

— Erfassungen von Brutvögeln, Gastvögeln, Amphibien (2022) 

— Erfassungen von Fischen, Großmuscheln und Großem Kolbenwasserkäfer (2022) 

Die durch die Planung ausgelösten Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt werden voll-
ständig nach den Maßgaben der Eingriffsregelung ausgeglichen. Ein Verstoß gegen die arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen wird unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ausgleichsmaß-
nahmen vermieden. Die Einschätzung des Nabu, die Lebensraumfunktionen der beeinträchtigten 
Flächen in gleichartiger Weise durch im räumlichen und ökologisch funktionellen Zusammenhang 
stehende, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) auszugleichen, wird nicht geteilt. Die Stadt 
Emden sieht vor, den Ausgleich der Lebensraumbeeinträchtigungen der Wiesenvögel im Gebiet 
„Coldewehr“ (Flächenpool der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH) umzusetzen. Durch die 
räumliche Konzentration der Maßnahmen wird die Kompensation somit auch der Bedeutung als 
wertvolles und zusammenhängendes Grünlandgebiet gerecht. Die Ausgleichsflächen wurden bis 
2022 überwiegend als Acker oder intensiv genutztes Grünland bewirtschaftet. Im September 2022 
fand eine Grünlandansaat auf den bisherigen Ackerflächen statt. Ab Januar 2023 werden die Flä-
chen unter Berücksichtigung der Belange der Wiesenvögel extensiv bewirtschaftet. Weiterhin sind 
Vernässungsmaßnahmen zur Steigerung der Habitatqualitäten geplant. Die Stadt Emden hält ei-
nen vorgezogenen Ausgleich auf dieser Fläche aus folgenden Gründen für gut geeignet: 

 Der Bereich sowie das Umfeld ist derzeit teilweise bereits von Wiesenbrütern (Kiebitz, Ufer-
schnepfe, Rotschenkel, Wiesenpieper) besiedelt. Der Bruterfolg ist jedoch durch die intensive 
Bewirtschaftung vermutlich beeinträchtigt. 

 In der Umgebung finden bereits Konzepte für Wiesenvögel Anwendung 

Die Flächen befinden sich rd. 3,5 km vom Geltungsbereich entfernt. Damit ist sichergestellt, dass 
die betroffenen Arten die Ausgleichsfläche innerhalb ihres nach Runge (2010) artspezifischen 
Raumnutzungsmuster erreichen können. Zu dem ausgewählten Flächenpool „Coldewehr“ liegt ein 
Kartierbericht aus 2020 zur Eignungsprüfung als mögliche Kompensationsflächen vor, welcher 
eine Bestandsbeschreibung der Biotoptypen und Brutvögel umfasst. Aus folgenden Gründen wird 
der Fläche eine gute Eignung als Kompensationsfläche zugeschrieben: 

 In der Umgebung gibt es Vorkommen von Wiesenvögeln (Uferschnepfe, Rotschenkel, Feldler-
che, Wiesenpieper und Kiebitz) sowie Rohrbrütern (Blaukehlchen, Schilfrohrsänger, Teichrohr-
sänger, Rohrammer) 

 In der Umgebung finden Konzepte für Wiesenvögel Anwendung 

2022 wurden im Bereich „Coldewehr“ Maßnahmen zum Gelegeschutz von Wiesenbrütern (Ufer-
schnepfe und Kiebitz) umgesetzt. Hieraus ergeben sich weitere Kenntnisse über den Bruterfolg 
der Arten sowie bis dahin bestehende Beeinträchtigungen. Aufbauend auf der nebenstehenden 
Veröffentlichung wurde vom Umweltministerium des Landes NRW das Methodenhandbuch zur 
Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen (Aktualisierung 2020) erarbeitet. Insbesondere hier 
lassen sich Aussagen zur Prognosesicherheit der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahme entneh-
men.  
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So wird hier der Entwicklung von Habitaten im Grünland für den Wiesenpieper eine mittlere Eig-
nung zugesprochen, wobei Beispiele vorliegen, die deutliche Bestandsanstiege nach Umstellung 
auf Extensivbewirtschaftung zeigten. Für den Kiebitz wird sogar eine hohe Prognosesicherheit 
aufgeführt. Die Erkenntnisse aus den vorliegenden Berichten sind in den Umweltbericht eingeflos-
sen. 

Zusammenfassung 

Die Abwägung aller Belange erfolgter in sachgerechter Weise untereinander und gegeneinander; dies 
umfasst auch alle naturschutzfachlichen Belange. Die städtebauliche Entwicklung bewegt sich im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben und somit auch im Einklang mit dem BNatSchG. Dieser Thematik ist 
sich die Stadt Emden bewusst; sie wurde von Anfang an – es wird auf die Abarbeitung der Planung zur 
67. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Emden verwiesen – transparent diskutiert und sach-
gerecht in die Abwägung eingestellt. 

 
10.3 BEURTEILUNG DER UMWELTBELANGE 
 
 
Eine Beurteilung der Umweltbelange erfolgt im Umweltbericht dieser Begründung. Die Stadt Em-
den folgt den Hinweisen und Empfehlungen, eine Umsetzung erfolgt im Weiteren auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Umsetzungsebene der vorliegenden Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emden,  
 
 
 
 
David Malzahn Irina Krantz 
Leiter FD Stadtplanung Stadtbaurätin 
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11 VERFAHRENSVERMERKE 

 

Grundlage des Bebauungsplans D 156, Conrebbersweg West, IV. Abschnitt ist das Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147, 4151) die Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017) in der Fas-
sung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3787), zuletzt geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1802, 1807), die Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), zuletzt geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), die Niedersächsische Bauord-
nung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. 2012, 46), zuletzt geändert am 
10.11.2020 (Nds. GVBl. S. 384), sowie das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. 2010, 576), zuletzt geändert am 13. Oktober 2021 
(Nds. GVBI. S. 700).  
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat am ......................... die Aufstellung des Bebau-
ungsplans D 156, Conrebbersweg West, IV. Abschnitt beschlossen. Die ortsübliche Bekanntma-
chung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch den Abdruck in der Emder Zeitung und der 
Ostfriesischen Zeitung am ......................... 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat am ......................... den Entwurf des Bebauungs-
plans D 156, Conrebbersweg West, IV. Abschnitt mit Begründung beschlossen und zur Auslegung 
bestimmt.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplans D 156, Conrebbersweg West, IV. Abschnitt, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 
......................... bis zum ......................... (einschließlich) während der Dienststunden nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass An-
regungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift 
geltend gemacht werden können, am ......................... im Internet und durch den Abdruck in der 
Emder Zeitung und der Ostfriesischen Zeitung ortsüblich bekanntgemacht.  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt werden 
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ......................... zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 
 
Der Rat der Stadt Emden hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die Stellung-
nahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am ......................... geprüft. Das 
Ergebnis wurde mitgeteilt.  
 
Der Rat der Stadt Emden hat den Bebauungsplans D 156, Conrebbersweg West, IV. Abschnitt, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am ......................... als Satzung 
beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt. 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans D 156, Conrebbersweg West, IV. Abschnitt ist ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB am ......................... im Amtsblatt Nr. ......................... für den Landkreis 
Aurich und die Stadt Emden bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplans D 156, Conrebbers-
weg West, IV. Abschnitt Teil A „Lagerstätte für Boden“ ist damit am ......................... rechtsver-
bindlich geworden. 
 
Der katastermäßige Bestand am ......................... sowie die geometrischen Festlegungen der 
neuen städtebaulichen Planung wurden als richtig bescheinigt.  
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Stadt Emden,       
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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1 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen einer Umweltprü-
fung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Hierbei sind vor allem 
die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu berücksichtigen und die in § 1 a BauGB ge-
nannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Aufstellungsverfahren 
des Bauleitplanes in die Abwägung einzustellen. 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2 a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. Die nachfol-
gende Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an der Anlage 1 des BauGB.  

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und ermittelten 
Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben sind den folgenden Kapiteln zu entnehmen. 

1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 156 -IV Abschnitt „Conrebbersweg West“ beabsichtigt 
die Stadt Emden, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung eines neuen Stadtteils 
sowie einer Bodenlagerstädte am westlichen Siedlungsrand zu schaffen. Ziel ist die Entwicklung von 
zusätzlichem Wohnraum, Arbeitsplätzen und Versorgungseinrichtungen um den kommenden demo-
grafischen Anforderungen gerecht zu werden und eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten.  

Der Bebauungsplan trifft folgende Flächenfestsetzungen: 

 
Nutzung Fläche (in m²) 
Allgemeine Wohngebiete 82.312 
Urbanes Gebiet 5.522 
Öffentliche Straßenverkehrsflächen 23.908 
Verkehrsflächen Fuß- und Radweg 4.756 
Grünflächen 26.234 
Wasserflächen 7.288 
Fläche für Abfallentsorgung 23.760 
Gesamt 173.780 

 

1.2 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung bei der Planung 

Nachfolgend werden gemäß Anlage 1 des BauGB die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 
festgesetzten Ziele des Umweltschutzes, soweit sie für den vorliegenden Bauleitplan von Bedeutung 
sind, dargestellt.  

Weiterhin wird aufgeführt, inwieweit diese Ziele im Rahmen der vorliegenden Planung berücksichtigt 
werden. 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Bauleitpläne ... sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, ins-
besondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. [§ 1 Abs. 5 BauGB] 
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Im Flächennutzungsplan wird der Geltungsbereich als Wohnbaufläche bzw. Urbanes Gebiet darge-
stellt. Der Entwicklung eines Wohngebietes an dieser Stelle wird gegenüber alternativen Flächen der 
Vorzug eingeräumt, da es sich um eine große zusammenhängende Freifläche innerhalb des Autobahn-
rings handelt und so eine optimale Anbindung an vorhandene Infrastruktur erfolgen kann. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung ... [§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB] 

Relevante Lärmimmissionen gehen vom umliegenden Straßennetz, der östlich verlaufenden 
Bahntrasse sowie der geplanten Haupterschließungsstraße aus. 

Aus dem schalltechnischen Gutachten sind für den Geltungsbereich passive Schallschutzmaßnahmen 
entsprechend den Lärmpegelbereichen III und IV erforderlich. Weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Schlafräume und Außenwohnbereiche werden erforderlich und sind im Detail in Teil I der Begründung 
(Kapitel 5.5) erläutert. 

Weitere schädliche Umwelteinwirkungen, die auf das Plangebiet einwirken, sind nicht bekannt.  

Störfallbetriebe sind im Umfeld des Geltungsbereiches nicht vorhanden und werden durch die Planung 
nicht zulässig. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die Belange der Baukultur, 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von 
geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes ... [§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB] 

Die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege werden durch die Planung 
nicht berührt. Mit der Umsetzung eines Wohngebietes in dem von offener Landschaft geprägten Be-
reich entstehen erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die es im Rahmen der Eingriffs-
regelung auszugleichen gilt. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die Erhaltungsziele und 
der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes … [§ 1 Abs. 6 Nr. 
7. b) und § 1a Abs. 4 BauGB] 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Schutzgebiete des Europäischen Schutzgebiets-
systems Natura 2000 (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete). Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete 
sind: 

 EU-Vogelschutzgebiet „Krummhörn (DE2508-401), rd 0,7 km nordwestlich vom 
Änderungsbereich 

 EU-Vogelschutzgebiet „Ostfriesische Meere (DE2509-401), rd. 3,6 km östlich vom 
Änderungsbereich 

 EU-Vogelschutzgebiet „Emsmarsch von Leer bis Emden“, rd. 7 km südöstlich vom 
Änderungsbereich  

 FFH-Gebiet „Unterems und Außenems“ (EU-Kennzahl 2507-331), rd 5,6 km südlich vom 
Änderungsbereich  

 FFH-Gebiet „Großes Meer, Loppersumer Meer“ (EU-Kennzahl 2509-331), rd. 7,8 km nordöstlich 
vom Änderungsbereich 

Aufgrund der fehlenden Fernwirkung der Planung werden keine Beeinträchtigungen der Schutzziele der 
oben genannten Natura 2000-Gebiete prognostiziert. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
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andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen. [§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB] (Bodenschutzklausel) 

Mit Umsetzung der Planung soll ein neues Wohnviertel ermöglicht werden, um den Bedarf an Wohn-
raum und Nahversorgung zu decken. Dem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
wird dahingehend entsprochen, dass im Westen sowie am südöstlichen Rand des Geltungsbereiches 
Freiflächen in Form von Wasserflächen und Grünflächen verbleiben. 

Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. [§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB] (Umwidmungssperrklausel) 

Im derzeitigen Flächennutzungsplan werden die Flächen bereits als Wohnbauflächen und. urbane Ge-
biete dargestellt.  

Im Rahmen der 87. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt derzeit die Umwandlung einer bishe-
rigen Fläche für die Landwirtschaft zu einer Fläche für Versorgungsanlagen. Da bestimmte Kriterien für 
Lagerstätten potenziell sulfatsaurer Böden existieren (u. a. hoch anstehendes Grundwasser, reduktive 
Bodenverhältnisse), welche durch den Änderungsbereich erfüllt werden, wird dies für erforderlich er-
achtet. Eine weitere Grünlandnutzung der Fläche nach Umwandlung in einen abflusslosen Polder ist 
grundsätzlich möglich. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. [§ 1 a Abs. 5 BauGB] 

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zum Klimaschutz. Die Verwendung fossiler Brennstoffe zur De-
ckung des Wärmebedarfs ist in den Gebäuden unzulässig. Holz und Biomasse gehören nicht zu den 
fossilen Brennstoffen und werden von dieser Festsetzung nicht erfasst.  

Darüber hinaus sind die Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden mit einer Dachneigung von15 
Grad extensiv zu begrünen oder mit Photovoltaikmodulen auszustatten.  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfä-
higkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. [§ 1 Abs. 1 BNatSchG] 

Schutzgebiete und geschützte Objekte nach Naturschutzrecht 

Es liegen keine Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete innerhalb des Änderungsbereiches 
oder unmittelbar angrenzend. Landschaftsschutzgebiete liegen ab 0,6 km Entfernung zum Änderungs-
bereich vor, Naturschutzgebiete erst ab 5 km Abstand. 

Aufgrund der Abstände und der fehlenden Fernwirkung der Planung werden keine Beeinträchtigungen 
der Schutzgebiete und -Objekte prognostiziert. 

Gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unterliegen bestimmte Biotope einem gesetzlichen 
Schutz. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigungen solcher 
Biotope führen können, sind verboten (§ 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG). Von den Verboten kann auf Antrag 
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eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die zu erwartenden Beeinträchtigungen ausgeglichen wer-
den können (§ 30 Abs. 3 BNatSchG).  

Bei der im Mai 2022 durchgeführten Biotoptypenkartierung wurden auf insgesamt rd. 8 ha solche ge-
schützten Biotope erfasst. Überwiegend handelte es sich dabei um mesophiles Grünland mäßig feuch-
ter Standorte (GMF) und Seggen-, binsen- oder hochstaudenreichen Flutrasen (GNF), daneben kamen 
auch Weiden-Ufergebüsche (BAZ), Schilf-Landröhricht (NRS), sonstige naturnahe nährstoffreiche Still-
gewässer (SEZ) sowie Wiesentümpel (STG) vor. Der Ausgleich für die Überplanung dieser Biotope wird 
mit einem Flächenansatz im Verhältnis 1:2 sichergestellt. Dieser erfolgt teilweise plangebietsintern und 
teilweise innerhalb von Flächenpools der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH. 

Ziele des speziellen Artenschutzes 

Aufgrund der Komplexität der artenschutzrechtlichen Vorgaben wird die Vereinbarkeit der Planung mit 
den Zielen des speziellen Artenschutzes in einem gesonderten Kapitel (s. Kap. 1.3 des Umweltberich-
tes) dargestellt. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sol-
len vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden. [vgl. § 1 Abs. 1 BImSchG] 

Relevante Lärmimmissionen gehen vom umliegenden Straßennetz, der östlich verlaufenden 
Bahntrasse sowie der geplanten Haupterschließungsstraße aus. 

Aus dem schalltechnischen Gutachten sind für den Geltungsbereich passive Schallschutzmaßnahmen 
entsprechend den Lärmpegelbereichen III und IV erforderlich. Weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Schlafräume und Außenwohnbereiche werden erforderlich und im weiteren Verfahrensverlauf auf Basis 
vertiefender Untersuchungen ergänzt. 

Mit der Umsetzung eines Wohnquartiers sind zusätzliche Emissionen von Luftschadstoffen durch An-
wohnerverkehr sowie Heizanlagen im nicht erheblichen Umfang verbunden.  

Der im Westen des Geltungsbereiches zu errichtende semiterrestrische Polder zur Lagerung sulfatsau-
ren Bodenmaterials trägt zur Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen auf Boden, Wasser, Tiere 
und Pflanzen bei, indem einer extremen Versauerung von Boden und Wasser vorgebeugt wird. 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen (Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen; Bestandteil des Na-
turhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, Abbau-, Ausgleichs- und Auf-
baumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaf-
ten, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers) sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. [vgl. § 1 und § 2 Abs. 2 BBodSchG] 

Die Planung bereitet umfangreiche Neuversiegelungen und Überbauung von Grünlandflächen, Gräben 
und Gehölzstrukturen vor. Hierdurch entsteht eine erhebliche Beeinträchtigung des Bodens, die nach 
den Maßgaben der Eingriffsregelung kompensiert werden muss. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

Die Gewässer (oberirdische Gewässer, Küstengewässer und Grundwasser) sollen durch eine nachhal-
tige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteile des Naturhaushalts, als Lebens-grundlage des Men-
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut geschützt werden. [vgl. § 1 WHG] 
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Der Geltungsbereich ist durchzogen von mehreren Entwässerungsgräben, welche durch die Planung 
in Anspruch genommen werden. Die Planung begründet zumindest die teilweise Inanspruchnahme die-
ser Gewässer, wodurch eine erhebliche Beeinträchtigung ausgelöst wird. Diese ist nach den Maßgaben 
der Eingriffsregelung auszugleichen.  

Mit den Neuversiegelungen wird sich der Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser erhöhen und 
die Grundwasserneubildungsrate verringern. 

Zur schadlosen Oberflächenentwässerung wird am westlichen Rand des allgemeinen Wohngebietes 
eine Wasserfläche festgesetzt, die eine Rückhaltung des Oberflächenwassers gewährleistet. 

Im Südosten wird ein 7 m breiter Streifen als Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses festgesetzt, um die Entwässerung der bestehenden Grundstü-
cke an der Clara-Schumann-Straße zu verbessern. Dieser Streifen wird in südlicher Richtung in 12 m 
Breite fortgesetzt. 

Landschaftsplanung (incl. landesweite Naturschutzprogramme) 

Gemäß Landschaftsrahmenplan der Stadt Emden (2021) befindet sich das Gebiet in einem Bereich der 
Zielkategorie „Sicherung von Gebieten mit überwiegend sehr hoher Bedeutung für Arten und Biotope. 
Zu entwickelnde Biotopkomplexe, Landschafts- und Nutzungstypen sind Nassgrünland als Wiesenvo-
gelbrutgebiet.  

Die Umsetzung eines Wohnquartieres widerspricht den Zielsetzungen des Landschaftsrahmenplanes 
an der Stelle. Die Stadt Emden räumt der Entwicklung von Wohnbaufläche eine höhere Bedeutung bei 
und stellt die Ziele des Landschaftsrahmenplanes aus diesem Grund zurück.  

Ziele und Vorgaben der Raumordnung  

Für die kreisfreie Stadt Emden besteht gem. § 5 Abs. 2 NROG kein Regionales Raumordnungspro-
gramm. Daher ist für die übergeordnete städtebauliche Entwicklung der Flächennutzungsplan maßge-
bend. 

1.3 Ziele des speziellen Artenschutzes – Artenschutzprüfung (ASP) 

Gemäß § 44 BNatSchG bestehen bestimmte Schutzvorschriften für besonders und streng geschützte 
Tier- und Pflanzenarten.  

Diese Verbote richten sich zwar nicht an die Ebene der Bauleitplanung, sondern untersagen konkrete 
Handlungen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist allerdings zu prüfen, ob die artenschutzrechtli-
chen Vorgaben die Umsetzung der Planung dauerhaft hindern. 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die Verbote des im Rahmen der Bauleitplanung nur anzuwenden, 
sofern und soweit Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vogelarten betroffen 
sind.12 Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich deshalb auf diese Artenvorkommen. 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG beziehen sich auf die konkrete 
Handlung und auf konkret betroffene Individuen. Sie gelten unabhängig von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird jedoch bereits geprüft, ob arten-
schutzrechtliche Belange der Realisierung der Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- 
oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen sind. 

Gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG ist es verboten, 

 
12 Darüber hinaus sind solche Arten zu berücksichtigen, die in einer Rechtsverordnung nach 
§ 54 (1) Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind. Eine Rechtsverordnung auf dieser Ermächtigungsgrundlage wurde bis-
lang nicht erlassen. 
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1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsver-
bote). 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um die Umsetzung eines nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zulässigen Vorhabens im Sinne von § 18 Abs.2 Satz 1 BNatSchG handelt, gilt gemäß § 44 
Abs.5 Satz 2 BNatSchG (neue Fassung)13: Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten und solche Arten betroffen, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind14, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträch-
tigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 
der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der 
gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fanges wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädi-
gung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere 
oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz 
der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschä-
digung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Be-
einträchtigungen unvermeidbar sind 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Arten 
gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Be-
sitz- oder Vermarktungsverbote nicht vor.  

1.3.1 Relevante Arten, Situation im Plangebiet 

Im Rahmen der Bauleitplanung im Bereich des Stadtteils Conrebbersweg fanden bereits 2015 Erhe-
bungen von Brut- und Rastvögeln, Fledermäusen, Amphibien, Libellen und Fischen statt. Die Kartie-
rungen der Brutvögel wurden 2019 wiederholt. Alle Kartierungen umfassten dabei auch vollständig den 

 
13  in der am 29.09.2017 geltenden Fassung durch Artikel 1 G. v. 15.09.2017 BGBl. I S. 3434 
14  Eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, in der ebenfalls berücksichtigungspflichtige 
„nationale verantwortungsarten“ definiert wären, liegt bisher nicht vor. 
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Änderungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung. Die nachfolgenden Ausführungen 
zum Artenschutz beziehen sich auf das zusammenfassende faunistische Gutachten15. Erneute Erfas-
sungen der Brutvögel, Gastvögel und Amphibien fanden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde im Laufe des Jahres 2022 statt. Zusätzlich wurden ausgewählte Grabenabschnitte außerhalb 
des Änderungsbereiches auf vorkommende Fische, Großmuscheln sowie Kolbenwasserkäfer unter-
sucht.  

Brutvögel 

Bei den Brutvogelkartierungen im Jahr 2019 fanden 10 Kartiertermine zwischen März und Juni statt. 
Ein Termin galt dabei der gezielten Suche nach der Bekassine, ein Termin stellte eine Nachterfassung 
dar und ein Termin beinhaltete eine Kanubefahrung der Gräben. Insgesamt wurden dabei 56 Arten 
nachgewiesen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden dabei Brutvogelreviere der folgenden gefährdeten Brutvogel-
arten erfasst: Bluthänfling, Goldammer, Gartengrasmücke, Schilfrohrsänger, Teichhuhn und Wiesen-
pieper. 

Im direkten Umfeld des Geltungsbereiches wurden zusätzlich Reviere von Blaukehlchen, Feldlerche, 
Feldschwirl, Kiebitz, Schilfrohrsänger, Teichhuhn und Wiesenpieper nachgewiesen. 

Die Erfassungen im Jahr 2022 umfassten den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes 
(alter Stand) sowie ca. 500 m angrenzende Grünlandflächen. Zwischen dem 29.03.2022 und 
02.07.2022 fanden insgesamt sechs frühmorgendliche und zwei nächtliche Erfassungsdurchgänge 
statt. Bei den nächtlichen Erfassungen wurden Klangattrappen eingesetzt. Insgesamt wurden 2022 37 
Brutvogelarten festgestellt, von denen 24 Arten mit einem Brutverdacht aufgenommen wurden (Abbil-
dung 1). Sichere Brutnachweise erfolgten nicht. Zwei Arten wurden als Nahrungsgäste erfasst. 

Innerhalb des Geltungsbereiches (Stand Februar 2023) wurden dabei Brutvogelreviere der folgenden 
gefährdeten Brutvogelarten erfasst: Gartengrasmücke (*/3/3)16, Gelbspötter (*/V/V), Kiebitz (2/3/3), 
(Rohrammer (*/V/V), Wiesenpieper (2/2/2). Am häufigsten wurde der Wiesenpieper mit 6 Brutverdachten 
innerhalb des Geltungsbereiches nachgewiesen, gefolgt von Rohrschwirl und Stockente mit je zwei 
Brutverdachten. Für die übrigen Arten liegt je 1 Brutverdacht vor. 

Blaukehlchen (streng geschützt, Schilfrohrsänger /streng geschützt) und Feldschwirl (2/2/217) wurden 
mit je einer Brutzeitfeststellung innerhalb des Geltungsbereiches nachgewiesen. 

Im direkten Umfeld des Geltungsbereiches wurden zusätzlich Brutverdachte von Feldschwirl (rd. 100 
m Abstand zur Geltungsbereichsgrenze (rd. 100 m Abstand), Rohrweihe (*/V/V, rd. 150 m Abstand), 
Star (3/3/3, unmittelbar nördlich angrenzend), Schilfrohrsänger (rd. 200 m Abstand), Stockente (rd. 100 
m Abstand) verortet. 
  

 
15 pgg (2019): Bauleitplanung Stadtteil Conrebbersweg – Kartierbericht Biotoptypen und Fauna. 
16 Rote Liste Status Deutschland/Niedersachsen/regionalisierte Rote Liste „Küste“ 
17

 Rote Liste Status Deutschland/Niedersachsen/regionalisierte Rote Liste „Küste“ 
17
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Abbildung 1: Brutverdachte innerhalb des Geltungsbereiches sowie in den angrenzenden Grünlandflächen. Auszug 
aus avifaunstischen Gutachten (Büro für Landschaftsplanung, Ökologie und Umweltforschung, 2022) 

Rastvögel 

2015 fanden zwischen März und Mai an neun Terminen Erfassungen der Rastvögel statt. 

Bei den Kartierungen wurde als Hauptrastgebiet für Gänse und Möwen u. A. das Zentrum des unter-
suchten Grünlandkomplexes identifiziert. 

Mit über 130 Exemplaren der Graugans an fünf von 17 Begehungen erreicht das Gebiet für die Grau-
gans eine lokale Bedeutung als Gastvogellebensraum. Auch für die Schnatterente wird dem Lebens-
raum eine lokale Bedeutung zugeschrieben, basierend auf den Nachweis von 10 und 17 Exemplaren 
an zwei Tagen. 

Eine Aktualisierung der Rastvogelkartierungen fand 2022 zwischen dem 10.03 und dem 29.04. an ins-
gesamt acht Terminen statt. Das Untersuchungsgebiet stimmte mit dem der Brutvogelerfassungen aus 
dem gleichen Jahr überein. Als regelmäßige Nahrungsgäste wurden dabei Graugans und Stockente 
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erfasst, Dohle, Graureiher, Ringeltaube, Saatkrähe und Sturmmöwe wurden in der Mehrzahl der Durch-
gänge erfasst. Seltener (zwei bis vier Durchgänge) waren Austernfischer, Blässhuhn, Flussuferläufer, 
Heringsmöwe, Kiebitz, Kormoran, Krickente, Lachmöwe, Mäusebussard, Nilgans, Rotdrossel, Rot-
schenkel, Schnatterente, Silbermöwe, Singdrossel, Star, Teichhuhn, Turmfalke und Wiesenpieper ver-
treten. Einmalig wurde überfliegend ein großer Trupp Alpenstrandläufer (ca. 2.000 Individuen) gesichtet. 
Nach der Einstufung gemäß den „Quantitativen Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen“ 
(Krüger et al. 2020) weist das Gebiet insgesamt jedoch keine besondere Bedeutung als Gastvogelle-
bensraum auf. 

Fledermäuse 

Bei Fledermausuntersuchungen im September 2015 wurden insgesamt folgende Fledermausarten, 
bzw. -gruppen im Untersuchungsgebiet sicher nachgewiesen: Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri), Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii), Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Kleine/Große Bartfledermaus (Myotis 
brandtii, Myotis mystacinus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus 
pipistrellus), hinzu kommen nicht näher bestimmbare Nachweise von Mausohren (Myotis spec.), 
Zwergfledermäusen (Pipistrellus spec.) und einer weiteren Art (Chiroptera spec.).  

Quartiere wurden nur in den Siedlungsbereichen östlich des Geltungsbereiches sowie südlich des Lar-
relter Tiefs erfasst. Quartiere baumhöhlenbewohnender Arten wurden nicht nachgewiesen. Das Quar-
tierpotenzial der im Geltungsbereich vorkommenden Gehölzstrukturen werden als „sehr gering“ einge-
stuft. 

2023 fanden an vier Terminen zwischen Juli bis September erneute Erfassungen innerhalb des Gel-
tungsbereiches (Abgrenzung Stand Vorentwurf) statt. Mit Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Breit-
flügelfledermaus, Kleinabendsegler und Bartfledermaus wurden dabei fünf Fledermausarten nachge-
wiesen. Mit Ausnahme der Rauhautfledermaus wurden die genannten Arten lediglich mit wenig Kon-
takten nachgewiesen. Höhere Kontaktzahlen erreichte nur die Rauhautfledermaus (12 Kontakte) zur 
Zugzeit Ende August. Fledermausquartiere wurden nicht nachgewiesen.  

Insgesamt wird dem Plangebiet eine geringe bis mittlere Bedeutung für Fledermäuse zugewiesen. 

Amphibien 

Die Amphibienerfassungen fanden an drei Terminen im April 2015 statt. Dabei wurden die Gewässer 
im Untersuchungsgebiet systematisch nach adulten Tieren und Laich abgesucht. Im gesamten Unter-
suchungsgebiet wurden mit Grasfrosch (Rana temporaria), Seefrosch (Pelophylax ridibundus) und Erd-
kröte (Bufo bufo) drei Arten nachgewiesen. Hiervon lagen jedoch lediglich die Vorkommen des See-
frosch in unmittelbarer Nähe zum Änderungsbereich18. 

Eine erneute Amphibienkontrolle fand zwischen März und Juni 2022 an vier Erfassungsterminen statt. 
Dabei wurde der Geltungsbereich (alter Stand) sowie die angrenzende Feuchtbereiche und Gewässer 
nach adulten Tiere, Laich und Larven abgesucht. Wie bereits 2015 wurden in nahezu allen Gewässern, 
innerhalb sämtlicher Grünlandflächen sowie auf Wegen, Straßen, Fahrspuren und Gehölzstrukturen die 
drei oben genannten Arten entdeckt. Insbesondere die Erdkröte wurde dabei in hohen Abundanzen 
gesichtet. 

Da es sich bei Grasfrosch, Seefrosch und Erdkröte nicht um besonders geschützte Arten handelt, er-
folgt für diese keine weiterführende Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. Eintre-
tende Beeinträchtigungen werden im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt (siehe Kapitel 2.2.1 und 
2.3 des Umweltberichtes) 

 
18 pgg (2019): Bauleitplanung Stadtteil Conrebbersweg – Kartierbericht Biotoptypen und Fauna. 
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Gemäß gutachterlicher Einschätzung lassen die vorliegenden Habitatqualitäten sowie die niedersäch-
sischen Verbreitungsdaten auf ein potenzielles Vorkommen des Teichmolchs schließen, auch wenn 
dieser 2015 und 2022 nicht erfasst wurde. 

Libellen: 

Erfassungen der Libellenfauna fanden durch systematisches Ablaufen der Gewässer und teilweises 
Keschern der Tiere an drei Terminen zwischen Mitte Juni und Mitte August statt. Insgesamt wurden 14 
Arten nachgewiesen. Häufig wurden davon die Arten Gemeine Binsenjungfer (Lestes sponsa), Große 
Pechlibelle (Ischnura elegans) und Plattbauch (Libellula depressa) gesichtet, die übrigen Arten wurden 
lediglich ein- oder zweimalig nachgewiesen. In den Änderungsbereich umlaufenden Gräben erfolgten 
Nachweise der Großen Pechlibelle sowie der Blaugrünen Mosaikjungfer (Aeshna cyanea). 

Es wurden keine Arten nach Anhang IV der EU-FFH-Richtlinie und keine streng geschützten Arten nach 
§ 7 BNatSchG gefunden. Daher erfolgt keine weitergehende Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände. Möglicherweise eintretende Beeinträchtigungen werden stattdessen im Rahmen der 
Eingriffsregelung behandelt (siehe Kapitel 2.2.1 und 2.3 des Umweltberichtes). 

Fische: 

2015 fanden Elektrobefischungen der Gewässer im Untersuchungsgebiet statt. Eine Probestrecke be-
fand sich dabei entlang des Westerhuser Neulandschloots. Das erfasste Artenspektrum besteht über-
wiegend aus wenig anspruchsvollen, ungefährdeten Arten wie dem Neunstachligen Stichling, Fluss-
barsch, Schleie oder Rotfeder. Als Art des FFH-Anhang II wurde der Schlammpeitzger nachgewiesen, 
seine Vorkommen beschränkten sich jedoch auf den Norden des Untersuchungsgebietes und somit 
auf Gräben außerhalb des Geltungsbereiches. 

2022 fanden erneute Grabenkontrollen statt. Neben den ungefährdeten Arten wurde dabei der 
Schlammpeitzger einmalig in einem Graben südöstlich im Geltungsbereich nachgewiesen (TS 4, siehe 
Abbildung 2). Da es sich bei dem Schlammpeitzger nicht um eine gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie 
geschützte Art handelt, wird diese bei der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht weiter berücksichtigt. 
Die Betroffenheit der Art wird im Rahmen der Eingriffsregelung abgehandelt. 

 
Abbildung 2: Lage der Probestrecken für Fische, Kolbenwasserkäfer und Großmuscheln.  Auszug aus faunistischem 
Gutachten (BioConsult GmbH & Co. KG, 2022) 
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Großmuscheln 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen der Gräben im Jahr 2022 wurde der Gewässergrund der 
Gräben nach Großmuscheln abgeharkt. Es erfolgten keine Nachweise von Großmuscheln. Auch das 
Absuchen der Uferbereiche erbrachte keine Schalenfunde. Die untersuchten Gewässer haben aktuell 
keine Bedeutung für Großmuscheln. 

1.3.2 Prüfung der Verbotstatbestände 

Tötungen (Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): 

Brutvögel: 

Verletzungen oder Tötungen sind möglich, falls im Zuge von Gehölzbeseitigungen oder besetzte Vo-
gelniststätten (mit Eiern oder nicht flüggen Jungvögeln) oder besetzte Fledermausquartiere zerstört 
werden. 

In diesem Zusammenhang kann eine Tötung von Tieren in der Regel unter der Berücksichtigung bau-
zeitlicher Regelungen vermieden werden. Oben genannte Arbeiten sind daher außerhalb der Vogelbrut-
zeit bzw. der Quartierszeiten von Fledermäusen durchzuführen. 

Soweit dies aus terminlichen Gründen nicht zumutbar ist, kann im Rahmen einer ökologischen Baube-
gleitung eine Überprüfung der von Baumaßnahmen betroffenen Bereiche auf besetzte Vogelniststätten 
und Fledermaus-Quartiere erfolgen. Soweit sich hierbei tatsächlich Konflikte ergeben, ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob Vermeidungsmöglichkeiten bestehen (z.B. temporäres Aussparen des Bereichs bis zum 
Abschluss der Brut, fachgerechtes Umsetzen von Bodennestern, fachgerechtes Bergen von Fleder-
mäusen vor Gehölzfällung) oder ob die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche Ausnahme vor-
liegen. 

Rastvögel: 

Eine Gefahr für Rastvögel durch Verletzungen oder Tötungen kann mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. 

Fledermäuse: 

Das Quartierspotenzial der Gehölze im Geltungsbereich wird insgesamt als gering eingestuft, Quartiere 
wurden nicht gefunden. Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen können bei der Beseitigung 
von Gehölzen jedoch nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Vor der Beseitigung von Bäu-
men muss daher eine Überprüfung auf besetzte Quartiere durch eine fachkundige Person erfolgen. Ggf. 
sind dann einzelfallbezogene Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen.  

Störungen (Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2) BNatSchG): 

Im Sinne des Artenschutzes liegen erhebliche Störungen vor, wenn sich durch diese der Erhaltungszu-
stand einer Art erheblich verschlechtert. 

Brutvögel: 

Die derzeitig vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass es durch die Planung zu einer bau- und anla-
gebedingten Verdrängung der Offenlandbrüter Wiesenpieper und Kiebitz kommt. Da die Arten Mei-
dungsradien zu vertikalen Strukturen wie Gebäuden einhalten, verliert das Plangebiet an ökologischer 
Wertigkeit für diese Arten. Dies ist als erhebliche Beeinträchtigung zu werten. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen im Kompensationsflächenpool „Coldewehr“ 
(vgl. Kapitel 2.3.2) auch dem Ausgleich der artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen dienen können.  
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Das nördliche Feldgehölz bleibt im Rahmen der Planung weitgehend gehalten. Für die zu beseitigenden 
Weidengebüsche erfolgt ein plangebietsinterner Biotopausgleich. Bezüglich der gefährdeten gehölz-
brütenden Gartengrasmücke, Gelbspötter und Star zeichnen sich somit keine populationswirksamen 
Störungen ab. 

Durch die Überplanung von Gräben und kleinen Stillgewässern geht Lebensraum für an die Gewässer 
gebunden Arten Stockente und Rohrschwirl verloren. Da sowohl innerhalb des Plangebietes als auch 
im Umfeld des Plangebietes relevante Habitatstrukturen erhalten bleiben, bzw. geschaffen werden, wird 
hier nicht von artenschutzrechtlich relevanten Störwirkungen ausgegangen. 

Rastvögel:  

Populationswirksame Störungen von Rastvögeln werden durch die Planung nicht ausgelöst. 

Fledermäuse: 

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor, da nach Brinkmann et 
al. (2011) heutzutage weitgehend davon ausgegangen wird, dass Scheuch- und Barrierewirkun-
gen bei Fledermäusen eine nur untergeordnete Rolle spielen. Zudem sind durch die geplante 
Bebauung keine Vertreibungseffekte auf die vorhandenen Fledermäuse zu erwarten. 

Verlust der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG): 

Das Verbot bezieht sich auf konkret abgrenzbare Lebensstätten (z.B. Vogelnester, Fledermausquar-
tiere) und schützt diese im Zeitraum der aktuellen Nutzung. Darüber hinaus sind wiederkehrend ge-
nutzte Lebensstätten auch außerhalb der Phase aktueller Nutzung geschützt (z.B. Storchen-Horste, 
Fledermaus-Winterquartiere). Der Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten stellt keinen arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestand (gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG) dar, wenn die ökologische Funk-
tion für betroffene Tierarten im räumlichen Zusammenhang weiter gewährleistet werden kann. 

Durch die Inanspruchnahme von offenem Lebensraum kommt es anlage- und betriebsbedingt dauer-
haft zur Zerstörung und zur Einengung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der oben genannten Of-
fenlandbewohner. Die damit einhergehende Schwächung der lokalen Population muss mittels Aus-
gleichsmaßnahme kompensiert werden. Hierzu sei auf die oben genannten Maßnahmenflächen 
„Coldewehr“ verwiesen. 

Durch die Planung werden potenzielle Rastflächen von Rastvögeln verkleinert. Die derzeitig für den 
Kompensationsflächenpool „Coldewehr“ vorgesehenen Maßnahmen sind dazu geeignet, diesen Ver-
lust auszugleichen. 

Fazit 

Zum Gegenwärtigen Kenntnisstand ist absehbar, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-
nahmen und der durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen die Verträglichkeit der Planung mit den arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen hergestellt werden kann. 

Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden für die einzelnen Umweltschutzgüter die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung prognostiziert, wobei der Fokus insbesondere auf solche Auswirkungen gerichtet wird, die ein 
erhebliches (positives oder negatives) Ausmaß erreichen oder erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne 
der Eingriffsregelung darstellen. 



 
 

Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt 54 

 

 

Die Prognose der Auswirkungen setzt dabei zunächst eine Beschreibung und Bewertung des derzeiti-
gen Umweltzustandes (Basisszenario) voraus. Weiterhin ist die voraussichtliche Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung in der Übersicht aufzuzeigen, soweit diese zumutbar 
abgeschätzt werden kann. Auch bei der Darstellung des Basisszenarios und der voraussichtlichen Ent-
wicklung ohne Planung wird bereits auf die voraussichtlich erheblich beeinflussten Umweltmerkmale 
fokussiert. 

2.1 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und der voraussichtlichen 
Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung (Basisszenario) 

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Derzeitiger Zustand 

Pflanzen 

Stellvertretend für die vorkommenden Tiere, Pflanzen und für die biologische Vielfalt wurden im Mai 
2022 die Biotoptypen nach Drachenfels19 erfasst. Die Ergebnisse sind im Bestandsplan Biotoptypen 
im Anhang dargestellt und werden nachfolgend in tabellarischer Form beschrieben. Nach § 30 ge-
schützte Biotoptypen werden dabei symbolisch ("§“) gekennzeichnet. 

Dabei stellt sich der Geltungsbereich überwiegend als von Gräben durchzogenes Grünland feuchter 
Standorte dar, dabei sind neben Intensivgrünland auch Extensivgrünland, mesophiles Grünland sowie 
Nassgrünland ausgeprägt.  

 

Code Biotoptyp und Beschreibung 

GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrünland 

Intensivgrünland ist im Westen, am nordwestlichen Rand sowie zentral von Nord nach Süd 

verlaufend ausgeprägt. Die Abschnitte zeichnen sich durch eine Dominanz von Grasarten 

wie Weidelgras (Lolium perenne), Wiesenrispengras (Poa pratensis) sowie Gewöhnlichem 

Rispengras (Poa trivialis) sowie Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratense) aus. Aus der 

Gruppe der krautigen Pflanzen sind insbesondere Gewöhnliches Hornkraut (Cerastium ho-

losteoides), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens) sowie Löwenzahn (Taraxacum 

officinale) zu finden. Die Flächen werden zum Teil von Grüppen durchzogen, in welchen 

zusätzlich Flatterbinse (J. effusus) und Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera) vorkom-

men. 

 
19 Drachenfels, O. v. (2021): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichti-
gung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, Stand 
März 2021. 



 
 

Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt 55 

 

 

Code Biotoptyp und Beschreibung 

GEF Sonstiges feuchtes Extensivgrünland 

Ein geringer Flächenanteil im Süden des Geltungsbereichs ist von Extensivgrünland be-

deckt. Die oben genannten Grasarten mit hohen Nährstoffansprüchen treten in diesem Be-

reich zugunsten von Rotem Straußgras (Agrostis tenuis), Ruchgras (Anthoxatum odoratum), 

Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) und Weißem Straußgras (Agrostis stolonifera) etwas 

zurück. Zusätzlich sind hier krautige Pflanzen wie Schafgarbe (Achillea millefolium), Sauer-

ampfer (Rumex acetosa) und Wiesenplatterbse (Lathyrus pratensis) deutlich häufiger ver-

treten als in den Intensivgrünlandbereichen. 

GMF § Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte § 

In der östlichen Hälfte des Geltungsbereiches sowie in dem nach Süden gerichteten Aus-

läufer befinden sich großflächige Bereiche, die als mesophiles Grünland feuchter Standorte 

ausgeprägt sind. Ausschlaggebend für die Zuordnung zu diesem Biotoptyp ist einerseits das 

Vorkommen von Kennarten mit weiter Standortamplitude (Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus 

acris), Sauerampfer (Rumex acetosa); Ruchgras (Anthoxantum odoratum) und Rotschwin-

gel (Festuca rubra) und Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) sowie dem zusätzlichen 

Vorkommen der Feuchtezeiger Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Weißes 

Straußgras (Agrostis stolonifera), Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus) sowie Flat-

terbinse (Juncus effusus). 

GNF § Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen § 

Im Süden des Geltungsbereiches sind Nassgrünlandflächen vorhanden, welche sich durch 

ein zahlreiches Seggen- und Binsenvorkommen (insbesondere Braunsegge (Carex nigra) 

und Flatterbinse (Juncus effusus)). Als weitere Seggen-Art wurde auch die Hain-Segge 

(Carex otrubae) nachgewiesen, daneben kam insbesondere Weißes Straußgras (Agrostis 

stolonifera) vor. Arten des mesophilen und des Intensivgrünlandes kamen hier lediglich in 

geringen Anteilen vor. 

UHM/UHF Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer/feuchter Standorte 

Vom nördlichen Rand des Geltungsbereiches ziehen sich in den zentralen Bereich Flächen 

mit halbruderaler Gras- und Staudenflur. Neben Grünlandarten sind hier mit u. A. Brennnes-

sel (Urtica dioica) und Goldrute (Solidago canadensis) Arten der nitrophilen Säume bzw. 

Ruderalfluren vertreten. Weitere kleinere, diesem Biotoptyp zuzurechnende Flächen liegen 

am östlichen Rand des Geltungsbereiches sowie am nordwestlichen Rand. 

OVS/OVW Straße/Weg 

Im Norden des Geltungsbereiches befindet sich ein kurzer Abschnitt der Straße „Neuer 

Weg“. Von dort ausgehend verläuft im Norden des Geltungsbereiches ein landwirtschaftli-

cher Weg. Ein weiterer, landwirtschaftlicher Weg quert den Geltungsbereich am nördlichen 

Rand.  

NRS § Schilf-Landröhricht 

In den nördlichen Teil des Geltungsbereiches ragt ein Teil einer größeren sich nach Norden 

hin erstreckenden Schilf-Landröhricht-Flache. 
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Code Biotoptyp und Beschreibung 

BAZ § Sonstiges Weiden-Ufergebüsch § 

Die am nordöstlichen Rand gelegene Grünlandfläche wird südlich und westlich von einer 

Weidengebüschreihe begrenzt. 

BRR Rubus-/Lianengestrüpp 

Im zentralen Bereich verläuft entlang eines Grabens ein dichtes Gebüsch aus Brombeere 

(Rubus sp.). 

HN Naturnahes Feldgehölz 

Beidseitig entlang des landwirtschaftlichen Weges im Norden des Geltungsbereiches befin-

det sich ein naturnahes Feldgehölz mit unter Anderem Eichen, Birken, Pappeln, Schlehe, 

Hasel und Hartriegel. 

FGR Nährstoffreicher Graben 

Die Grünlandflächen des Geltungsbereiches werden von einem Netz aus Entwässerungs-

gräben durchzogen. Zum Zeitpunkt der Geländebegehungen war Grabenvegetation noch 

spärlich ausgeprägt, die Uferbereiche waren teilweise mit Schilf (Typha latifolia) bewachsen. 

Am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wurde in einem Graben ein Exemplar der 

Sumpfdotterblume (Caltha palustris) (Vorwarnliste) nachgewiesen, im zentralen Bereich 

wurden die Ufer-Segge (Carex riparia) sowie der Gift-Hahnenfuß (Ranunculus sclereatus) 

nachgewiesen. Eine Grabenkartierung im August 2023 deckte zudem Vorkommen des 

Stumpfblättrigen Laichkrauts (Potamogeton obtusifolius) auf. 

Innerhalb des Westerhuser Neulandschlootes wurden zudem kleine, zerstreute Vorkommen 

von Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae) nachgewiesen. 

STG § Wiesentümpel § 

Innerhalb des nordöstlich gelegenen Grünlands befindet sich ein flacher Wiesentümpel. 

SEZ § Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer § 

Ein tieferes, vermutlich aus einem ehemaligen Bombentrichter entstandenes Stillgewässer 

befindet sich im südlichen Teil des Geltungsbereiches. 

 

Tiere  

Im Rahmen der Bauleitplanung im Bereich des Stadtteils Conrebbersweg fanden bereits 2015 Erhe-
bungen von Brut- und Rastvögeln, Fledermäusen, Amphibien, Libellen und Fischen statt. Die Kartie-
rungen der Brutvögel wurden 2019 wiederholt. Alle Kartierungen umfassten dabei den vollständigen 
Geltungsbereich. Erneute Erfassungen der Brutvögel, Amphibien und Fische fanden im Laufe des Jah-
res 2022 statt. Darüber hinaus wurden 2022 auch nach Großmuscheln und dem Großen Kolbenwas-
serkäfer gesucht. 2023 fanden erneute Fledermauserfassungen statt. 

Brutvögel 
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Brutvogelerfassungen für den Geltungsbereich und die Umgebung liegen aus den Jahren 2015, 2019 
und 2022 vor. Vorliegend werden aufgrund der Aktualität die Ergebnisse aus den Jahren 2019 und 2022 
aufgeführt. 

Bei den Brutvogelkartierungen im Jahr 2019 fanden 10 Kartiertermine zwischen März und Juni statt. 
Ein Termin galt dabei der gezielten Suche nach der Bekassine, ein Termin stellte eine Nachterfassung 
dar und ein Termin beinhaltete eine Kanubefahrung der Gräben. Insgesamt wurden dabei 56 Arten 
nachgewiesen. Innerhalb des Geltungsbereiches wurden dabei Brutvogelreviere der folgenden wertge-
benden Brutvogelarten erfasst: Bluthänfling, Goldammer, Gartengrasmücke, Schilfrohrsänger, Teich-
huhn und Wiesenpieper. Im direkten Umfeld des Geltungsbereiches wurden zusätzlich Reviere von 
Blaukehlchen, Feldlerche, Feldschwirl, Kiebitz, Schilfrohrsänger, Teichhuhn und Wiesenpieper nachge-
wiesen. 

Die Erfassungen im Jahr 2022 umfassten den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes 
(alter Stand) sowie ca. 500 m angrenzende Grünlandflächen. Zwischen dem 29.03.2022 und 
02.07.2022 fanden insgesamt sechs frühmorgendliche und zwei nächtliche Erfassungsdurchgänge 
statt. Bei den nächtlichen Erfassungen wurden Klangattrappen eingesetzt. Insgesamt wurden 2022 37 
Brutvogelarten festgestellt, von denen 24 Arten mit einem Brutverdacht aufgenommen wurden. Sichere 
Brutnachweise erfolgten nicht. Zwei Arten wurden als Nahrungsgäste erfasst. 

Häufigste Arten im Untersuchungsgebiet waren Schilfrohrsänger, Zaunkönig und Wiesenpieper, dane-
ben kamen Rohrammer, Stockente, Zilpzalp, Rotkehlchen und Fitis häufig vertreten. 

Innerhalb des Geltungsbereiches (Stand Februar 2023) wurden dabei Brutvogelreviere der folgenden 
gefährdeten Brutvogelarten erfasst: Gartengrasmücke (*/3/3)20, Gelbspötter (*/V/V), Kiebitz (2/3/3), 
(Rohrammer (*/V/V), Wiesenpieper (2/2/2). Am häufigsten wurde der Wiesenpieper mit 6 Brutverdachten 
innerhalb des Geltungsbereiches nachgewiesen, gefolgt von Rohrschwirl und Stockente mit je zwei 
Brutverdachten. Für die übrigen Arten liegt je 1 Brutverdacht vor. 

Blaukehlchen (streng geschützt, Schilfrohrsänger /streng geschützt) und Feldschwirl (2/2/221) wurden 
mit je einer Brutzeitfeststellung innerhalb des Geltungsbereiches nachgewiesen. 

Im direkten Umfeld des Geltungsbereiches wurden zusätzlich Brutverdachte von Feldschwirl (rd. 100 
m Abstand zur Geltungsbereichsgrenze (rd. 100 m Abstand), Rohrweihe (*/V/V, rd. 150 m Abstand), 
Star (3/3/3, unmittelbar nördlich angrenzend), Schilfrohrsänger (rd. 200 m Abstand), Stockente (rd. 100 
m Abstand) verortet. 

Dem Untersuchungsgebiet wird insgesamt eine nationale Bedeutung als Brutvogellebensraum zuge-
schrieben. 

Rastvögel 

2015 fanden zwischen März und Mai an neun Terminen Erfassungen der Rastvögel statt. 

Bei den Kartierungen wurde als Hauptrastgebiet für Gänse und Möwen u. A. das Zentrum des unter-
suchten Grünlandkomplexes identifiziert. 

Mit über 130 Exemplaren der Graugans an fünf von 17 Begehungen erreicht das Gebiet für die Grau-
gans eine lokale Bedeutung als Gastvogellebensraum. Auch für die Schnatterente wird dem Lebens-
raum eine lokale Bedeutung zugeschrieben, basierend auf den Nachweis von 10 und 17 Exemplaren 
an zwei Tagen. 

Eine Aktualisierung der Rastvogelkartierungen fand 2022 zwischen dem 10.03 und dem 29.04. an ins-
gesamt acht Terminen statt. Das Untersuchungsgebiet stimmte mit dem der Brutvogelerfassungen aus 
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dem gleichen Jahr überein. Als regelmäßige Nahrungsgäste wurden dabei Graugans und Stockente 
erfasst, Dohle, Graureiher, Ringeltaube, Saatkrähe und Sturmmöwe wurden in der Mehrzahl der Durch-
gänge erfasst. Seltener (zwei bis vier Durchgänge) waren Austernfischer, Blässhuhn, Flussuferläufer, 
Heringsmöwe, Kiebitz, Kormoran, Krickente, Lachmöwe, Mäusebussard, Nilgans, Rotdrossel, Rot-
schenkel, Schnatterente, Silbermöwe, Singdrossel, Star, Teichhuhn, Turmfalke und Wiesenpieper ver-
treten. Einmalig wurde überfliegend ein großer Trupp Alpenstrandläufer (ca. 2.000 Individuen) gesichtet. 
Nach der Einstufung gemäß den „Quantitativen Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen“ 
(Krüger et al. 2020) weist das Gebiet insgesamt jedoch keine besondere Bedeutung als Gastvogelle-
bensraum auf. 

Fledermäuse 

Fledermauserfassungen liegen aus den Jahren 2015 und 2023 vor. 2015 wurden insgesamt fol-
gende Fledermausarten, bzw. -gruppen im Untersuchungsgebiet sicher nachgewiesen: Breitflügelfle-
dermaus (Eptesicus serotinus ), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleinabendsegler (Nyctalus 
leisleri), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Kleine/Große 
Bartfledermaus (Myotis brandtii, Myotis mystacinus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus,), hinzu kommen nicht näher bestimmbare Nachweise von 
Mausohren (Myotis spec.), Zwergfledermäusen (Pipistrellus spec.) und einer weiteren Art (Chiroptera 
spec.). 

Quartiere wurden nur in den Siedlungsbereichen östlich des Geltungsbereiches sowie südlich des Lar-
relter Tiefs erfasst. Quartiere baumhöhlenbewohnender Arten wurden nicht nachgewiesen. Das Quar-
tierpotenzial der im Geltungsbereich vorkommenden Gehölzstrukturen wurden als „sehr gering“ einge-
stuft. 

2023 fanden innerhalb des Geltungsbereiches zwischen Juli und September an insgesamt vier Ter-
minen erneute Untersuchungen statt. An drei Abendterminen erfolgte zunächst eine Kontrolle der 
Gehölze auf ausfliegende Fledermäuse und anschließend eine Begehung des gesamten Plange-
bietes zur Suche nach jagenden Tieren. Ein frühmorgendlicher Termin diente der möglichen Erfas-
sung von etwaigem Schwärmverhalten beim Einfliegen in Quartiere sowie der Feststellung der Balz-
aktivität. 

Amphibien 

Die Amphibienerfassungen fanden an drei Terminen im April 2015 statt. Dabei wurden die Gewässer 
im Untersuchungsgebiet systematisch nach adulten Tieren und Laich abgesucht. Im gesamten Unter-
suchungsgebiet wurden mit Grasfrosch (Rana temporaria), Seefrosch (Pelophylax ridibundus) und 
Erdkröte (Bufo bufo) drei Arten nachgewiesen.  

Eine erneute Amphibienkontrolle fand zwischen März und Juni 2022 an vier Erfassungsterminen statt. 
Dabei wurde der Geltungsbereich (alter Stand) sowie die angrenzende Feuchtbereiche und Gewässer 
nach adulten Tieren, Laich und Larven abgesucht. Wie bereits 2015 wurden in nahezu allen Gewässern, 
innerhalb sämtlicher Grünlandflächen sowie auf Wegen, Straßen, Fahrspuren und Gehölzstrukturen die 
drei oben genannten Arten entdeckt. Insbesondere die Erdkröte wurde dabei in hohen Abundanzen 
gesichtet. 

Da es sich bei Grasfrosch, Seefrosch und Erdkröte nicht um besonders geschützte Arten handelt, er-
folgt für diese keine weiterführende Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. Eintre-
tende Beeinträchtigungen werden im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt (siehe Kapitel 2.2.1 und 
2.3 des Umweltberichtes) 

Gemäß gutachterlicher Einschätzung lassen die vorliegenden Habitatqualitäten sowie die niedersäch-
sischen Verbreitungsdaten auf ein potenzielles Vorkommen des Teichmolchs schließen, auch wenn 
dieser 2015 und 2022 nicht erfasst wurde. 
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Libellen: 

Erfassungen der Libellenfauna fanden durch systematisches Ablaufen der Gewässer und teilweises 
Keschern der Tiere an drei Terminen zwischen Mitte Juni und Mitte August statt. Insgesamt wurden 14 
Arten nachgewiesen. Häufig wurden davon die Arten Gemeine Binsenjungfer (Lestes sponsa), Große 
Pechlibelle (Ischnura elegans) und Plattbauch (Libellula depressa) gesichtet, die übrigen Arten wur-
den lediglich ein- oder zweimalig nachgewiesen. In im Geltungsbereich verlaufenden Gräben erfolgten 
Nachweise der Großen Pechlibelle sowie der Blaugrünen Mosaikjungfer (Aeshna cyanea). 

Fische: 

2015 fanden Elektrobefischungen der Gewässer im Untersuchungsgebiet statt. Eine Probestrecke be-
fand sich dabei in dem unmittelbar östlich des Änderungsbereichs verlaufenden Grabens. 

Das erfasste Artenspektrum besteht überwiegend aus wenig anspruchsvollen, ungefährdeten Arten wie 
dem Neunstachligen Stichling, Flussbarsch, Schleie oder Rotfeder. Als Art des FFH-Anhang II wurde 
der Schlammpeitzger nachgewiesen, seine Vorkommen beschränken sich jedoch auf den Norden des 
Untersuchungsgebietes und liegen somit in einigem Abstand zum Geltungsbereich  

Im Juli 2022 fanden erneute Grabenkontrollen statt.  Dabei wurde an ausgewählten Grabenabschnitte 
auf einer Länge von je 50 – 100 m einmalig eine Elektrobefischung durchgeführt. Neben den oben ge-
nannten ungefährdeten Arten wurde dabei der Schlammpeitzger einmalig in einem Graben südöstlich 
im Geltungsbereich nachgewiesen. 

Großmuscheln 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen der Gräben im Jahr 2022 wurde der Gewässergrund 
nach Großmuscheln abgeharkt. Es erfolgten keine Nachweise von Großmuscheln. Auch das Absuchen 
der Uferbereiche erbrachte keine Schalenfunde. Die untersuchten Gewässer haben aktuell keine Be-
deutung für Großmuscheln. 

Kolbenwasserkäfer 

Zur Erfassung des Kolbenwasserkäfers wurden im August 2022 5 ca. 20 m lange Grabenabschnitte mit 
einem flachen Kescher abgekeschert. In drei der fünf Grabenabschnitte wurden dabei Imagines des 
Kolbenwasserkäfers nachgewiesen, insgesamt wurden 8 Exemplare erfasst. Larven wurden nicht ge-
funden. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

2.1.2 Fläche und Boden 

Derzeitiger Zustand 

Die Flächen des Geltungsbereiches unterliegen überwiegend der landwirtschaftlichen Nutzung, dane-
ben sind Gräben und in geringem Umfang Gehölze ausgeprägt. Flächenversiegelungen liegen räumlich 
begrenzt im Norden des Geltungsbereiches in Form von Verkehrswegen vor. 

Der Geltungsbereich ist der Bodengroßlandschaft der Küstenmarschen und innerhalb dieser der Bo-
denlandschaft Alte Marsch zugeordnet. Als Bodentyp ist überwiegend eine Mittlere Kleimarsch ausge-
prägt. Am südöstlichen Rand des Geltungsbereiches ist teilweise eine Mittlere sulfatsaure Kleimarsch 
unterlagert von Kalkmarsch vorhanden, am nordwestlichen Rand liegt kleinräumig eine Flache Knick-
marsch unterlagert von eisenreicher Organomarsch vor. Bei dem Knickmarsch-Bereich handelt es sich 
um einen aufgrund seiner Seltenheit sowie seiner hohen bis äußerst hohen natürlichen Bodenfrucht-
barkeit um einen schutzwürdigen Boden. Weitere schutzwürdige Böden sind nicht ausgeprägt. Die 
standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit der im Plangebiet befindlichen Böden wird flächende-
ckend als sehr hoch bewertet. 
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Sulfatsaure Böden 

Laut den Daten des LBEG22 sind im Geltungsbereich sulfatsaure Böden ausgeprägt. Im Tiefenbereich 
von 0 bis 2 m handelt es sich dabei großräumig um aktuell und potenziell sulfatsaures Material aus 
mineralischen Anteilen und Torfen sowie kleinräumig im Norden um kalkfreies, aktuell und potenziell 
sulfatsaures Material. Am südwestlichen Rand des Geltungsbereiches sind Ablagerungen aus kalk-
freiem, tonigen Material vorzufinden, welche örtlich eine Belastung mit sulfatsaurem Material aufweisen. 
Im Tiefenbereich unterhalb von 2 m ist überwiegend kalkhaltiges Material über potenziell sulfatsaurem 
Material zu finden, im zentralen Geltungsbereich ist auch schwefelarmes, verbreitet kalkhaltiges Mate-
rial zu finden (siehe Abbildung 3). 

In den Jahren 2015 und 2016 wurde durch das Ingenieurbüro IDV GbR im gesamten Plangebiet des B-
Plans D 156 Conrebbersweg West eine Bodenuntersuchung bis in 1 m Tiefe auf potenziell sulfatsaure 
Eigenschaften durchgeführt. Ergänzend wurden im Jahr 2020 durch das Ingenieurbüro Linnemann (ILP 
entsprechende Erkundungen vorgenommen. Die Untersuchungen ergaben ein fast flächendeckendes 
Vorhandensein potenziell sulfatsaurer Böden ab einer Tiefe von 1 m. Zur detaillierten Erfassung der 
Bodenverhältnisse fand eine weitere Erkundung des Plangebietes in Abhängigkeit von den geplanten 
Baumaßnahen in 2 m bzw. 4 m Tiefe durch das Ingenieurbüro Linnemann statt. Dabei wurden im Au-
gust 2022 insgesamt 19 Kleinbohrungen bis in eine Tiefe von 4 m und 18 Kleinbohrungen bis in eine 
Tiefe von 2 m abgeteuft. Für jede Bohrung wurde ein Schichtverzeichnis erstellt. Aufgrund einer Ver-
größerung des Plangebietes sowie einer Änderung der geplanten Straßenzüge wurden im August 2023 
elf weitere Kleinbohrungen bis in eine Tiefe von 4 m (geplanter Straßenverlauf) und drei Kleinbohrungen 
bis in 2 m Tiefe (flächenhafte Erkundung abgeteuft. 

Die entnommenen Proben wurden auf potenziell sulfatsaure Eigenschaften analysiert. 

 
22 NIBIS® Kartenserver (2018):Sulfatsaure Böden in niedersächsischen Küstengebieten –Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie (LBEG), Hannover. (zuletzt aufgerufen am: 02.09.2021) 

Abbildung 3: Verteilung sulfatsaurer Böden im Tiefenbereich zwischen 0 und 2 m (links) und unterhalb von 2 m 
(rechts). Quelle: LBEG (2022). 
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Das Bodenmaterial im ersten Meter kann insgesamt als nicht sulfatsauer eingestuft werden. Im Nord-
westen der Untersuchungsfläche liegen bis 3 m u. Geländeoberkante keine potenziell sulfatsauren Ei-
genschaften vor, allerdings gibt es kleinräumige Vorkommen sulfatsaurer Eigenschaften. An neun Punk-
ten liegen Anzeichen für aktuell sulfatsaure Böden vor.  

Kampfmittel 

Da der gesamte Bereich Conrebbersweg West aufgrund von Luftangriffen während des 2. Weltkrieges 
als kampfmittelgefährdet eingestuft wird, erfolgte im Mai 2014 eine Detail-Luftbildauswertung und 
Kampfmittelrecherche. Aufgrund einer Vergrößerung des Untersuchungsraumes wurden die Auswer-
tungen im März 2016 sowie im Mai 2017 ergänzt. Im südöstlichen Ausläufer des Geltungsbereiches 
wurde dabei ein Bereich potenzieller Kampfmittelgefährdung identifiziert. Auch wenn dort gemäß Gut-
achten lediglich ein geringes Restrisiko (<10-5) vorhanden ist, wird aus Vorsorgegründen im Vorfeld 
geplanter Bodenarbeiten, spätestens jedoch im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen eine detail-
lierte Kampfmittelüberprüfung empfohlen. 

Altlasten 

Altlasten befinden sich keine im Geltungsbereich. 

Zustand bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine Änderungen hinsichtlich des Schutzgutes Fläche und 
Boden ersichtlich. 

2.1.3 Wasser 

Derzeitiger Zustand 

Der betrachtete Bereich ist dem Grundwasserkörper Untere Ems rechts (DE GB DENI 39 09) zugeord-
net, dessen mengenmäßiger und chemischer Zustand als gut eingestuft wird. 

Im Geltungsbereich liegt im 30-jährigen Jahresmittel (Referenzzeitraum 1980 - 2010) eine Grundwas-
serzehrung vor. Die Lage der Grundwasseroberfläche liegt zwischen -2,5 und 0 m über NHN bei Ge-
ländehöhen zwischen 0 und – 0,5 m über NHN. 

Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung wird als hoch eingestuft. 

Der Geltungsbereich ist durchzogen von einem Grabensystem, welches in das südlich des Geltungs-
bereichs gelegene Larrelter Tief entwässern. Als größerer Graben verläuft dabei mit einer Breite von ca. 
3 m der Westerhuser Neulandschloot entlang des westlichen Geltungsbereichsrandes. Die übrigen 
Gräben weisen geringere Breiten auf. Daneben sind zwei kleinere Stillgewässer vorhanden (siehe Bio-
toptypenplan).  

Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete werden durch den Bebauungsplan nicht über-
lagert. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung zeichnen sich keine konkret prognostizierbaren Änderungen der 
Grundwasserverhältnisse für den betrachteten Bereich ab. Allerdings sind Veränderungen im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel (vgl. Kap. 2.1.4) durchaus zu erwarten. 

2.1.4 Klima und Luft 

Derzeitiger Zustand 
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Das Klima von Emden ist dem ozeanischen Bereich innerhalb der gemäßigten Zone zuzuordnen und 
ist einerseits durch die dominierenden Westwinde mit großer Wetter-Veränderlichkeit und andererseits 
durch die klimatische Ausgleichswirkung des Meeres geprägt. Die Sommer sind dementsprechend kühl 
und niederschlagsreich, die Winter mild und schneearm. Insgesamt herrschen geringe Temperatur-
schwankungen und hohe Luftfeuchten bei ganzjährig guten Austauschbedingungen und hoher mittlerer 
Windgeschwindigkeit. 

Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 8,6°C, die mittlere Jahresniederschlagsmenge liegt bei 781 mm. 

Informationen in Bezug auf die Luftqualität liegen für den Änderungsbereich nicht vor. Aufgrund der 
Nähe der Autobahn ist hier mit entsprechenden verkehrsbürtigen Luftschadstoffen zu rechnen. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Rahmen des Klimawandels werden u.a. eine Erhöhung der Durchschnittstemperaturen und eine 
Zunahme von klimatischen Extremereignissen (z.B. Starkregen, Starkwinde) prognostiziert. Wie sich die 
Bedingungen im Plangebiet selbst verändern werden, ist nicht zumutbar bzw. belastbar zu prognosti-
zieren. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hier vielfältige Wechselbeziehungen zwischen den 
Schutzgütern bestehen, so dass sich die klimatischen Änderungen auch auf z.B. Wasserhaushalt, Luft-
qualität und biologische Vielfalt auswirken können. 

2.1.5 Landschaft 

Derzeitiger Zustand 

Das Landschaftsbild des Geltungsbereiches und der umliegenden Flächen weist einen weitgehend of-
fenen Charakter auf und ist durch Grünlandflächen mit dazwischen verlaufenden Gräben geprägt. Im 
Norden und im Nordosten sind die Flächen teilweise durch flächige Gehölzbestände bzw. randliche 
Gehölzreihen strukturiert. Nach Osten hin wird der Blick durch die Siedlung Conrebbersweg und nach 
Süden hin durch den südlich des Larrelter Tiefs gelegenen „Friesenhügel“ begrenzt. 

Als landschaftliche Vorbelastung ist die nördlich bzw. nordwestlich in geringem Abstand zum Ände-
rungsbereich verlaufende Westumgehungsstraße zu nennen. 

Der Änderungsbereich ist gemäß Landschaftsrahmenplan der Stadt Emden (2021) dem Landschafts-
raum „Die Hammriche der Krummhörn“ und darin der Landschaftseinheit „A9 – Conrebbersweg“ zu-
gehörig, welche nordwestlich durch die Westumgehung sowie im Süden durch das Larrelter Tief abge-
grenzt wird. 

Diese wird als feucht-nasse Knick-Brackmarsch mit Geländehöhen von -0,3 m NN mit extensiven bis 
nassen, reich strukturierten Gründlandtypen mit dazwischen verlaufenden, teils breiten Gräben charak-
terisiert.  

Der Landschaftsrahmenplan schreibt der Landschaftsbildeinheit eine hohe Bedeutung zu. Als Störele-
ment mit besonderer Fernwirkung wird dabei die Autobahn genannt. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

2.1.6 Mensch 

Derzeitiger Zustand 

Der Änderungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Wohnnutzungen oder Arbeitsstätten sind 
innerhalb des Änderungsbereiches oder umliegend nicht vorhanden. 

Dem Gebiet kommt keine besondere Naherholungsfunktion zu, jedoch kann der landwirtschaftliche 
Weg von Fußgängern oder Fahrradfahrern genutzt werden.  



 
 

Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt 63 

 

 

Als Vorbelastung in Bezug auf Lärm ist die nördlich in geringer Entfernung des Änderungsbereichs ver-
laufende A 31 zu werten.  

Im Umfeld des Plangebietes sind keine Störfallbetriebe oder andere Risiken für schwere Unfälle oder 
Katastrophen erkennbar. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine Änderungen ersichtlich. 

2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Derzeitiger Zustand 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen mit ihrer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit sind als Sach-
gut zu werten.  

Das Vorhandensein von Bodendenkmälern kann im Änderungsbereich nicht ausgeschlossen werden. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

2.1.8 Wechselwirkungen zwischen den Umweltschutzgütern 

Zwischen den einzelnen Umweltschutzgütern bestehen umfangreiche funktionale Wechselwirkungen. 
So bedingen z.B. die Boden- und Klimaverhältnisse sowie die menschliche Nutzung die Ausprägung 
der Vegetation, diese wiederum prägt stark die Eignung als Tier-Lebensraum sowie die landschaftliche 
Eigenart und Erholungseignung. Eine hiervon unbeeinflusste Bestandsbeschreibung ist insofern nicht 
möglich, so dass die bestehenden Wechselwirkungen bereits in den vorstehenden Kapiteln mit Berück-
sichtigung finden. 

2.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und ermittelten 
Umweltauswirkungen, die bei Durchführung der Planung zu erwarten sind, dargelegt. Dabei werden die 
direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, 
mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Aus-
wirkungen während der Bau- und Betriebsphase in die Umweltprüfung einbezogen. Allerdings wird 
insbesondere auf die Auswirkungen abgestellt, welche möglicherweise ein erhebliches Ausmaß errei-
chen. Die nachfolgenden Kapitel enthalten vertiefende Erläuterungen zu den Aspekten, die im vorlie-
genden Planfall eine besondere Relevanz erreichen. 

Als Grundlage für die Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
werden zunächst Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplanerisch vorbereiteten 
baulichen und sonstigen Nutzungen zusammengestellt (vgl. auch tabellarische Übersicht im Anhang). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Ebene der Bauleitplanung regelmäßig keine Kenntnisse zu Ge-
staltungsdetails, Realisierungszeitpunkt u. ä. der künftigen Bebauung feststehen. 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden insbesondere durch folgende Charakteristika der ge-
planten Nutzungen bestimmt: 

 Festsetzung von Wohngebieten auf rd. 8,2 ha 

 Festsetzung von Urbanen Gebiete auf rd. 5,5 ha 

 Festsetzung von Verkehrsflächen auf rd. 2,8 ha 
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 Festsetzung einer Fläche zur Ver- und Entsorgung auf rd. 2,3 ha 

 Festsetzung Öffentlicher Grünflächen auf rd. 2,6 ha 

 Festsetzung von Wasserflächen auf rd. 0,7 ha 

In die nachfolgenden Darstellungen zu den Auswirkungen der Planung werden Angaben zur Eingriffs-
regelung integriert, d.h. die Identifizierung erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Bezüglich der Auswirkungen auf die Umweltschutzziele, welche auf Ebene der Europäischen Union 
oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegt sind, sei auf Kapitel 1.2 des Umweltbe-
richtes verwiesen. 

2.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Für das geplante Wohngebiet sowie die Erschließungswege werden die bestehenden Biotopstrukturen 
in Anspruch genommen, so dass ihre Bedeutung als Vegetationsstandort und Tierlebensraum verloren 
geht. Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans sind innerhalb der Wohngebiete und Mischge-
biete Flächeninanspruchnahmen im Umfang von rd. 7,3 ha zulässig. Betroffen sind insbesondere Grün-
landflächen, von denen große Teile Ausprägungen von mesophilem und Nassgrünland aufweisen, Grä-
ben, Gehölzbestände sowie in geringerem Flächenumfang auch halbruderale Vegetationskomplexe. 
Die Flächen verlieren ihre Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen- und Tiergemeinschaften, wodurch 
die Verluste als erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung einzustufen sind. 

2.2.2 Auswirkungen auf Fläche und Boden 

Mit der Umsetzung der Planung kommt es durch die zusätzliche Flächeninanspruchnahme für ein 
Wohnquartier zur Versiegelung von Böden, die ihre Funktionen im Naturhaushalt verlieren. Mit Knick-
marsch ist ein aufgrund seiner Seltenheit sowie seiner hohen bis äußerst hohen natürlichen Boden-
fruchtbarkeit ein schutzwürdiger Boden betroffen. 

Der Umfang der Flächeninanspruchnahmen wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wie 
folgt beschränkt: 

 rd. 4,9 ha innerhalb der Wohngebiete 

 rd. 4,4 ha innerhalb des Mischgebietes 

 rd. 2,1 ha für Verkehrsflächen  

Die direkten Flächeninanspruchnahmen stellen erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsre-
gelung dar. 

Im westlichen Teil des Geltungsbereiches wird zur Lagerung sulfatsauren Bodenaushubs die Errichtung 
einer Lagerstätte für einen Gesamtbodenaushub von schätzungsweise bis zu 10.000 m³ vorbereitet. 
Diese sollen im Änderungsbereich etwa 1,0 bis 1,5 m hoch aufgepoldert werden. Zunächst ist vorge-
sehen, die Lagerfläche bis in eine Tiefe von ca. 0,5 m auszukoffern und die Poldersohle zu kalken, um 
im Sickerwasser enthaltene Säure zu neutralisieren. Hierauf wird der potenziell sulfatsaure Bodenaus-
hub aufgebracht und eine Kalkung der endgültigen Oberfläche vorgenommen. Um den Polder herum 
wird ein Wall aus dem im Änderungsbereich anfallenden, nicht sulfatsauren Boden angelegt, um einen 
Wasseranstau zu gewährleisten. Im Zuge dessen kommt es zur Störung des natürlich gewachsenen 
Bodenprofils Da der Boden durch die fachgerechte Anlage eines semiterrestrischen Polders seine 
Funktion im Naturhaushalt beibehält, werden diese Beeinträchtigungen jedoch als nicht erheblich ein-
gestuft. Im Gegenteil trägt die Planung somit zur Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf den Boden 
durch Versauerung und Freisetzung von Schwermetallen bei. 
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2.2.3 Auswirkungen auf das Wasser 

Mit der Umsetzung der Planung ist die Überbauung mehrerer Gräben verbunden, was als Eingriff zu 
werten ist.  Mit den Neuversiegelungen wird sich der Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser er-
höhen und die Grundwasserneubildungsrate verringern.  

Durch den Ausschluss fossiler Brennstoffe innerhalb des Plangebietes kann es möglicherweise zu einer 
Nutzung von Erdwärme innerhalb des Geltungsbereiches kommen. Mit oberflächennaher Geothermie 
kann es lokal zu Veränderungen im Temperaturhaushalt des Grundwassers kommen.   

2.2.4 Auswirkungen auf Klima und Luft 

Mit der Umsetzung der Planung ist die großflächige Überbauung von Grünlandflächen verbunden, 
wodurch diese ihre Funktion als kaltluftbildende Flächen verlieren. Mit der Versiegelung und der Über-
bauung geht eine stärkere Erwärmung und Veränderung des Lokalklimas einher.  

Erhebliche Auswirkungen ergeben sich jedoch nicht. 

Durch Anwohnerverkehr sowie Heizanlagen im geplanten Wohnquartier wird sich der Ausstoß von Luft-
schadstoffen erhöhen. Die Auswirkungen sind jedoch nicht als erheblich zu werten. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Landschaft 

Mit der Umsetzung eines Wohngebietes in einem derzeit durch seinen offenen Landschaftscharakter 
geprägten Bereich entsteht eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

2.2.6 Auswirkungen auf den Menschen 

Zur Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wer-
den passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 

Mit der Umsetzung der Planung wird neuer Wohnraum sowie neue Freizeitmöglichkeiten (Grünflächen, 
Spielplatz) geschaffen. 

2.2.7 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und sonstigen Sachgütern werden nicht prognostiziert. 

2.2.8 Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Umweltschutzgütern 

Zwischen den einzelnen Umweltschutzgütern bestehen umfangreiche funktionale Wechselwirkungen. 
So führen beispielsweise die Versiegelungen von Böden zugleich zu Beeinträchtigungen der Grund-
wasserneubildung und der Eignung als Pflanzen-Standort. Eine separate Wirkungsprognose ist inso-
fern nicht möglich, so dass die bestehenden Wechselwirkungen bereits in den vorstehenden Kapiteln 
mit Berücksichtigung finden. 

 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltwirkungen 

Die Überwachungsmaßnahmen zu den Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen (gemäß Anlage 1 Ziffer 2 c) BauGB) sind in Kap. 3.2 näher dargelegt, zusammen 
mit den Überwachungsmaßnahmen zu den erheblichen Umweltauswirkungen (gemäß Anlage 1 Ziffer 
3 b) BauGB). 
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2.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nachteiliger Um-

weltwirkungen 

Durch folgende Maßnahmen wird im Rahmen der vorliegenden Planung zur Vermeidung, Verhinderung 
und Verringerung nachteiliger Umweltwirkungen beigetragen: 

 Die Verwendung fossiler Brennstoffe zur Deckung des Wärmebedarfs in Gebäuden ist 
unzulässig 

 Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden mit einer Dachneigung von bis zu 15 % sind 
extensiv zu begrünen oder mit Photovoltaikmodulen auszustatten. 

 Grünordnerische Festsetzung Maßnahmenfläche für § 30-Ausgleich 
 Grünordnerische Festsetzung: Erhalt von Gehölzen, Gräben und halbruderalen Gras- und 

Staudenfluren 
 Grünordnerische Festsetung: Flächen mit Pflanzgebot 

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nach-
teiliger Umweltwirkungen möglich und anzustreben, die jedoch auf Ebene der vorliegenden Pla-
nung nicht geregelt werden. Hierzu zählen nach gegenwärtigem Stand insbesondere folgende 
Maßnahmen: 

 Soweit die Baumaßnahmen und insbesondere die Baufeldfreimachung und vergleichbare 
Eingriffe in Vegetation und Bodenoberfläche während der Vogelbrutzeit stattfinden, sollte 
zeitnah vorher durch eine fachkundige Person überprüft werden, ob aktuell genutzte 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten artenschutzrechtlich relevanter Tiere in den Baufeldern 
vorhanden sind. Sofern solche Fortpflanzungs- und Ruhestätten festgestellt werden, sollten die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen vor Aufnahme der Baumaßnahmen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde abgestimmt und entsprechend der Abstimmung umgesetzt werden. 
Analog sollte auch bei Wiederaufnahme des Baubetriebes nach längerer Unterbrechung 
vorgegangen werden. 

 Bei der Abstimmung des Zeitpunktes für Erdarbeiten sollte die Witterung und die Bodenfeuchte 
beachtet werden. So sollte der Boden nach einer längeren Regenperiode nicht befahren 
werden, um eine Schädigung des Oberbodens zu vermeiden. Die Anlage von Fahrstraßen sollte 
nur bei trockenem Wetter und auf abgetrockneten Böden erfolgen. 

 Im Zuge des Vorhabens sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.  
 Der Aus- und Wiedereinbau des potenziell sulfatsauren Bodenaushubs wird kontinuierlich 

durch eine bodenkundliche Baubegleitung überwacht. Nach Abschluss der Erdarbeiten ist eine 
Abschlussdokumentation vorzulegen. 

 Durch ordnungsgemäßen und sorgsamen Umgang mit Maschinen, Baustoffen werden 
Verunreinigungen von Boden und Wasser vermieden. 

 Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
auftreten, werden diese entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unverzüglich der 
zuständigen Behörde gemeldet. 

 Sollten sich bei den erforderlichen Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen oder Altlasten ergeben, wird unverzüglich die zuständige Untere 
Bodenschutzbehörde benachrichtigt. 

2.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Umweltwirkungen 

Wie in Kap. 2.2.1 – 2.2.5 ausgeführt, entstehen bei Umsetzung der Planung erhebliche Beeinträchti-
gungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung. Die unvermeidbaren 
erheblichen Beeinträchtigungen betreffen die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Flä-
che und Boden, Wasser sowie Landschaft. 
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Plangebietsinterne Ausgleichsmaßnahmen 

Innerhalb der Maßnahmenfläche M1 wird künftig durch Sukzession eine halbruderale Gras- und Stau-
denflur entwickelt. Um ein Verbuschen der Fläche zu verhindern, wird die Fläche jährlich oder alle zwei 
Jahre zwischen Oktober und November unter Abfuhr des Mähgutes gemäht. Hierdurch kann teilweise 
ein plangebietsinterner Ausgleich nach Eingriffsregelung erfolgen 

Innerhalb der festgesetzten Anpflanzflächen werden mehrreihige Heckenpflanzungen aus standortge-
rechten, heimischen Gehölzen angelegt. Diese dienen einerseits dem Lebensraumgleich und tragen 
andererseits zu einer Durchgrünung des Geltungsbereiches bei. 

Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Räumstreifen“ entlang der Gräben sind nach 
einer Aushagerungszeit (vollständiger Verzicht auf Düngung) von 2-3 Jahren durch Schlitzsaat mit einer 
für das nordwestdeutsche Tiefland geeigneten, artenreichen Regiosaatgutmischung zu ergänzen und 
extensiv mit einer maximal zweischürigen Mahd zu pflegen. 

Ermittlung des externen Ausgleichsbedarfs 

Nachfolgend wird eine Quantifizierung des plangebiets-externen Ausgleichsbedarfs (Eingriffsbilanzie-
rung) in Anlehnung an das Modell des Niedersächsischen Städtetags vorgenommen. 

Auf insgesamt rd. 8 ha des Plangebietes liegen nach § 30 BNatSchG und § 24 NNatSchG gesetzlich 
geschützte Biotope vor. Der auf Grundlage des § 30 Abs. 4 BNatSchG in einem gesonderten Verfahren 
konkret zu regelnde Ausgleich wird mit einem Kompensationsfaktor von 1:2 angesetzt. In den nachfol-
genden Tabellen zur Eingriffsbilanzierung werden diese Flächen somit mit einem Wertfaktor von 0 be-
rücksichtigt. 

Nach den Ergebnissen der Biotoptypenkartierung ergeben sich folgende Bestandsflächenwerte: 

Biotoptyp 
Fläche 

(m²) Wertfaktor Werteinheiten 
§ 30-Biotope 80.469 0 0 

Rubus-Lianengestrüpp (BRR) 1.009 3 3.027 

Nährstoffreicher Graben (FGR) 5.285 3 15.855 

Sonstiges feuchtes Extensivgrünland (GEF) 20.473 3 61.419 

Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF) 54.147 2 108.294 

Naturnahes Feldgehölz (HN) 3.045 3 9.135 

Straße (OVS) 517 0 0 

Weg (OVW) 2.115 0 0 

Baustelle (OX) 635 0 0 

"Halbruderale Gras- und Staudenflur  
   

feuchter/mittlerer Standorte (UHF, UHM)" 6.085 3 18.255 

Summe 173.780  215.985 

 

Als Planzustand werden die nachfolgenden Flächenwertigkeiten eingestuft: 

Planung Flächen (m²) Wert- 
faktor 

Wert- 
einheiten 

Allgemeine Wohnbaugebiete 72.529    
davon bis zu 60% versiegelbar  43.517 0 0,0 

Rest unversiegelt  29.012 1 29.011,6 
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Allgemeine Wohnbaugebiete 9.783    

davon bis zu 80% versiegelbar  7.826 0 0,0 

Rest unversiegelt  1.957 1 1.957 
Urbane Gebiete 5.522 

   

davon bis zu 80% versiegelbar 
 

4.418 0 0 

Rest unversiegelt 
 

1.104 1 1.104 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 23.908 
   

davon 90 % versiegelbar 
 

21.517 0 0 

Rest unversiegelt 
 

23.90,8 1 2.391 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 4.756 
 

0 0 

Öffentliche Grünflächen 26.234 
   

davon Parkanlage 
 

9.915 2 19.830 

davon Anpflanzgebot 
 

1.493 3 4.479 

davon Räumstreifen 
 

1.971 3 5.913 

davon Maßnahmenfläche (Sukzession) 
 

2.317 3 6.951 

davon Maßnahmenfläche (Weidengebüsch)  4.804 2 9.608 

davon Erhalt  4.034 3 12.102 

Wasserflächen 7.288  3 21.864 

Flächen für Ver- und Entsorgung 23.760    

davon Zweckbestimmung Abfallentsorgung  23.504 3 70.512 

davon Zweckbestimmung Abwasserentsorgung  256 0 0 

Summe 173.780 
  

185.722 

 

Für die Abfallentsorgungsfläche (23.504 m² Bodenlager) wird dabei ein Wertfaktor von 3 angenommen, 
da zukünftig eine extensive Nutzung der Fläche sowie eine Initialbepflanzung mit Seggen 
angemnommen wird. Somit ist davon auszugehen, dass die Fläche zukünftig die Qualitäten eines 
mesophilen Grünlands annehmen kann. Im Bereich der Maßnahmenfläche 2 wird keine 
Biotopaufwertung angenommen, da es sich hierbei um einen Ausgleich nach § 30 geschützter Biotope 
handelt. 

Durch Abzug des Planflächenwertes (185.722 Werteinheiten) vom Bestandsflächenwert (215.985 Wer-
teinheiten) ergibt sich das mit der Umsetzung der Planung verbundene Kompensationserfordernis von 
30.263 Werteinheiten. 

Plangebietsexterne Ausgleichsmaßnahmen 

Zum Ausgleich des nach der Eingriffsregelung entstehenden Kompensationsdefizites beabsichtigt die 
Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) die großflächige Entwicklung von mesophilem Grünland 
sowie Nassgrünland auf derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen (Acker (AT) und 
Intensivgrünland (GI)) innerhalb des Flächenpools „Coldewehr“ (siehe Abbildung 4). Die Flächen liegen 
rund 3,5 km nordwestlich des Geltungsbereiches am Knockster Tief. 
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Abbildung 4: Luftbild Flächenpool Coldewehr 

Zu dem ausgewählten Flächenpool „Coldewehr“ liegt ein Kartierbericht aus 2020 zur Eignungsprüfung 
als mögliche Kompensationsflächen vor, welcher eine Bestandsbeschreibung der Biotoptypen und 
Brutvögel umfasst. Aus folgenden Gründen wird der Fläche eine gute Eignung als Kompensationsfläche 
zugeschrieben: 

 In der Umgebung gibt es Vorkommen von Wiesenvögeln (Uferschnepfe, Rotschenkel, 
Feldlerche, Wiesenpieper und Kiebitz) sowie Rohrbrütern (Blaukehlchen, Schilfrohrsänger, 
Teichrohrsänger, Rohrammer) 

 In der Umgebung finden Konzepte für Wiesenvögel Anwendung 

2022 wurden im Bereich „Coldewehr“ Maßnahmen zum Gelegeschutz von Wiesenbrütern 
(Uferschnepfe und Kiebitz) umgesetzt. Hieraus ergeben sich weitere Kenntnisse über den Bruterfolg 
der Arten sowie die bis dahin bestehenden Beeinträchtigungen. 

Im September 2022 fand eine Grünlandansaat auf einer Ackerfläche statt (2,6363 ha Flächenanteil, 
Flurstück 16/8). Ab Januar 2023 werden die Flächen des Maßnahmenbereichs (17,6819 ha, siehe fol-
gende Abbildung 5) unter Berücksichtigung der Belange der Wiesenvögel extensiv bewirtschaftet. Wei-
terhin sind Vernässungsmaßnahmen zur Steigerung der Habitatqualitäten geplant (Grüppenaufstau, 
Aufhebung von Dränagen).  

Für den gesamten Flächenpool Coldewehr wurde auch im Jahr 2023 der Gelegeschutz weiter 
durchgeführt und dokumentiert und wurde auch für das Jahr 2024 beauftragt. 

 

Entwicklungsziele innerhalb des Flächenpools sind: 
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 Erhalt und Förderung des vorhandenen artenreichen Grünlandes und weiterer 
Pflanzengesellschaften feuchter bis nasser Standorte sowie der standorttypischen 
Grabengesellschaften 

 Förderung und Erhalt traditioneller Bewirtschaftungsformen, insbesondere der Beweidung von 
Dauergrünland in Marschflächen 

 Erhalt und Förderung von Amphibien-Lebensräumen 

 Verbesserung der Habitatbedingungen für Wiesenbrutvögel 

 Bereitstellung und Verbesserung von Rasthabitaten für Gastvöge. 

Als allgemeine Nutzungsbedingungen sind u. A. folgende festgesetzt: 

Grundsätze: 

 Das Grünland ist als Wiese, Weide oder Mähweide mit bevorzugter Beweidung zu nutzen.  

 Die Flächen nördlich des Coldewehrschlootes (10,6134 ha: Flurstücke 8/2 u. 7/5 (teilweise)) 
sind als Weide zu nutzten.  

 Eine Brachlegung ist unzulässig.  

 Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.  

 Duldung von Biotopgestaltungsmaßnahmen und weitergehenden Nutzungseinschränkungen 
zum Schutz gefährdeter Arten nach rechtzeitiger Absprache.  

 Die Lagerung von Winterfutter auf der Fläche ist unzulässig (Silage, Rundballen o. ä.). 

Düngung:  

 Ausbringung von Festmist oder mineralischen Dünger nur nach Absprache mit der UNB des 
Landkreises Aurich nach Bedarf gemäß Bodenbeprobung.  

 Keine Düngung mit Gülle.  

Bearbeitung:  

 Keine maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schleppen, Mähen) vor dem 01. Juli.  

 Keine Veränderung des Bodenreliefs.  

 Keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen.  

 Narbenerneuerung nur in Absprache mit der UNB des Landkreises Aurich mit abgestimmter 
Saatgutmischung.  

Schnittnutzung:  

 Mahd nach dem 01.07. mit Mähgut-Entfernung.  

 Mulchen ist unzulässig.  

 Das Grünland muss durch eine Herbst-Mahd mit Mähgut-Entfernung kurzrasig in den Winter 
gehen, wenn Bodenfeuchte und Witterung dies zulassen.  

Beweidung:  

 Die Weidesaison ist auf den Zeitraum vom 15.04. bis 15.11. begrenzt.  
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 Die Beweidung darf erst nach Abtrocknung der Fläche und Trittfestigkeit der Grasnarbe be-
gonnen werden.  

 Die Beweidung ist vor dem 01.07 auf max. 2 GVE je Hektar ohne Portionierung beschränkt.  

 Eine Pferde-Beweidung ist erst ab dem 01.07. gestattet.  

 Eine regelmäßige Zufütterung ist verboten.  

 Das Grünland muss kurzrasig in den Winter gehen. Geilstellen werden dazu ausgemäht (mit 
Mähgut-Entfernung), wenn Bodenfeuchte und Witterung dies zulassen.  

 Keine Einzäunung mit flatternden Materialien ( Flatter-, Litzenband, usw. ). 

Gemäß dem erreichbaren Zielwertfaktor 4 wird auf Grundlage der Bestandsbiotoptypen ‚Basenreicher 
Tonacker (AT, Wertfaktor 1) und ‚Sonstiges feuchtes Intensivgrünland‘ (GIF, Wertfaktor 2) eine 
Aufwertung von 3 bzw. 2 WE/m² angesetzt (WE = Werteinheiten). In diese Aufwertungsansätze werden 
der Erhalt, die Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer mit einbezogen. 

Um das Kompensationsdefizit von 30.263 Werteinheiten zu decken, besteht somit ein Flächenbedarf 
von rd. 1,0 ha Ackerfläche oder rd. 1,5 ha Intensivgrünlandfläche. Im Kompensationspool Coldewehr 
wird auf dem Flurstück 16/8 (Flur 9, Gemarkung Freepsum) dazu ein Flächenanteil von 10.088 m² 
zugeordnet. Als Kompensationsmaßnahme wurde auf dieser Ackerfläche bereits eine artenreiche 
Grünland-Mischung angesät. 

Rd. 15,56 ha (Überwiegend Grünland, kleinräumig Ackerfläche) innerhalb des Flächenpools werden 
vorgehalten für den Ausgleich von § 30-Biotopen (siehe unten). Es ist absehbar, dass das 
Kompensationsdefizit auf den verbliebenen Flächen vollständig abgegolten werden kann. 

Die planungsrechtliche Absicherung der Maßnahmen erfolgt im Pool „Coldewehr“ durch Eigentums-
Übertrag an die Stadt Emden.  

Ausgleich zum Biotopschutz gemäß § 30 BNatSchG und § 24 NNatSchG 

Für die betroffenen gemäß § 30 BNatSchG und § 24 NNatSchG gesetzlich geschützten Biotope 
bestehen unter der Maßgabe, dass im Verhältnis 1 : 2 ausgeglichen wird (s. Kapitel 1.2), folgende 
Ausgleichserfordernisse:  

 

Biotoptyp Fläche (m²) Kompensationsbedarf (m²) 

Sonstiges Weiden-Ufergebüsch (BAZ) 2.389 4778 

Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF) 38.272 76544 

Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen (GNF) 39.555 79110 

Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZ) 148 296 

Wiesentümpel (STG) 105 210 

Gesamt-Summen 80.469 160.938 

 

Die von der Planung betroffenen Weiden-Ufergebüsche werden innerhalb des Geltungsbereiches 
wiederhergestellt. Damit verringert sich das Kompensationsflächenerfordernis von 160.938 m² um 
4.778 m² auf ein Flächenerfordernis von 156.160 m² für externe Kompensationsmaßnahmen. 
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Der Ausgleich der Grünlandbiotope (GMF und GNF) ist dabei wie der Ausgleich nach der 
Eingriffsregelung innerhalb des Flächenpools Coldewehr vorgesehen. Die Entwicklungsziele sowie 
Nutzungsauflagen sind den obigen Ausführungen zur Eingriffsregelung zu entnehmen. Für den 
Ausgleich der gesetzlich geschützten Biotope werden insgesamt rd. 15,56 ha Fläche vorgehalten 
(Zuordnung siehe Abbildung 5). Die planungsrechtliche Absicherung der Maßnahme erfolgt durch 
Eigentumsübertrag an die Stadt Emden. Der Gesamt-Kompensationsflächenbedarf im Pool 

Coldewehr beträgt 166.248 m² (156.160 m² + 10.088 m²). Zugeordnet werden die Flurstücke 7/7 
(Flur 12, Gemarkung Pewsum) sowie 7/5 (Teilfläche), 8/2 und 16/8 (Teilfläche) (Flur 9, Gemarkung 
Freepsum). 

Bezüglich der nach § 30 gesetzlich geschützten Biotoptypen Stillgewässer/Wiesentümpel erfolgt die 
Schaffung der entsprechenden Biotoptypen innerhalb des Flächenpools Arler Hammrich (NLG mbH) 
(siehe Abbildung 6). Der Flächenpool liegt rd. 29 km nordöstlich des Geltungsbereiches innerhalb der 
Gemeinde Großheide im Landkreis Aurich. Das Hauptziel ist die Verbesserung des 
Wiesenvogellebensraums durch Extensivierungs- und Vernässungsmaßnahmen sowie 
Gewässerherstellungen. 

Abbildung 5: Zuordnung der Flächen zum Ausgleich gesetzlich geschützter Biotope innerhalb des Flä-
chenpools Coldewehr (gelb-gepunktet umgrenzte Bereiche = 17,6819 ha Maßnahmenflächen)  
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Abbildung 6: Lageübersicht des Kompensationsflächenpools Arler Hammrich 

Innerhalb der Flurstücke 14/1 sowie 58/2, Flur 3, Gemarkung Arle sollen dabei auf einer Fläche von rd. 
300 sowie 220 m² Stillgewässer angelegt werden (siehe Abbilung 7). Die Umsetzung der Gewässer ist 
bereits genehmigt und im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen. Die planungsrechtliche Absicherung der 
Maßnahmen erfolgt durch die Eintragung einer Dienstbarkeit in das Grundbuch zugunsten der Stadt 
Emden. 
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Abbildung 7: Auszug aus dem Kompensationspool Arler Hammrich. Zuordnung zweier Teiche zum vorliegenden 
Bebauungsplan Nr. D 156 IV. Abschnitt 

Ausgleichsmaßnahmen für Brutvögel 

Es sind durch die direkte Überplanung von Brutplätzen und durch Störwirkungen planungsrelevante 
Vogelarten mit schlechtem Erhaltungszustand (s. Kapitel 1.3.2) betroffen. Die innerhalb des 
Flächenpools „Coldewehr“ durchgeführten bzw. durchzuführenden Maßnahmen (großflächig 
zusammenhängende Schaffung von mesophilem Grünland und Nassgrünland auf Acker und 
Intensivgrünland) können eine Mehrfachwirkung und einen vollständigen, funktionalen Ausgleich im 
Rahmen der Eingriffsregelung bzw. des § 30-Ausgleichs erzielen. 

Fazit zur Eingriffsregelung 

Es ist absehbar, dass ein vollständiger Ausgleich des Eingriffs erzielt werden kann. Die Eignung und 
Aufwertungsmaßnahmen in den Kompensationspools Coldewehr und Arler Hammrich, wurden mit den 
Naturschutzbehörden der Stadt Emden und des Landkreises Aurich abgestimmt. 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Planung dient der Umsetzung eines neuen Wohngebietes. Es wurden unterschiedliche 
Flächenzuschnitte sowie Erschließungsvarianten geprüft. Es drängen sich keine Alternativen mit 
geringeren Umweltauswirkungen auf.  

Bezüglich der Verfügbarkeit und Eignung von externen Kompensationsflächen wurden Flächen 
innerhalb des Stadtgebietes von Emden geprüft, jedoch ohne Erfolg. 
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2.5 Schwere Unfälle und Katastrophen 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bauleitplan 
zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, werden bei der 
Umsetzung der Planung nicht abgeleitet. 

Zusätzliche Angaben 

2.6 Verfahren und Schwierigkeiten 

Bei der Durchführung der Umweltprüfung kamen folgende Verfahren zur Anwendung: 

 Biotoptypen-Erfassung nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen 

 Auswertung folgender Fachgutachten: 

o Bioconsult GmbH & Co. KG (2022): Erfassung von Grabenfischen, Großmuscheln und dem 

Kolbenwasserkäfer. Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West, IV, Teilbereiche A und B 

in der Stadt Emden. 

o Büro für Landschaftsplanung, Ökologie und Umweltforschung M. Heinrichsdorff (2022): 

Bebauungsplan D 156, IV. Abschnitt Conrebbersweg West in der Stadt Emden. Brutvo-

gelerfassung 2022, Gastvogelerfassung 2022, Amphibienerfassung 2022 

o planungsgruppe grün (2020): Eignungsprüfung möglicher Kompensationsflächen der 

NLG Kartierbericht Biotope und Avifauna.  

o planungsgruppe grün (2019): Bauleitplanung Stadtteil Conrebbersweg – Kartierbericht 

Biotoptypen und Fauna 

o Geonovo (2021): Emden Conrebbersweg Prüfbericht PASS 

o Geonovo (2021): Emden Conrebbersweg Polder 

o Ingenieurbüro IDV GbR (2017): Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg, Emden – Do-

kumentation der Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit unter besonderer Berück-

sichtigung möglicher sulfatsaurer Eigenschaften.  

o Ingenieurbüro Linnemann (2023): Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Ab-

schnitt Teil B, Stadt Emden – Dokumentation der Bodenbelastungsuntersuchung auf 

sulfatsaure Böden 

o Ingenieurbüro Linnemann (2021): Handlungsempfehlungen für den Umgang mit sul-

fatsaurem Bodenaushub unter Berücksichtigung der Geofakten 25 (LBEG) im Bereich 

des B-Plans D 156 „Conrebbersweg West“, III. Abschnitt – Conrebbersweg, 26721 

Emden. 

o NWP Planungsgesellschaft mbH (2023): Bebauungsplan D 156 IV. Abschnitt: Faunis-

tisches Gutachten Fledermäuse. Stand: 30.10.2023 
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o Sachverständigenbüro STAUDE (2017): Bericht – Luftbildauswertung und Kampmit-

telrecherche zur Verifizierung der Kampfmittelgefährdung, Bebauungsplan D 156 Con-

rebbersweg-West, Emden (2. Erweiterung) 

 Auswertung folgender allgemein verfügbarer Quellen: 

o NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 

o Umweltkartenserver des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz 

o Landschaftsrahmenplan Stadt Emden 

 Eingriffsbilanzierung in Anlehnung an das Modell des Niedersächsischen Städtetags 

Relevante Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergaben sich nicht.23 

2.7 Geplante Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB haben die Kommunen erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durch-
führung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring). 

Im Folgenden sind sowohl die Überwachungsmaßnahmen zu den Vermeidungs-, Verhinderungs-, 
Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen (gemäß Anlage 1 Ziffer 2 c) BauGB) als auch die 
Überwachungsmaßnahmen zu den erheblichen Umweltauswirkungen (gemäß Anlage 1 Ziffer 3 b) 
BauGB) dargelegt. 

Zur Überwachung der Auswirkungen der vorliegenden Planung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 Die Stadt wird 3 – 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen eine Ortsbegehung des Plange-
bietes durchführen oder veranlassen und dies dokumentieren. So können eventuelle unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen ermittelt und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen 
werden. 

 Die Stadt wird 3 – 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen eine Ortsbegehung der Aus-
gleichsflächen durch einen Fachgutachter veranlassen und dies dokumentieren. So kann über-
prüft werden, ob die prognostizierte Entwicklung eingetreten ist bzw. eingesetzt hat und ob ggf. 
weitere Maßnahmen zum Erreichen des Zielzustandes erforderlich sind. 

 Die Stadt wird Hinweisen von den Fachbehörden und aus der Bevölkerung über unvorherge-
sehene nachteilige Umweltauswirkungen der Planung nachgehen und dies dokumentieren. 

2.8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der Planung schafft die Stadt Emden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
eines neuen Stadtteils sowie einer Bodenlagerstädte am westlichen Siedlungsrand zu schaffen. Ziel ist 
die Entwicklung von zusätzlichem Wohnraum, Arbeitsplätzen und Versorgungseinrichtungen um den 

 

23 Hinweis zum Umweltschadensrecht: Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kenntnisse sind nicht alle zukünftigen Auswirkungen der 
Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG abschließend prognostizierbar. Es können 
nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes der genannten Arten oder Lebens-
räume verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbereich der Planung bisher nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwir-
kungsbereich der Planung ansiedeln bzw. entwickeln. Eine vollständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß § 19 Abs. 1 
BNatSchG kann deshalb planerisch und gutachterlich nicht gewährleistet werden. 
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kommenden demografischen Anforderungen gerecht zu werden und eine hohe Lebensqualität zu ge-
währleisten. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 17,3 ha. Im Parallelverfahren wird 
für den westlichen Teilabschnitt (Bodenlagerfläche) die 87. Flächennutzungsplanänderung durchge-
führt. 

Das Plangebiet zeichnet sich durch von Gräben durchzogene Grünlandflächen zusammen, welche zu 
großen Flächenanteilen als gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG und § 24 NNatSchG 
(mesophiles Grünland, Nassgrünland) ausgeprägt sind. Daneben sind auch Intensiv- und Extensivgrün-
land ausgeprägt. In kleineren Flächenanteilen sind auch Gehölze, halbruderale Saumstrukturen und 
Stillgewässer vorhanden. Im Osten schließen sich Siedlungsflächen an.  

Die vorliegenden Brutvogelkartierungen weisen auf eine Bedeutung des weiträumig offenen Gebietes 
für Wiesenbrüter, insbesondere den Wiesenpieper hin. Die nördlich gelegenen Gehölzflächen bieten 
daneben Habitatpotenzial für gehölzbrütende Vogelarten wie den Gelbspötter. Für Fledermäuse weist 
der Geltungsbereich eine geringe bis mittlere Bedeutung auf, Quartiere sind nicht vorhanden. Der Gel-
tungsbereich bietet darüber hinaus Lebensraum für drei Amphibienarten (Erdkröte, Grasfrosch, See-
frosch). Innerhalb der Gräben sind zudem Vorkommen des Großen Kolbenwasserkäfers sowie des 
Schlammpeitzgers hervorzuheben. 

Der Boden stellt sich überwiegend als Mittlere Kleimarsch dar. Ab einer Tiefe von 1 m sind mit Aus-
nahme der nordwestlichen Bereiche innerhalb des Geltungsbereiches großflächig (potenziell) sul-
fatsaure Bodenschichten vorhanden. 

Die Planung nimmt großflächig unversiegelte Freiflächen des Außenbereiches in Anspruch, es handelt 
sich dabei überwiegend um Grünlandflächen. Hierdurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Vege-
tations- und Biotopstrukturen sowie Lebensraumverlust für Tiere, einschließlich Rückgang der biologi-
schen Vielfalt, der Bodenfunktionen und der Fläche zu erwarten. Die erheblichen Beeinträchtigungen 
werden als langfristige und direkte, erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen, Tiere und 
biologische Vielfalt, Fläche und Boden in die Eingriffsregelung eingestellt. Daneben sind großflächig 
auch gesetzlich geschützte Biotope betroffen. Hier ist ein Ausgleich im Verhältnis 1:2 vorgesehen, wel-
cher teilweise innerhalb des Plangebietes und teilweise in den externen Kompensationsflächenpools 
„Coldewehr“ und „Arler Hammrich“ durchgeführt wird. 

Ein innergebietlicher Ausgleich erfolgt teilweise durch die Entwicklung halbruderaler Gras- und Stau-
denfluren sowie Festsetzungen von Gehölzpflanzungen. Trotz Beachtung der Vermeidungs- und Mini-
mierungsgrundsätze sowie Umsetzung der plangebietsinternen Ausgleichsmaßnahmen verbleiben er-
hebliche Beeinträchtigungen in Höhe von 30.263 Werteinheiten, die eine externe Kompensation erfor-
derlich machen. Der Ausgleich erfolgt plangebietsextern innerhalb des Flächenpools „Coldewehr“ der 
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH. 
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Anhang zum Umweltbericht 

Mögliche erhebliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase gemäß BauGB, 
Anlage 1, Nr. 2.b) Ziffer aa) bis hh) u. a. infolge 

aa) Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, so-
weit relevant einschließlich Abrissarbeiten: 

Festsetzung von Wohngebieten, einem Mischgebiet, 
Verkehrsflächen, Wasserflächen sowie öffentlichen 
Grünflächen. 

bb) Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfüg-
barkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist:  

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt rd. 16 ha und 
stellt sich als grünlandgeprägte Offenlandschaft dar. 
Zwischen den landwirtschaftlichen Parzellen verlaufen 
zahlreiche Gräben, daneben sind in geringerem Maßa 
auch Gehölze ausgeprägt. 

cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen:  

Während der Bauphase sind baubedingt Lärm, Erschüt-
terungen und Staub zu erwarten. 

dd) Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Besei-
tigung und Verwertung: 

Es liegen keine Angaben über die Art und Menge der 
erzeugten Abfälle vor. 

ee) Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle und 
Katastrophen): 

Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
werden passive Schallschutzmaßnahmen an den Ge-
bäuden erforderlich. 

Für allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete sind 
keine besonderen Anfälligkeiten für Unfälle oder Kata-
strophen zu erwarten. 

ff) Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarten 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger beste-
hender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressour-
cen: 

Eine Kumulierung mit Umweltauswirkungen benachbar-
ter Plangebiete ist nicht ersichtlich. 

gg) Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten 
Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels: 

Durch den Verlust von Freiflächen kommt es zu Verän-
derungen des Lokalklimas. 

Eine besondere Anfälligkeit gegenüber den Folgen des 
Klimawandels ist nicht ersichtlich. 

hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe: Die bei der Bau- und Betriebsphase eingesetzten Tech-
niken und Stoffe sind nicht bekannt. 
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Nachfolgend ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und ermittel-
ten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben insbesondere zu erheblichen Umweltauswir-
kungen sind den jeweiligen Kapiteln des Umweltberichtes näher erläutert. 

Die Angaben zu den geplanten Vorhaben bzw. zu den bauleitplanerisch vorbereiteten baulichen und 
sonstigen Nutzungen, welche für die Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung in die Umweltprüfung eingestellt wurden, sind in Kap. 2.2 des Umweltberichtes dargestellt. 

Vorab werden einige Erläuterungen zu der nachfolgenden tabellarischen Übersicht der Umweltauswir-
kungen aufgeführt. 

Erläuterungen zur tabellarischen Übersicht der Umweltauswirkungen 

die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird wie folgt vorgenommen 

o keine bedeutsamen Umweltauswirkungen ersichtlich/ zu erwarten 

x Umweltauswirkungen zu erwarten, aber unerheblich 

X Umweltauswirkungen von einiger Relevanz zu erwarten, nähere Erläuterungen in 
Kap. 2.2 ff. des Umweltberichtes 

kurzfristig vorliegend definiert als < 3 Jahre andauernd/ innerhalb von 3 Jahren nach Umset-
zung der geplanten Vorhaben einsetzend 

mittelfristig vorliegend definiert als 3 – 15 Jahre, generell überschaubare Perspektive der Bau-
leitplanung  

langfristig vorliegend definiert als 15 Jahre, danach ggf. bauleitplanerische Überprüfung, An-
passung  
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 
Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege  
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

d
ir

ek
t 

in
d

ir
ek

t 

se
ku

n
d

är
 

ku
m

u
la

ti
v 

g
re

n
zü

b
er

sc
h

re
it

en
d

 

ku
rz

fr
is

ti
g

 

m
it

te
lfr

is
ti

g
 

la
n

g
fr

is
ti

g
 

st
än

d
ig

 

vo
rü

b
er

g
eh

en
d

 

p
o

si
ti

v 

n
eg

at
iv

 

 
 
 
 
 
 
 
Kurz-Erläuterungen 

a)  Auswirkungen auf …              

 Tiere X X o X o X X X X x o X Mit Umsetzung der Planung kommt es zum Lebensraumverlust von 
Tieren. 

 Pflanzen X X o X o X X X X x o X Mit Umsetzung der Planung kommt es zum Lebensraumverlust von 
Pflanzen. 

 Fläche X o o o o X X X X x X X Es kommt zu zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen am Siedlungs-
rand 

 Boden X o o o o X X X X x o X Mit der Umsetzung der Planung geht die Versiegelung der Grünland-
flächen und Gräben einher 

 Wasser X o o o o X X X X x o X Durch Bodenversiegelungen kommt es zur Erhöhung des Oberflä-
chenabfluss von Niederschlagswasser und zur Verringerung der 
Grundwasserneubildung. Darüber hinaus werden Gräben und Stillge-
wässer in Anspruch genommen. Neue Wasserflächen werden jedoch 
Nördlich an den Westerhuser  

Neulandschloot angelegt. 

 Luft x o o o o x x x x o o x Es wird nicht von einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität 
ausgegangen. 

 Klima x o o o o x x x x o o x Großräumige Änderungen sind nicht ersichtlich 

 Wirkungsgefüge o o o o o o o o o o o o Über das allgemeine Wirkungsgefüge hinaus sind keine besonderen 
Beziehungen ersichtlich.  



 
 

Bebauungsplan D 156 – IV. Abschnitt „Conrebbersweg West“  82 

 

 

 

 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 
Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege  
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

 Landschaft X o o o o X X X X o o X Es kommt zu deutlichen Veränderungen des Landschaftsbildes durch 
den Verlust von Offenlandflächen 

 biologische Vielfalt x x x x o x x x x x x x  

b) Ziel u. Zweck der  
Natura 2000-Gebiete 

    o         

c) umweltbezogene Auswirkungen auf 
Mensch, Gesundheit,  
Bevölkerung 

x o o o o x x x x o x x Es kommt zur Schaffung von neuem Wohnraum und Freizeitmöglichkei-
ten. Passive Schallschutzmaßnahmen werden erforderlich 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf 
… 

             

 Kulturgüter o o o o o o o o o o o o Betroffenheit von Bodendenkmälern ist nicht auszuschließen. 

 sonstige Sachgüter o o o o o o o o o o o o Hinweise liegen nicht vor. 

e) Vermeidung von Emissionen x     x x x x  x  Nutzung fossiler Brennstoffe zur Deckung des Wärmebedarfs ist nicht zu-
lässig 

 sachgerechter Umgang mit  
Abfällen und Abwässern 

o o o o o o o o o o o o Die bei der Bau- und Betriebsphase anfallenden Abfälle und Abwäs-
ser werden ordnungsgemäß entsorgt. 

f) Nutzung erneuerbarer Energien o o o o o o o o o o o o Es werden Festsetzungen zur Ausstattung der Dächer mit Photovol-
taik-Anlagen bzw., Solarthermen getroffen 

 sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie 

o o o o o o o o o o o o Bei der Umsetzung der Planung sind die Vorgaben der Energiespar-
verordnung anzuwenden. 
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 ermittelte Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase  

Insbesondere zu berücksichtigende 
Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege  
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  
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Kurz-Erläuterungen 

g) Darstellungen von               

 Landschaftsplänen x o o o o x x x x o o x Die Zielsetzungen des Landschaftsrahmenplans werden von der Pla-
nung beeinträchtigt. 

 sonstigen Plänen  
(Wasser-, Abfall-, Immissionsschutz-
recht u.a.) 

o o o o o o o o o o o o Sonstige Pläne sind nicht bekannt. 

h) Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen EU-
festgelegte Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden 

o o o o o o o o o o o o Keine Betroffenheit derartiger Gebiete. 

i) Wechselwirkungen zwischen den 
Belangen des Umweltschutzes  
(Buchstaben a bis d) 

o o o o o o o o o o o o Über die allgemeinen Wechselbeziehungen hinaus sind keine beson-
deren Beziehungen ersichtlich. 

 
 
 


